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Vorwort
Die Flurneuordnung dient sowohl der Verbes-
serung der Agrarstruktur als auch der Förderung 
der Landeskultur und Landentwicklung. Bei der 
Durchführung der Flurneuordnung spielen die Be-
lange des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge seit Mitte der 70er Jahre eine bedeutendere Rol-
le, nicht zuletzt, da seitdem der Naturschutz auch 
zunehmend rechtlich verbindlich verankert wurde 
(Natura 2000, spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung, Umweltschadensgesetz usw.).
Da die Verwaltung für Flurneuordnung und Land-
entwicklung großen Wert darauf legt, dass ihre 
Planungen und Maßnahmen den ökologischen 
Anforderungen entsprechen, wurde nach mehr-
jähriger Erprobungsphase 2007 die Anweisung zur 
Ökologischen Ressourcenanalyse und Bewertung 
in der Flurneuordnung etabliert.
Ziel der Ökologischen Ressourcenanalyse (ÖRA) 
ist es, systematisch die ökologischen Grundlagen 
für eine optimale Planung und nachhaltige Ent-
wicklung zu erarbeiten. Daher werden Indikatoren 
zu allen relevanten Ressourcenbereichen standar-
disiert erhoben und in konkrete Planungshinweise 
überführt. Umfangreiche Berücksichtigung finden 
Boden, Gewässer, Flora, Fauna, Biotope, Land-
schaftselemente, Kleinstbiotope und Schutzgebiete.
Die erhobenen ökologischen Daten sollen eine Be-
barbeitung aller naturschutzfachlichen Prüfinstru-
mente (z. B. Eingriffsregelung) erlauben, die arten-
schutzrechtlichen Prüfungen vorbereiten und den 
ggf. notwendigen Natura-2000-Verträglichkeits-
prüfungen Daten zu möglichen Betroffenheiten 
liefern. So können durch die frühzeitig vorliegen-
den Informationen Beeinträchtigungen von Fau-
na, Flora und Landschaft im Planungsprozess von 
vornherein verhindert werden. Insbesondere für 
die Aufstellung des Wege- und Gewässerplans mit 
landschaftspflegerischem Begleitplan bieten die 
Ergebnisse der ÖRA zahlreiche Planungshinwei-
se. Damit kann der Arten- und Naturschutz aktiv 
unterstützt werden und somit die Akzeptanz für 

die Flurneuordnung auch außerhalb der Landwirt-
schaft deutlich verbessert werden, wie inzwischen 
zahlreiche Beispiele aus der Praxis belegen.
Weiteres Ziel der ÖRA ist, den durch die Flurneu-
ordnung begleiteten und auch verursachten Wan-
del der Landschaft zu dokumentieren und wissen-
schaftlich zugänglich zu machen. Es erfolgt für die 
betrachteten Ressourcen eine Grundaufnahme der 
Landschaft vor der Durchführung von Flurneuord-
nungen. In einzelnen Verfahren kann somit ein 
Vergleich des Zustandes vor und nach der Flur-
neuordnung durchgeführt werden. Vor der Geneh-
migung des Plans nach § 41 FlurbG wird von der 
FNO-Behörde in Absprache mit der Naturschutz-
verwaltung und den anerkannten Naturschutzver-
bänden festgelegt, ob und ggf. wann und wie oft 
(maximal dreimal) ein ressourcenspezifisches Mo-
nitoring (ÖRA II) erfolgen soll.
Dabei können gezielt einzelne, wesentliche Res-
sourcen erneut erhoben werden. Aus den Unter-
schieden zwischen den Erfassungsdurchgängen 
lassen sich Entwicklungen und deren Ursachen 
ableiten. Ebenso kann in ausgewählten Verfahren 
anhand einer erneuten vollständigen Erfassung al-
ler Ressourcen eine umfassende Kontrolle der Ent-
wicklungen und eine Interpretation der auf Land-
schaftsebene erfolgten Prozesse möglich gemacht 
werden. Ziel ist es, Fehlentwicklungen – soweit 
möglich noch während des laufenden Neuord-
nungsverfahrens – zu erkennen und ggf. wirksame 
Abhilfe einzuleiten.
Vorbereitet wird die ÖRA unter anderem durch 
eine Ökologische Voruntersuchung (ÖV), die so-
wohl die für den Planungsraum relevanten zu be-
arbeitenden Arten(gruppen) definiert, als auch 
die Untersuchungsflächen für die ÖRA festlegt. 
Zusätzlich werden alle relevanten Datenquellen 
für das Gebiet zusammengetragen, Übersichtsbe-
gehungen des Geländes durchgeführt und Befra-
gungen von Gebietskennern gestartet.
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1 Einführung

1.1 ZIELE DER ÖKOLOGISCHEN  
RESSOURCENANALYSE

Zur stärkeren Berücksichtigung ökologischer Be-
lange wurden in der Flurneuordnungsverwaltung 
Baden-Württemberg eine Reihe von Vorgehenswei-
sen und Instrumente entwickelt (z. B. Aufstellung 
der Allgemeinen Leitsätze, verwaltungsinterner 
landschaftspflegerischer Fachbeitrag, Verbesserung 
von Biotopen auf Basis des Informationssystems 
Zielartenkonzept Baden-Württemberg). Ziele sind, 
den Planungsablauf, die Vollzugskontrolle und die 
Dokumentation der Veränderungen des Natur-
haushalts in einem Vorher-Nachher-Vergleich zu 
erleichtern bzw. überhaupt erst möglich zu machen.

Die Ökologische Ressourcenanalyse liefert die we-
sentlichen Grundlagen für die
• spezielle artenschutzrechtliche Prüfung

• Eingriffsregelung und Bilanzierung nach Öko-
kontoVO

• Umweltverträglichkeitsprüfung

• Verträglichkeitsprüfung in Natura 2000-Gebie-
ten

• soll Rechtssicherheit bezüglich des Umwelt-
schadensgesetzes geben.

Diese naturschutzfachlichen Prüfinstrumente kön-
nen allerdings nicht durch die ÖRA ersetzt wer-
den.

1.2 VORGEHEN

Bevor die Ökologische Ressourcenanalyse (oder 
Teile davon) beauftragt wird, ist im Termin zur 
Aufstellung der Allgemeinen Leitsätze der jewei-
lige Bearbeitungsrahmen festzulegen. Grundlage 
dafür ist neben vorhandenen Gutachten, Planun-
gen und sonstigen gebietsbezogenen Grundlagen-
daten, die im Vorfeld durch eine Fachkraft erstellte 
Ökologische Voruntersuchung (ÖV). Diese Vor-
untersuchung wird vor Aufnahme des Flurneu-

ordnungsverfahrens im Rahmen des Arbeitspro-
gramms ausgeschrieben.
Die Ökologische Ressourcenanalyse wird in der 
Regel im Herbst vor dem Bearbeitungsjahr beauf-
tragt. Für die Ressourcenanalyse ist ein volles Jahr 
einzuplanen. Für die Geländearbeiten sollte die 
komplette Vegetationsperiode zur Verfügung ste-
hen.
Vor Beginn der Untersuchungen werden von den 
unteren Flurbereinigungsbehörden (uFB) Informa-
tionen zur Durchführung der ÖRA mit Angaben 
zu den beauftragten Personen der Teilnehmerge-
meinschaft und der Gemeinde mitgeteilt.
Es ist sinnvoll, die Auftragnehmer der ÖRA nach 
Bedarf bei der Aufstellung der Detailplanungen 
(Wege- und Gewässerplan mit landschaftspfle-
gerischem Begleitplan) einzubinden und dies in 
der Ausschreibung und Kalkulation entsprechend 
vorzusehen. So kann das Wissen und die erarbei-
teten Erfahrungen der ÖRA-Bearbeiter in vollem 
Umfang berücksichtigt werden. Entscheidend für 
die Festlegungen in den Detailplanungen bleiben 
allerdings die Einschätzungen der uFB.

1.2.1 UNTERSUCHUNGSRAUM

In der ÖRA wird nur der für die Flurneuordnung 
relevante Bereich bearbeitet/kartiert. So werden 
Waldflächen, großräumige Biotope (z. B. Wachol-
derheiden), Schutzgebiete (z. B. Naturschutzgebie-
te), Siedlungsbereiche usw. nur dann bearbeitet, 
wenn diese durch Maßnahmen der TG in der Flur-
neuordnung direkt betroffen werden, oder (nega-
tive wie positive) Auswirkungen der Maßnahmen 
auf diese Flächen zu erwarten sind. Flächen, in 
denen möglicherweise Aufwertungsmaßnahmen 
erfolgen, werden auch erhoben und mögliche Auf-
wertungsverfahren geprüft. Das Kartiergebiet wird 
von der uFB mit dem Auftragnehmer abgegrenzt.
Die meisten Ressourcen werden flächendeckend 
für das ganze Verfahrensgebiet erhoben. Dabei ist 
darauf zu achten, dass alles erfasst wird, was für die 



Einführung

Anleitung zur Ökologischen Ressourcenanalyse (ÖRA) und Ökologischen Voruntersuchung (ÖV) - 20188

FNO-Planung notwendig ist oder als Vorbereitung 
eines evtl. späteren Monitorings als Grundauf-
nahme zur Verfügung stehen muss. Der Untersu-
chungsumfang wird so gewählt, dass Nachkartie-
rungen vermieden werden, die den Ablauf des 
Verfahrens verzögern würden. Gerade bei den teil-
weise recht aufwändigen Arten-Erhebungen ist ein 
guter Kompromiss zwischen der Minimierung des 
Aufwandes und der Vollständigkeit der Datener-
hebung zu finden. Der Erhebungsumfang für Fau-
na und Flora wird im Rahmen der Ökologischen 
Voruntersuchung vorgeschlagen und für die ÖRA 
durch die uFB festgelegt. Werden bestimmte Res-
sourcen vom geplanten Verfahren sicher nicht tan-
giert (z. B. die Fließgewässerstruktur), so können 
sie von der Bearbeitung ausgenommen werden.

1.2.2 SPEZIELLE VERFAHRENSTYPEN

Insbesondere bei Ortslage-, Waldverfahren, 
Schwarzwald-BZ (Beschleunigtes Zusammenle-
gungsverfahren im Schwarzwald) und anderen 
vereinfachten Verfahren muss der Standard-Unter-
suchungsrahmen der ÖRA an die örtlichen Gege-
benheiten des Verfahrens angepasst werden.
Bei Waldflurneuordnungen und Schwarzwaldver-
fahren bringt die Durchführung einer vollständi-
gen ÖRA wenig Gewinn, da in vielen Fällen v. a. 
der forstliche Wegebau im Vordergrund steht und 
zahlreiche Offenland-ÖRA-Ressourcen wenig bis 
nicht planungsrelevant sind. In vielen Fällen ist 
eine trassenbezogene Untersuchung ausreichend, 
die insbesondere Alt- und Biotopbäume, lichte 
Waldstrukturen, Wald(innen)ränder, Altbestände, 
Wegränder, zu querende Gewässer und Sonder-
strukturen im Wald (z. B. Felsen) und deren Arten 
berücksichtigt. Mit dieser Grundlage kann zumeist 
eine naturschutzrechtlich einwandfreie Planung er-
folgen und die Eingriffsregelung sowie die speziel-
le artenschutzrechtliche Prüfung sind ausreichend 
gut vorbereitet. Besonders zu berücksichtigen sind 
zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen 
erschließungsextensive Bewirtschaftungsverfah-
ren (z. B. Holzbringung mittels Seilkran) und die 

Auswirkungen der späteren Bewirtschaftung auf 
Schutzgüter. 
Auch bei Ortslageverfahren ist der allgemei-
ne (§  39 BNatSchG) und spezielle Artenschutz  
(§ 44 BNatSchG) immer zu beachten. Daher wer-
den die Grundlagen durch eine an die ÖV ange-
lehnte Untersuchung erhoben. Ebenso werden für 
die artenschutzrechtlichen Prüfungen, ggf. für die 
Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung und, sofern 
es nicht Innenbereiche nach dem beschleunigten 
Verfahren §13a BauGB betrifft, für die Eingriffsre-
gelung gutachterlich Grundlagen gelegt. Die Re-
levanz der Eingriffe für festgestellte „Schutzgüter“ 
kann im Rahmen eines gezielten Spezialgutachtens 
geklärt werden, wobei auch kultur- und naturhis-
torische Besonderheiten besonders betrachtet 
werden (z. B. dörfliche Ruderalfluren, Mauerfarn-
Gesellschaften usw.).

Abb. 1: Alter Waldbestand. Zur Bewertung von Wäldern 
sind die Methoden der ÖRA ebenso wenig geeignet, wie 
dazu, die Besonderheiten biologischer Vielfalt in Ortslage-
verfahren abzudecken. Foto: Dr. Andreas Zehm

Abb. 2: Lebensraum Mauer. Manche alte Mauern stellen 
wertvolle „Ersatzfelsen“ für gesteinsbewohnende Moose, 
Flechten und Farne dar. Auf derartige Sekundärbiotope soll-
te zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei Ortslageverfahren 
geachtet werden. Foto: Dr. Andreas Zehm
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1.3 ÖKOLOGISCHE VORUNTERSUCHUNG 
(ÖV) ZUR VORBEREITUNG DER ÖRA

Die bisher in Flurneuordnungsverfahren durchge-
führte Tierökologische Voruntersuchung (TÖV) 
konnte nicht alle für das Verfahren notwendigen 
Planungsschritte vorbereiten, weshalb sie zur Öko-
logischen Voruntersuchung (ÖV) weiterentwickelt 
wurde.
In der ÖV wird ermittelt, welche naturschutzfach-
lichen Grundlagen und ökologischen Wertigkeiten 
im Verfahrensgebiet der Flurneuordnung zu erwar-
ten sind und in der Regel im Rahmen der ÖRA 
oder speziellen tiefergehenderen Untersuchungen 
(z.B. FFH-Verträglichkeitsprüfung) zu behandeln 
sind.
Grundlage für die ÖV und die ÖRA ist, neben 
den guten Kenntnissen der bearbeitenden Per-
son, eine Erhebung von planungsrelevanten Daten. 
Dazu erfolgt im Rahmen der ÖV zunächst eine 
Datenauswertung der zur Verfügung stehenden 
Unterlagen und Datenbanken. Ergänzend wer-
den mindestens die Regierungspräsidien (höhere 
Naturschutzbehörde), die Landratsämter (untere 
Naturschutzbehörde), anerkannte/relevante Ver-
bände (NABU, BUND, LNV etc.) und ortskundi-
gen Artenkenner/-innen befragt und deren Daten 
eingearbeitet. Auf Grundlage dieser Befragung, 
der Datenauswertung, der Übersichtsbegehung 
und der Einschätzung des Auftragnehmers werden 
mindestens folgende Fragen beantwortet:

• Welche Schutzziele von Naturschutzgebieten 
und flächenhaften Naturdenkmalen werden 
möglicherweise durch das FNO-Verfahren be-
einträchtigt?

• Liegt oder grenzt die Verfahrensfläche an ein 
oder mehrere Natura 2000-Gebiete? Wenn ja, 
welche?

• Liegt ein Managementplan für ein Vogelschutz- 
oder ein FFH-Gebiet vor, oder ist einer in Be-
arbeitung?

• Sind FFH-Anhang-Arten im Verfahrensgebiet 
zu erwarten? Wenn ja, welche?

• Welche Vogelarten sind im Gebiet planungsre-
levant (vgl. 5.2.1.1 auf Seite 37)?

• Ist mit dem Vorkommen von FFH-Lebensraum-
typen außerhalb von Natura 2000-Gebieten zu 
rechnen? Wenn ja, mit welchen? 

• Laufen im Gebiet Artenhilfsmaßnahmen (ins-
bes. des Artenschutzprogramms Baden-Würt-
temberg, ASP)?

• Welche planungsrelevanten (!) besonders oder 
streng geschützten Arten der Fauna und Flora 
sind zu berücksichtigen (Auswahlkriterien sind 
Betroffenheit, Seltenheit, Gefährdungsgrad 
nach Roter Liste)?

• Welche faunistischen Zielarten sind im Gebiet 
zu erwarten (Auswertung mit dem Informati-
onssystem Zielartenkonzept Baden-Württem-
berg; siehe unten)?

• Wie viele Biotope gibt es im Verfahrensgebiet? 
Welche sind besonders bedeutsam?

• Welche wertgebenden Arten sind in den Arten-
listen der Biotopkartierung genannt?

• Auf welche Rote-Liste-Pflanzenarten der Kate-
gorien 3, 2, 1, R und/oder wertgebenden Acker-
wildkräuter muss bei einer tiefergehenden Un-
tersuchung geachtet werden? 

• Liegt das Untersuchungsgebiet in einer Offen-
land-Achse des Biotopverbunds (LUBW 2012), 
in einem Korridor des Generalwildwegeplans 
oder des bundesweiten Wildkatzenwegeplans?

• Sind geeignete Maßnahmen in Bezug auf Bio-
topvernetzung, Wildwegeplanung, Gewäs-
serentwicklung/Gewässerschutz oder Arten- 
und Biotopschutz möglich?

• Gibt es von Seiten Dritter bereits Vorschläge für 
solche Maßnahmen?

• Gibt es von Seiten Dritter andere Vorschläge 
für naturschutzfachliche Aufwertungsmaßnah-
men im FNO-Gebiet, die über notwendige Aus-
gleichsmaßnahmen hinausgehen?
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• Liegt ein Biotopvernetzungskonzept (z.B. durch 
die Gemeinde oder örtliche Verbände) vor?

• Wurde in der Gemeinde der Biodiversitäts-
Check durchgeführt (vgl. MLR 2011)?

Die oben aufgeführten Punkte können als Check-
liste angesehen werden und müssen im Text klar 
ersichtlich abgearbeitet sein. D.h. auch wenn ein 
Punkt oder eine Frage verneint wird, muss dies do-
kumentiert werden. Hierdurch wird sichergestellt, 
dass kein Thema vergessen oder nicht vollständig 
bearbeitet wurde.
Die Ergebnisse der Datenanalyse und Befragun-
gen werden durch eine Übersichtsbegehung vom 
Auftragnehmer auf bislang nicht bekannte, aber zu 
erwartende Schutzgüter grob vorgeprüft. Der zeit-
liche Umfang der Übersichtsbegehung richtet sich 
nach der Größe des Bearbeitungsgebietes, dem 
Strukturreichtum und den Zielen des Verfahrens, 
sollte aber nicht mehr als ein bis zwei Tage in An-
spruch nehmen.

Grundlage für die Auswahl der Fauna-Untersu-
chungen ist insbesondere das EDV-Tool Informa-
tionssystem Zielartenkonzept Baden-Württemberg 
der LUBW (MLR & LUBW 2009). Durch den 
Auftragnehmer werden in einer Übersichtsbege-
hung die potenziell betroffenen Habitatstrukturen 
erhoben und mit dem ZAK-Tool die relevanten 
Arten in einer vorläufigen Zielartenliste zusam-
mengestellt (vgl. GeissLeR et aL. 2003). Anhand 
ihres aktuellen Verbreitungsgebietes, der Lebens-
raumansprüche der Arten und der Gegebenheiten 
des Flurneuordnungsgebietes werden die Zielarten 
selektiert, die im Flurneuordnungsgebiet zu erwar-
ten sind. Arten, die durch typische Maßnahmen 
der TG nicht betroffen sein können, werden ver-
worfen. Dadurch wird festgelegt, welche Arten/
Artengruppen in welchen Gebieten (ggf. nur re-
präsentativen Probeflächen oder Teilgebieten) und 
in welchem Umfang (z.B. Untersuchungstransekte 
oder flächendeckende Erfassung) in der ÖRA un-
tersucht werden. Diese Untersuchungsflächen/-

transekte werden in Form einer .shp-Datei in ei-
ner Karte festgelegt. Untersuchungsraum für die 
Gruppe der Vögel ist bei einem i.d.R. das gesamte 
Verfahrensgebiet, mit der Ausnahme von Wald- 
und Schwarzwald-BZ-Verfahren.
Für die in der ÖRA zu kartierenden Vogelarten 
stellt die ZAK-Auswertung eine wertvolle Grund-
lage dar, sie gibt jedoch keine vollständige Liste der 
planungsrelevanten Vogelarten aus. Basis der in 
der ÖRA zu kartierenden Vogelarten ist daher die 
„Checkliste planungsrelevanter Vogelarten“ (TA-
Planungshinweise auf Seite 127). Hier werden 
zusätzlich Arten, welche keine ZAK-Arten sind, 
die jedoch Berücksichtigung finden müssen (u.a. 
Rote Liste Arten), inkludiert. Zur Abschichtung 
der planungsrelevanten Arten siehe auch Kapitel 
5.2.1.1 auf Seite 37. Die in der ÖV festzulegen-
den Untersuchungsmethoden der faunistischen 
Untersuchungen müssen sich mit den in Kapitel 
5  angegebenen Methodenstandards (u.a. südBeck 
et aL. 2005 und aLBRecht et aL. 2014) decken. Eine 
Abweichung hiervon ist im Ausnahmefall möglich, 
muss aber explizit begründet werden.
Für besondere Verfahrenstypen (vgl. Kap. 1.2.2 
auf Seite 8) kann das ZAK-Tool oft nur einge-
schränkt verwendet werden, daher wird das vorzu-
sehende Untersuchungsprogramm für die nachfol-
genden Untersuchungen durch den Auftragnehmer 
an diese speziellen Erfordernisse angepasst. 

Die wertgebende Flora wird über die im ZAK-Tool 
verlinkte „Datenbank Flora Baden-Württemberg 
Blütenpflanzen“ ermittelt, aus der die Nachweise 
von Arten nach 1950 selektiert und entsprechend 
den Rote Liste-Status 3, 2, 1, R ausgewählt wer-
den. Ergänzend wird die Zentralstelle für die flo-
ristische Kartierung von Baden-Württemberg am 
Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart auf 
Nachweise nach 2000 abgefragt. Aus dieser Zu-
sammenstellung werden die potenziell für das Ver-
fahrensgebiet relevanten Arten selektiert, die im 
Rahmen der ÖRA genauer geprüft werden.
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Die Bearbeitung der ÖV erfolgt durch fachlich 
qualifizierte Auftragnehmer oder durch fachlich 
qualifizierte Landespfleger der uFB. Die Ergebnis-
se werden der unteren Flurbereinigungsbehörde 
an einem Geländetermin vorgestellt und in einem 

kompakten Bericht zusammengefasst. Er enthält 
Hinweise zu den im Verfahrensgebiet zu erwar-
tenden Arten (Zielarten, besonders und streng 
geschützte Arten usw.), legt die zu bearbeitenden 
Gruppen fest, konkretisiert den Untersuchungs-
umfang (Größe der Probeflächen und Transekte) 
und liefert eine digitale Karte der detailliert zu un-
tersuchenden Untersuchungsflächen. Zufallsfunde 
von seltenen Pflanzen- und Tierarten, sowie ande-
re Besonderheiten (z.B. besondere Lebensräume 
oder Habitatpotentiale), können zusätzlich darge-
stellt werden. 
Für die digitale Bearbeitung fordert die auftrag-
nehmende Person der ÖV ein Daten-Paket (shapes) 
beim Ref. 55, LGL, an (siehe Kap. 10.1 auf Seite 
57). 

Ebenso werden die Ergebnisse in die Excel-Tabelle 
zur Ausschreibung der Ökologischen Ressourcen-
analyse eingetragen. Hierdurch wird der auszu-
schreibende Untersuchungsumfang für eine po-
tenzielle ÖRA festgelegt. Zusammenfassend wird 
abgeschätzt welche naturschutzfachlichen Prob-
lembereiche im geplanten Verfahren zu erwarten 
sind und wie gewichtig diese sind. Der Beitrag der 
uFB für die Ausschreibung der ÖRA bleibt die 
Abschätzung von Potenzialflächen für artenreiche 
Äcker, der Umfang der Grünlanderhebung, die 
Quantität der zu erhebenden Gewässer, der Um-
fang der Bearbeitung der Ressource Boden und der 
zu erhebenden Landschaftselemente. 
Teil des Auftrages ist i.d.R. die Vorstellung der Er-
gebnisse der ÖV im Rahmen eines Termines mit 
den TÖB und anerkannten Naturschutzvereini-
gungen, z.B. bei der Aufstellung der „Allgemeinen 
Leitsätze für Natur- und Landschaftsschutz“.

1.4 AUFBAU DER ÖRA-ANLEITUNG

Die Erhebung der einzelnen Ressourcen wird in 
den Kapiteln 28 mit ergänzenden Musterkarten- 
und Bildbeispielen dargestellt. In den Kapiteln 
folgt der grundsätzlichen Beschreibung der Hin-
tergründe und Ziele der anzuwendende methodi-
sche Ansatz mit Details zum Vorgehen. In Kapitel 
9 werden Hinweise zur Auswertung, Darstellung 
und zur Abfassung von Planungshinweisen gege-
ben. Die technische Anleitung in Kapitel 10 erläu-
tert die Vorgehensweise für die GIS-Bearbeitung.

1.5 PLANUNGSHINWEISE

Die Ausarbeitung konkreter Planungshinweise, die 
es der uFB ermöglichen, alle wesentlichen ökolo-
gischen Aspekte in die weitere Planung des Wege- 
und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem 
Begleitplan einzubringen, ist ein wichtiges Ziel der 
Ressourcenerhebungen. Daher ist den Planungs-
hinweisen bei der Bearbeitung größte Aufmerk-
samkeit zu schenken.
Grundsätzliche Hinweise zur Entwicklung und 
Darstellung der Planungshinweise finden sich im 
Kap. 9 und ergänzende, spezielle Hinweise zusätz-
lich auch in den Ressourcen-Kapiteln.

1.6 GRUNDSÄTZLICHE HINWEISE ZUR  
DARSTELLUNG DER ÖRA

1.6.1 TEXTFASSUNG/ABBILDUNGEN

Anzustreben ist, dass die Kapitel zu den Ressour-
cen zuerst die Ergebnisse und anschließend deren 
Bedeutung für die Planung und zukünftige Vor-
her-Nachher-Vergleiche (Monitoring) beschreiben. 
Die Darstellung mündet in eine Zusammenfassung 
der wichtigsten Ergebnisse für jede Ressource, die 
bereits einen Ausblick auf die resultierenden Pla-
nungshinweise gibt.
Abbildungen zur Illustration der Ergebnisse sollten 
die Textdarstellung ergänzen und veranschauli-
chen. Bei den im Text eingebundenen Darstellun-
gen wird darauf geachtet, dass auch eine Schwarz-
Weiß-Kopie möglich ist. Zur Vermeidung von 
Moiré-Effekten (Musterbildung beim Druck durch 



Einführung

Anleitung zur Ökologischen Ressourcenanalyse (ÖRA) und Ökologischen Voruntersuchung (ÖV) - 201812

Rasterung von Farbflächen) sollen Grauflächen in 
Tabellen und Graphiken auf notwendige Fälle be-
schränkt werden. 3D-Abbildungen bringen im Ver-
gleich zu 2D-Darstellungen selten mehr oder bes-
sere Informationen, lenken dafür aber häufig vom 
Inhalt ab. Bei Diagrammen sollten die zugrunde-
liegenden Daten erkennbar sein und die Größe der 
Beschriftungen für eine gute Lesbarkeit angepasst 
werden.

Abb. 3: Ergebnis der Gewässerstrukturanalyse (in Pro-
zent) in Haiterbach-Beihingen. Knapp über die Hälfte 
der Gewässer können den Zustandsklassen unverändert 
(6 %) bzw. gering verändert (47 %) zugeordnet werden  
Quelle: ÖRA Haiterbach-Beihingen

1.6.2 FOTODOKUMENTATION

Eine Fotodokumentation ist ausdrücklich ge-
wünscht, um einen visuellen Eindruck von we-
sentlichen Aspekten des Landschaftsbildes vor 
Umsetzung der Maßnahmen der Flurneuordnung 
zu erhalten. Daher werden insbesondere wesentli-
che Ressourcen-Beispiele, wertgebende Arten, Le-
bensraum- und Biotoptypen etc. fotografiert, auch 
um als Anschauungsmaterial im Planungsprozess 
zur Verfügung zu stehen. Die Aufnahmeorte und 
Bildinhalte werden bestmöglich beschrieben, da 
dies den Nutzwert vervielfacht. Die Bilder werden 
in die betreffenden Textpassagen eingebunden. In 
Ausnahmefällen ist auch ein Foto-Anhang möglich.

Dem LGL wird ein zeitlich und inhaltlich un-
beschränktes, medienübergreifendes sowie aus-
schließliches Verwertungsrecht an den Bildern, 
die im Rahmen des Werkvertrags entstanden sind, 
eingeräumt. Der Bildautor sollte bei Abgabe der 

Unterlagen über eine Bildquelle oder in der Bild-
unterschrift als Urheber namentlich angegeben 
werden. Nur dann kann er in zukünftigen Publi-
kationen usw. genannt werden. Bei Verwendung 
von Bildern, die außerhalb des Werkvertrags ent-
standen sind, sind diese gesondert zu markieren 
(z.B. durch den Zusatz „Archiv“). Mit der Abga-
be versichert der Auftragnehmer, dass er im Be-
sitz der vollständigen Bildrechte ist, bzw. stellt das 
LGL von sämtlichen Rechtsansprüchen Dritter frei 
(z. B. bei Bildern aus Bilddatenbanken, wie Wiki-
media usw.). Die Bilder werden durch Nummern 
oder Codes mit den Aufnahmebögen oder textli-
chen Erläuterungen verknüpft. Alle Bilder sind zu-
sätzlich in einem gesonderten digitalen Ordner in 
Originalgröße mitzuliefern.

1.6.3 ERHEBUNGSBÖGEN

Die Erhebungsbögen sind integraler Bestandteil 
der ÖRA und oft wertvoll, um nachträgliche Fra-
gen oder Unklarheiten (z. B. Übertragungsfehler) 
anhand der Gelände-Rohdaten klären zu können. 
Daher werden nach Abschluss der ÖRA die aus-
gefüllten Bögen bei der unteren Flurbereinigungs-
behörde hinterlegt. Es können Original-Gelände-
bögen (gut lesbar und verständlich) oder deren 
digitale Aufbereitungen (z. B. Excel-Bögen) abge-
geben werden.
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2 Ressource (A) Boden – Schutz vor Bodenerosion
Bodenerosion bewirkt sowohl eine Verminde-
rung der landwirtschaftlichen Produktion über 
eine langfristige Bodendegradation als auch eine 
nennenswerte Beeinflussung mancher Organis-
men. Beispiele für ökologische Wirkpfade sind 
schädliche Sedimenteinträge in Bachmuschel-
Vorkommen, lichtmindernde Trübungen für Was-
serpflanzenbestände beim Gewässerbau oder der 

Eintrag von nährstoffreichem Staub in Trockenra-
sen. Daher ist eine Vermeidung der Bodenerosion 
ein wichtiges Ziel der Flurneuordnung und muss 
im Planungsprozess mit einer Vergrößerung von 
Schlaglängen und Bewirtschaftungsflächen sowie 
einer Vereinheitlichung der Bodenqualitäten abge-
wogen werden. Die Ergebnisse zur Ressource Bo-
den werden auf Karte A dargestellt.

Abb. 4: Die Bachmuschel (Unio crassus) ist aufgrund hoher Nährstoffeinträge und hoher Schwebstofffrachten durch Ero-
sion aus landwirtschaftlichen Flächen und mangelnde Durchgängigkeit für Wirtsfische ein selten gewordener Besiedler 
kleiner Fließgewässer geworden. Von einem Erosionsschutz zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit profitiert die Art deutlich. 
Foto: Dr. Andreas Zehm

2.1 WASSEREROSION

Als vereinfachtes Standardverfahren wird in jedem 
Flurneuordnungsverfahren auf das vom LGL zur 
Verfügung gestellte digitale Kartenmaterial der 
Hangneigungen zurückgegriffen. In einem ersten 
Arbeitsschritt werden die Hangneigungen für die 
vorhandenen Acker- und Grünlandflächen karto-
grafisch und flächenmäßig dargestellt. Zusätzlich 
werden die Abgrenzungen des CC-Erosionskatas-

ters (Stufen „CCWasser1 Erosionsgefährdung“ und 
„CCWasser2 hohe Erosionsgefährdung“) sowie 
die beantragbaren Ackerflächen (Bruttoflächen) 
auf der Karte dargestellt. Die Daten werden dem 
Auftragnehmer vom LGL zur Verfügung gestellt. 
Gegebenenfalls können weitere vorhandene Daten 
zum Boden dargestellt werden (z. B. Bodenschät-
zung usw.).
Der Auftragnehmer beschreibt kurz die örtlichen 
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Gegebenheiten und stellt dar, an welchen Stellen 
im Verfahrensgebiet eine Erosionsgefahr besteht. 
Dabei ist auch auf die Gründe der Gefährdung text-
lich einzugehen (Hanglänge, Bodentyp). Derzeit 
praktizierte Erosionsschutzmaßnahmen werden 
aufgeführt, so beispielsweise höhenlinienparallele 
Bearbeitungsrichtungen. Aus der vorgenommenen 
Bewertung werden zielgerichtete Hinweise für die 
Planung erarbeitet, wobei ggf. auch die projizier-
ten Änderungen der Niederschlagsverteilung (z. B. 
Sommertrockenheit) durch den aktuellen Klima-
wandel einzubeziehen sind.

2.2 WINDEROSION

Bei der Winderosion ist ggf. eine Beurteilung durch 
Erfahrungswissen der uFB bzw. der Teilnehmerge-
meinschaft einzuholen. Dabei ist zu beachten, dass 
erfahrungsgemäß der flächige Bodenverlust durch 
Winderosion zumeist unterschätzt wird, da er op-
tisch kaum wahrgenommen wird. Im Textteil sind 
in einer Tabelle die Flächenanteile des Verfahrens-
gebiets anzugeben, die im Erosionskataster (MLR 
2012B) in „CCWind0 „keine Erosionsgefährdung“ 
und „CCWind1 Erosionsgefährdung“ eingestuft 
sind. Falls erforderlich sind Planungshinweise zur 
Verringerung der Winderosion zu geben und auf 
der Karte darzustellen. Bereiche, die (auch im 
Rahmen zunehmender Wetter-Extremereignisse) 
austrocknungsgefährdet sind, werden ggf. textlich 
beurteilt.

2.3 BESONDERER BODENSCHUTZ

Besondere, seltene Bodenformen, wie Über-
schwemmungsböden, oligotrophe Rohböden oder 
(Nieder-)Moorböden, sind in Bezug auf ihre Be-
deutung für die Fauna und Flora bzw. auf die land-
wirtschaftliche Nutzbarkeit und Bewirtschaftungs-
weise besonders zu betrachten.
In (fast) allen Gebieten in Baden-Württemberg, 
in denen es Moorflächen gibt, können diesbezüg-
lich die vorhandenen Moorkarten (LandesveRMes-
sUnGsaMt Baden-WüRtteMBeRG o. d.) ausgewertet 

werden. Die Moorkarten werden vom LGL zur 
Verfügung gestellt. Planungshinweise hinsichtlich 
einer Optimierung der ökologischen Situation wer-
den verbal im Text beschrieben. Kartographische 
Darstellung erfolgt nur, wenn die Ergebnisse in 
konkrete Planungshinweise umgesetzt werden.

Abb. 5: Erosionsgefahr im Acker. In diesem erosionsge-
fährdeten Acker wurde vom Bewirtschafter versucht mit 
einem kleinen Graben längs zum Hanggefälle Regenwasser 
kontrolliert abfließen zu lassen. (Quelle: ÖRA Haiterbach-
Beihingen)

Abb. 6: Bewirtschaftung auf Niedermoor-Boden. Nie-
dermoor-Böden lassen sich zwar nach Entwässerung 
bewirtschaften, verursachen allerdings durch die bei der 
Mineralisierung freigesetzten Gase eine Verstärkung des Kli-
mawandels. Nicht zuletzt deswegen sollte diese Bodenform 
geschützt werden. (Foto: Dr. Andreas Zehm)
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Abb. 7: Karte A „Boden“ (Ausschnitt) Trotz zum Teil deutlicher Hangneigungen sind nur wenige Teilflächen aufgrund einer 
angepassten Bodennutzung als erosionsgefährdet einzustufen.
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3 Ressource (B) Fließgewässer – Uferzustand und Gewässerstruktur
Bei der Beurteilung der Gewässer sind hinsichtlich 
der ökologischen Funktion und Bedeutung drei 
Gewässertypen zu unterscheiden:

I: Fließgewässer 1. Ordnung
II: Fließgewässer 2. Ordnung (Bäche und größere 

Graben-Vorfluter mit überörtlicher Bedeutung)
III: Gräben und sonstige Fließgewässer

Stillgewässer werden als Landschaftselemente 
(Kap. 7.3) erfasst. Die Ergebnisse zur Ressource 
Fließgewässer werden auf Karte B dargestellt.

3.1 GEWÄSSERRÄNDER, SCHUTZ VOR 
NÄHRSTOFFEINTRAG

Um den Nährstoffeintrag zu beurteilen, werden 
die an die Fließgewässer angrenzenden Randbe-
reiche auf die Intensität ihrer Nutzung geprüft. 
Die Randbereiche sind in 5 m-Breite, bemessen ab 
Böschungsoberkante (wenn nicht vorhanden: ab 
Uferlinie), aufzunehmen. Dabei werden für beide 
Gewässerseiten jeweils drei Kategorien der poten-
ziellen Beeinträchtigung der Gewässer durch die 
angrenzende Nutzung unterschieden (s. Anlage 1 
auf Seite 75 und Anlage 3 auf Seite 78): 

1: Extensivgrünland oder ungenutzte Saumstreifen
2: Intensivgrünland mit Gülle- /Mineraldüngung
3: Ackerbau oder bauliche Anlage (z. B. befestig-

ter Weg)

3.2 GEWÄSSERSTRUKTUR VON FLIESSGE-
WÄSSERN

Die Struktur (Durchgängigkeitshindernisse, Viel-
falt, Qualität) der Fließgewässer ist entscheidend 
für die ökologische Bedeutung der Gewässer 
und die darin lebenden Organismen, so dass der 
morphologisch-ökologische Zustand des Gewäs-
sers untersucht wird. Dazu werden die Gewässer 
1. und 2. Ordnung auf Grundlage der Gewässer-
strukturkartierung in Baden-Württemberg – Fein-
verfahren (LUBW 2010) bewertet. Dieses, an das 

LAWA-Vor-Ort-Verfahren angepasste Verfahren, 
wird im „Handbuch Gewässerstrukturkartierung 
in Baden-Württemberg – Feinverfahren“ beschrie-
ben. Ist keine Aufwertung als mögliche Maßnahme 
im FNO-Verfahren vorgesehen und können Ein-
griffe in das Gewässer sicher ausgeschlossen wer-
den, kann auf die Erfassung der Gewässerstruktur 
verzichtet werden. Die Gewässerstruktur von Grä-
ben wird mit einem eigenen Schlüssel erfasst (vgl. 
3.4 auf Seite 19).

Da in den nächsten Jahren flächendeckend mit 
dem Einwandern des Bibers zu rechnen ist, wird 
ein entlang von Gewässern fehlender Randstreifen 
vermerkt. Innerhalb eines Streifens von 5  m bis 
10 m ab Gewässerrand besteht zukünftig vermehrt 
die Möglichkeit, dass landwirtschaftliche Geräte 
in Biberbauten einbrechen, so dass anhand der 
Planungshinweise der ÖRA möglichst derartige 
Konfliktpotenziale aufgezeigt und im Rahmen der 
Neugestaltung oder landschaftspflegerischer Maß-
nahmen abgebaut werden sollten.

Abb. 8: Neu gestalteter Bachlauf mit wechselnder Ufer- 
und Sohlmorphologie im Offenland. Je nach Ziel der Anlage 
sollten die Gewässerränder so flach gestaltet werden, dass 
sie mit in die Nutzung einbezogen werden können, um ein 
flächiges Aufkommen von Hochstauden oder Gehölzen zu 
verhindern. (Quelle: ÖRA Ravenstein)
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Abb. 9: Stabile Sandinsel mit Umlagerungsdynamik durch Hochwasser. Derartige nur noch selten zu findende Offenstellen 
bieten Lebensraum für Arten, die auf Pionierböden angewiesen sind. Solche Gewässerabschnitte können öfter dem FFH- 
Lebensraumtyp 3270 zugeordnet werden. (Quelle: ÖRA Haiterbach-Beihingen)

Fließgewässer 1. und 2. Ordnung
Als Grundlage zur Erfassung der Gewässerstruk-
tur von Fließgewässern 1. und 2. Ordnung dient 
der Erhebungsbogen für das Feinverfahren Baden-
Württemberg (s. Anlage 2 auf Seite 76).
Die Bewertung der Strukturgüte erfolgt entspre-
chend dem Feinverfahren nach Laufentwicklung, 
Längsprofil, Querprofil, Sohlenstruktur, Uferstruk-
tur sowie Gewässerumfeld und wird zu einer sie-
benstufigen Gesamtbewertung zusammengefasst: 

1: unverändert,
2: gering verändert,
3: mäßig verändert,
4: deutlich verändert,
5: stark verändert,
6: sehr stark verändert,
7: vollständig verändert.

Für die Darstellung der Ergebnisse auf der Karte 

werden die Strukturklassen 1 und 2 sowie 6 und 7 
zu jeweils einer Klasse zusammengeführt (s. Anla-
ge 19 auf Seite 122).

Liegen für die Gewässer im jeweiligen Verfahrens-
gebiet bereits digitale Daten zur Gewässerstruktur-
güte vor, werden diese vom LGL als Info-Layer zur 
Verfügung gestellt. Der Auftragnehmer übernimmt 
die Daten digital, wertet sie textlich aus und stellt 
sie auf Karte B dar. Hinweise zur GIS-Bearbeitung 
können in der Technischen Anleitung (s. Kap. 10 
auf Seite 57,  und Karte B) nachgelesen werden.

3.3 VORGEHEN UND DARSTELLUNG VON 
GEWÄSSERRÄNDERN UND -STRUK-
TUREN

Die Randbereiche sowie das Gewässer selbst 
werden, ausgehend von der Mündung, gewässer-
aufwärts erfasst und nummeriert. Die beiden Be-
wertungsparameter Gewässerränder und Gewäs-
serstruktur werden abschnittsweise erhoben.



Fließgewässer

Anleitung zur Ökologischen Ressourcenanalyse (ÖRA) und Ökologischen Voruntersuchung (ÖV) - 201818

Bei jeder Änderung der angrenzenden linken 
oder rechten Nutzung (in Fließrichtung) oder der 
Gewässerstruktur wird – abweichend vom Fein-
verfahren, bei dem die Abschnittslängen von der 
Gewässerbreite abhängig sind – ein neuer Erfas-
sungsabschnitt begonnen. Die Änderung der Ge-
wässerstruktur definitiert sich durch die Änderung 
eines Einzelparameters auf einer angemessenen 
Länge. Ein wenige Meter langer Abschnitt mit glei-
chen Einzelparamtern davor und danach ist somit 
ausgenommen. Für den rechten und den linken 
Gewässerrand wird jeweils ein eigener Erhebungs-
bogen (s. Anlage 1 auf Seite 75) verwendet. Än-
dert sich ein Einzelparameter der Strukturgüte in 
relevanter Größenordnung, ist ebenso je ein neuer 
Erhebungsbogen (s. Anlage 2 auf Seite 76) zu 
beginnen und vollständig auszufüllen. Eine Ge-
samtbewertung wird für jeden Gewässerabschnitt 

errechnet und in der Karte auf einer fünfstufigen 
Skala dargestellt.
In den Erhebungsbögen für die Gewässerränder (s. 
Anlage 1 auf Seite 75) und die Gewässerstruktur 
(s. Anlage 2 auf Seite 76) erfolgt in der Gelän-
debegehung die Einteilung in Gewässerabschnitte 
unabhängig voneinander. Die endgültigen Gesamt-
bewertungsabschnitte, die kartografisch in Karte 
B dargestellt werden, ergeben sich aus der Zusam-
menführung der linken und rechten Gewässerrän-
der sowie aus den Abschnitten der Bewertung der 
Gewässerstrukturgüte.

Durch die Auflistung, Bilanzierung und Karten-
darstellung erhält man eine Übersicht über den 
Handlungsbedarf zum Schutz der Gewässer vor 
Nährstoffeintrag und zur Verbesserung der Gewäs-
serstruktur.

Abb. 10: Schema für die Aufnahme des Gewässerzustandes und der Uferränder. Bei jedem Wechsel der Gewässerstruktur 
oder der Randnutzung wird ein neuer Abschnitt begonnen. Die Nr. 1 bis 7 am unteren Rand bezeichnen die aus der Synthese 
der Erhebungen hervorgehenden Abschnitte. Wenn mit GPS gearbeitet wird, werden entsprechend waypoints (orangefarbe-
ne Wegpunkte) gesetzt.
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3.4 GRÄBEN

Gräben unterscheiden sich in der Morphologie so-
wie in ihrer Funktion für den Naturhaushalt deut-
lich von den Fließgewässern. Beispielsweise ist der 
Bewuchs oft ökologisch relevanter als die meist 
recht einheitliche Morphologie.
Ihre Struktur wird daher mit einem gesonderten 
Bewertungsschlüssel erfasst:

1: Sehr guter morphologisch-ökologischer Zustand,
2: Durchschnittlicher morphologisch-ökologischer 

Zustand,
3: Schlechter morphologisch-ökologischer Zustand.

Gräben der Wertstufe 1 weisen eine ökologisch 
hochwertige Struktur auf. Kennzeichnend sind 
z.  B. unbefestigte Sohlen, jährlich oder wechsel-
seitig gepflegte Grabenränder und geringe Gra-
bentiefen. Ein schlechter morphologisch-ökologi-
scher Zustand ist z. B. bei Gräben mit befestigten 
oder steilen Ufern, zu tiefen und verschlammten 
Grabenverläufen oder mit mangelhaft gepflegten 
Randstreifen gegeben.

Da Gräben sehr unterschiedlich ausgeprägt sind 
(z.  B. Wiesengräben oder gehölzbegleitete Grä-
ben), und demzufolge verschiedene wertvolle 
Strukturen aufweisen, wurde auf eine detaillierte 
Bewertungsskala verzichtet. Aus landschaftsökolo-
gischer Sicht sollten Gräben, in Hinblick auf die 
Eignung, als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, 
unter Berücksichtigung des angrenzenden Land-
schaftsgefüges, bewertet werden.
Schwerpunkt der Erfassung sind wasserführende 
Gräben bzw. Gräben, deren Vegetation sich deut-
lich von der umliegenden Landschaft unterschei-
det. Zusätzlich werden auch trockene Gräben kar-
tiert, die eine hohe Bedeutung als Rückzugsräume 
für Kleinlebewesen z.  B. bei Mahd der Umge-
bungsfläche haben. Sehr schmale, ökologisch un-
bedeutende Gräben, können als Kleinstbiotope (s. 
Kapitel 8 auf Seite 52) kartiert werden.

Die Bewertung der Gewässerstruktur sowie die 
Bewertung der Randstreifen erfolgt für die Gräben 
mit dem kombinierten Erhebungsbogen (s. Anlage 
3 auf Seite 78).

Abb. 11: Eutrophierter Grabenabschnitt. Durch direkt angrenzenden Ackerbau und eine intensiv gedüngte Wiese 
stark beeinträchtigter und nährstoffbelasteter Grabenabschnitt. Ohne eine ausreichende Pufferung durch Randstrei-
fen und weitere Abstände zur Intensivnutzung ist eine ökologische Aufwertung der Gewässerqualität nicht möglich.  
(Quelle: ÖRA Haiterbach-Beihingen)
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3.5 GEWÄSSER IN WÄLDERN

Die Gewässerkartierung im Rahmen von wald-
lastigen Verfahren oder reinen Waldverfahren 
ist fakultativ und wird methodisch etwas anders 
durchgeführt als im Offenland. Hier sollte dann 
ein gesonderter Abschnitt ausgewiesen werden. 
Eine Kartierung der Gewässerstruktur ist zielfüh-
rend und notwendig, falls Eingriffe geplant sind 
oder Aufwertungsmaßnahmen an den Gewässern 
denkbar sind. Die Erfassung der Gewässerstruk-
tur selbst erfolgt dann nach den Methoden wie im 
Offenland (siehe vorherige Kapitel). Die Erfassung 
der Gewässerränder inkl. der Nutzung rechts- und 
linksseitig der Gewässer ist im Wald deutlich re-
duziert, da die anthropogenen Stoffeinträge in die 
Gewässer im Wald nur in einem geringen Maße 

vorhanden sind. Der Wechsel von verschiedenen 
Waldtypen am Rand der Gewässer führt nur dann 
zu einem neuen Abschnitt, wenn die tatsächliche 
Waldnutzung deutlich erkennbar anders ist. Dies 
trifft vor allem zu,  wenn standortfremde Auf-
forstungen ein deutliches naturschutzfachliches 
Aufwertungspotenzial erkennen lassen. Der Über-
gang zu Offenland erfordert auch einen neuen Ab-
schnitt. Eine grobe zusammenfassende Einteilung 
der angrenzenden Nutzung, wie in Abb. 12 darge-
stellt, ist dafür ausreichend. 
Speziell die Erfassung von Gräben im Wald kann 
sehr aufwendig sein und sollte nur dann erfolgen, 
wenn Maßnahmen mit den Gräben geplant oder 
absehbar sind (z.B. bei einem geplanten Eingriff in 
Form einer Querung).

Abb. 12:  Schema für die Aufnahme des Gewässerzustandes im Wald. Bei jedem Wechsel der Gewässerstruktur wird ein 
neuer Abschnitt begonnen, bei einer veränderten Randnutzung innerhalb des Waldes nicht. Die Nr. 1 bis 9 am unteren Rand 
bezeichnen die hervorgehenden Abschnitte. Wenn mit GPS gearbeitet wird, werden entsprechend waypoints (orange Weg-
punkte) gesetzt.
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Abb. 13: Karte B „Fließgewässer“ (Ausschnitt). Naturnahe Gewässerstrukturen sind nur noch bei sehr kleinen Gewässern 
gegeben, bereits alle leicht verbreiterten Gewässer sind zumeist deutlich verändert, was in der Regel mit einer angrenzenden 
intensiven Bodennutzung einhergeht.
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4 Ressource (C) Flora – Schutz der biologischen Vielfalt
Die Erfassung der Flora erfolgt in den Modulen:

• Artenvielfalt des Grünlands nach FAKT-Kenn-

arten und ökol. Aufwertungspotenzial,

• Grundaufnahme der Pflanzengesellschaften für 

eine spätere Entwicklungskontrolle,

• Artenvielfalt der Ackerwildkräuter, ökologi-

sches Aufwertungspotenzial von Äckern,

• Kontrolle auf FFH-Lebensraumtypen außerhalb 

der gemeldeten Natura-Gebiete,

• Erfassung invasiver Neophyten.

4.1 GRÜNLAND

4.1.1 BEWERTUNG DER ARTENVIELFALT

4.1.1.1 ERFASSUNG DER ARTENVIELFALT 
VON GRÜNLAND NACH FAKT

Zahlreiche Abkommen und Gesetze verpflichten 
zum Erhalt der biologischen Vielfalt, so dass es we-
sentlich ist, im Vorfeld der Flurneuordnung beson-
ders artenreiche Flächen mit optimaler Nutzung 
zu identifizieren. Für das Grünland steht seit der 
Einführung des MEKA II (Nachfolgeprogramm 
FAKT) in Baden-Württemberg eine sehr einfache 
Methode zur Einschätzung der Artenvielfalt zur 
Verfügung. Dabei wird mit Hilfe eines nunmehr 
30 Pflanzenarten bzw. Gattungen umfassenden 
Kennarten-Katalogs der Artenreichtum festge-
stellt. Als artenreich gilt eine Fläche, wenn in drei 
Transektdritteln einer Grünlandparzelle jeweils 
mindestens vier (Stufe 1) bzw. sechs (Stufe 2) der 
30 auf dem Erfassungsbogen vorgegeben Kennar-
ten festgestellt werden. Details zur Erfassung siehe 
MLR (2014).
Naturschutzfachlich besonders relevante Artvor-
kommen, wie z.  B. Raritäten oder Rote Liste 1, 
2 und R-Arten, werden auf dem Erfassungsbogen 
unter „Besondere Arten“ vermerkt und auf Karte 
C Flora dargestellt. Beim Ablaufen der Transekte 
wird auch auf das Vorkommen von FFH-Lebens-
raumtypen geachtet (vgl. Kap. 4.2 auf Seite 27).

Abb. 14: Magere Flachland-Mähwiese im Lkr. Schwäbisch 
Hall. Foto: Dirk Wortmann

Abb. 15: Magere Flachland-Mähwiese im Lkr. Ludwigsburg. 
Foto: Sebastian Schmid

Die Artenvielfalt wird im Grünland vor der ersten 
Mahd erhoben, da nur so die Artenzahl sicher fest-
gestellt werden kann. Es werden alle Grünlandflä-
chen untersucht, die für eine futterbauliche Nut-
zung in Frage kommen. Streuobstflächen zählen 
ebenfalls dazu, diese werden aber zusätzlich als 
Landschaftselemente kartiert. Magerrasenflächen, 
mehrjährige Brachen und „besondere Grünland-
flächen“ (z.  B. Quellmoore, Verlandungsbereiche 
usw.) werden gesondert als Landschaftselemente 
aufgenommen, da die FAKT-Kennarten nicht mit 
den typischen Arten dieser Lebensräume überein-
stimmen.
Parallel zur Erfassung der Artenvielfalt werden die 
Grünländer den Biotoptypen nach dem Kartier-
schlüssel der LUBW (LUBW 2014; s. Anlage 10 auf 
Seite 106) zugeordnet.



Flora

Anleitung zur Ökologischen Ressourcenanalyse (ÖRA) und Ökologischen Voruntersuchung (ÖV) - 2018 23

4.1.1.2 PRAXIS DER TRANSEKTKARTIERUNG

Erweiterte Erfassung der Kennartenvielfalt und 
Häufigkeit
Naturschutzfachliches Ziel muss es sein, arten-
reiches Grünland zu erhalten, da neu angelegtes 
Grünland immer (mindestens faunistisch) artenär-
mer ist, als Flächen mit einer langen Biotoptraditi-
on. Daher zielt die Methode darauf, die maxima-
le Artenvielfalt zu erfassen. Jedes Flurstück wird 
entlang der auf den ersten Blick artenreichsten 
Diagonalen (bei Dreiecksform entlang der Sei-
tenhalbierenden) durchschritten. Dabei wird die 
Wegstrecke in drei gleich lange Abschnitte geteilt. 
In der Mitte der Abschnitte wird jeweils ein 10 m 
langer Abschnitt bearbeitet. Jeder dieser drei Ab-
schnitte ist beidseits auf rund 1 m Breite auf die 
30 Kennarten (vgl. Erhebungsbogen; s. Anlage 4 
auf Seite 79) zu kontrollieren. Bei ausreichend 

großen Flurstücken ist, ausgehend vom Rand, ein 
mindestens 3 m breiter Randstreifen von der Bear-
beitung auszunehmen. Pro Flurstück werden damit 
drei Abschnitte von je 10 m Länge und etwa 2 m 
Breite erfasst. Sind Aufwuchs und Nutzung mehre-
rer aneinandergrenzender Flurstücke (weitgehend) 
identisch, können diese als ein Schlag gemeinsam 
auf einem Bogen bearbeitet werden.
Im Erfassungsbogen werden die Triebzahlen der 
Kennarten pro 10 m-Drittelabschnitt eingetragen 
(vgl. Abb. 16 in Orange). Nahezu alle FAKT-Kenn-
arten bilden oberirdisch gut trennbare Triebe aus, 
deren Anzahlen leicht geschätzt werden können. 
Horstbildende Arten sollten, soweit trennbar, pro 
Horst als ein Individuum gezählt werden. Für die 
Auswertung ist die Aussage entscheidend, ob pro 
10 m-Abschnitt mehr oder weniger als zehn Triebe 
der jeweiligen Arten festgestellt werden können. 
Massenbestände werden dokumentiert.

Abb. 16: Schematisierte Darstellung einer Aufnahme in drei Transektabschnitten.

FAKT-Würdigkeit
Es kann in Ausnahmefällen vorkommen, dass die 
FAKT-Würdigkeit in den drei vergleichsweise klei-
nen 10  m-Abschnitten (in Abb. 16 rot markiert) 
aufgrund zu geringer Kennartenzahl nicht erreicht 
wird, während die erforderliche Artenzahl für Stu-
fe 1 oder 2 in den drei wesentlich größeren Dritteln 

(in Abb. 16 grün markiert; gem. FAKT-Anleitung 
MLR 2014) zu erwarten ist. Sollte dieser Verdacht 
bestehen, muss die Wiese in umfangreicherem 
Maß untersucht werden, um die FAKT-Würdigkeit 
abschließend zu überprüfen.
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Abundanz (Häufigkeit)
Die Triebzahlen pro 10 m-Abschnitt werden nach 
der Klasseneinteilung eingetragen:

1: Einzelfund
2: 2 bis 10 Triebe
3: mehr als 10 Triebe
4: Massenvorkommen (d. h. großflächiges, indivi-

duenreiches Vorkommen)

Wüchsigkeit
Parallel wird die Wüchsigkeit der Bestände zur Be-
urteilung des Aufwertungspotenzials der Wertig-
keitsstufe 5 erhoben. Die Wüchsigkeit wird in drei 
Stufen für jedes Transektdrittel geschätzt:
1: sehr magerer, lückiger Bestand, Tendenz zu 

Trockenrasen
2: mäßig nährstoffreicher Bestand, relativ hoch-

wüchsig
3: sehr mastig, hoher und dicht geschlossener Be-

stand

Aktuelle Nutzung
Die Nutzung jeder Parzelle wird in den Klassen 
erhoben:

 Wi  Wiesennutzung
 Wi1 einschürig (Streuwiese, sehr extensive 

Wiese)
 Wi2 zwei- bis dreischürige Mahd
 Wi3 mehrschürige Mahd (ab vier Schnitte
 Wi4 Mulchmahd
 Wei Weidenutzung
 Wei1 Hutung oder Standweide
 Wei2 Standweide
 Wei3 Koppel-, Umtriebs- und Mähweide
 Br  kurzzeitige Brache (vgl. Kap. 7.3, mehr-

jährige Brache)
 S  Sonstiges (mit kurzer Beschreibung)

Hat die Nutzung der Fläche (z. B. Mahd, Bewei-
dungsgang) bereits vor der Erfassung stattgefun-
den, ist dies unbedingt auf dem Erhebungsbogen 

zu vermerken. In diesem Fall kann die Artenzahl 
oftmals nicht ganz vollständig erhoben werden, 
was bei der Interpretation zu berücksichtigen ist. 
Für intensiv genutzte Vielschnittwiesen ist keine 
Bemerkung notwendig, da die Nutzungshäufigkeit 
ein wesentliches Charakteristikum ist und nicht zu 
einer anderen Einstufung führt. Eine Vielschnitt-
wiese (Wi3) ist in der Regel an einer artenarmen, 
grasdominierten, niedrigwüchsigen Narbe ohne 
Vegetationslücken und einem Fehlen festigungsge-
webereicher Pflanzen zu erkennen.

4.1.1.3 AUSWERTUNG DER TRANSEKTBEGEHUNG

Folgender Schlüssel führt die Ergebnisse der Arten-
zahl und der Häufigkeit der Kennarten zusammen 
und ermöglicht so die Feststellung der botanischen 
Wertigkeit der Grünlandflächen als Planungshilfe 
für die Erhaltung und Förderung der wertvollen 
Bereiche. Dabei wird für jedes Flurstück jeweils 
der artenreichste Abschnitt der Wiese in die Ge-
samtbewertung einbezogen.

Bewertung der Artenvielfalt (artenreichster 10 m-
Abschnitt):
1 sehr hoch: mindestens 6 FAKT-Kennar-

ten mit einer Mindestdichte 
von je 10 Trieben/10 lfm und 
Bestände „besonderer“ wert-
gebender Arten vorhanden

2 hoch: mindestens 6 Kennarten vor-
handen

3 durchschnittlich: mindestens 4 Kennarten mit 
einer Mindestdichte von je 
10 Trieben/10 lfm vorhanden

4 mäßig: mindestens 4 Kennarten vor-
handen

5 gering: weniger als 4 Kennarten in 
allen drei Transektdritteln 
vorhanden
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Aufwertungspotenzial
Zusätzlich erfolgt im gleichen Arbeitsgang eine 
Einschätzung des Arten-Aufwertungspotenzials 
der Grünlandflächen. Dies ist insbesondere im 
Hinblick auf die Vernetzung von Lebensräumen, 
die planerische Weiterentwicklung und auf mögli-
che Ausgleichsmaßnahmen von großem Interesse. 
Das Aufwertungspotenzial wird gutachterlich je-
weils getrennt für die Wertstufen 1 bis 4 und die 
Wertstufe 5 festgestellt. Für kennartenreiche Flä-
chen (Kategorien 1 bis 4) wird der Erhaltungszu-
stand in die Stufen a und b unterschieden:

a: Bestand im optimalen Zustand. Diese Flächen 
mit ihrer bisherigen Bewirtschaftung zu erhal-
ten ist oberstes Ziel. Dies kann sowohl wenig 
artenreiche Bestände betreffen (z. B. eine Talau-
enwiese auf tiefgründigem Lehmboden, bei der 
eine Ausmagerung vom Standort her kurz- bis 
mittelfristig nicht erfolgversprechend ist), als 
auch artenreiche halbtrockenrasenartige Wie-
sen.

b: Bestand in mäßigem bis weniger gutem Zu-
stand. Durch Extensivierung, Ausmagerung 
oder Mähgutübertragung kann sich an diesem 
Standort kurz- bis mittelfristig eine größere Ar-
tenvielfalt etablieren, die aus landschaftsökolo-
gischer Sicht wünschenswert ist.

Für die Wertstufe 5 (weniger als vier Kennarten 
vorhanden) werden die folgenden Kriterien zur 
Beurteilung herangezogen:

• in allen Transektdritteln kommen mindestens 
zwei Kennarten vor,

• der Bestand ist mager- bis lockerwüchsig,

• der Boden ist flachgründig oder ausmagerungs-
fähig,

• angrenzend sind auf ähnlichem Standort arten-
reiche Bestände vorhanden.

Die Flurstücke werden damit in die Stufen c–e auf-
geteilt:

c: hohes bis sehr hohes Aufwertungspotenzial. 
3–4 der Kriterien treffen zu.

d: geringes bis mäßiges Aufwertungspotenzial. 
Mindestens zwei der Kriterien treffen zu.

e: kein Aufwertungspotenzial. Maximal eines der 
Kriterien trifft zu.
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Abb. 17: Scharfer (Nutzungs-) Wechsel im Grünland. Links entlang der Böschungsstufe mageres, artenreiches 
Grünland. Rechts: Artenarme, aufgedüngte Kleegras-Einsaat auf einer Fläche mit hohem Aufwertungspotenzial.  
(Quelle: ÖRA Haiterbach-Beihingen)

4.1.2 ERFASSUNG DER GRÜNLANDBIOTOP-
TYPEN ALS GRUNDAUFNAHME FÜR 
EIN MONITORING

Biotoptypen bzw. Pflanzengesellschaften spiegeln 
summarisch die wirkenden Nutzungsformen sowie 
die biotischen und abiotischen Bedingungen wie-
der, so dass sie sehr gut geeignet sind, in einem 
Monitoring Veränderungen zu dokumentieren 
und auf Ursachen hinzuweisen. Die Zuordnung 
der Biotoptypen erfolgt nach dem Biotoptypen-
schlüssel (s. Anlage 10 auf Seite 106; Auszug aus 
LUBW 2009 & 2014). Dabei wird die Vegetation 
der Flächen nach dem jeweils dominierenden Ve-
getationstyp dem gesamten Flurstück (ggf. Schlag) 
zugeordnet. Sind Kleinflächen mit besonders 
wertvoller Vegetation eingestreut (z.  B. klein-
flächige Vernässungen mit typischer Vegetation 
oder ausgehagerte Bereiche mit Magervegetation) 
werden diese Besonderheiten als Landschafts- 

element (Kap. 7.3 auf Seite 47) aufgenommen.
Die Kartierung der Grünlandbiotoptypen liefert 
neben der eigentlichen Information zur pflan-
zensoziologischen Ausprägung auch die Grundla-
ge der Bilanzierung nach Ökokonto-Verordnung 
(ÖKVO). Die Bewertungspanne zur Bilanzierung 
nach ÖKVO wird dabei später durch die uFB im 
Rahmen der Wege- und Gewässerplanung mit LBP 
durchgeführt. 
Die Grünlandbiotoptypen (33. Wiesen und Wei-
den) werden in Karte C „Flora“ durch Farben und 
Nummern dargestellt. Darüber hinaus werden hier 
der Artenreichtum sowie das Aufwertungspotenzi-
al abgebildet.
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Abb. 18: Beilfleck-Rotwidderchen (Zygaena loti) an Acker-
Witwenblume (Knautia arvensis). Die Pflanze gilt als 
Magerkeitszeiger und ist eine Zählart bei FAKT sowie 
bei der Kartierung von Mageren Flachland-Mähwiesen.  
Foto: Dr. Torsten Bittner 

Abb. 19: Wiesen-Glockenblume (Campanula patula). 
Auch sie ist eine der charakteristischen Arten des Le-
bensraumtyps 6510 Magere Flachland-Mähwiese.  
Foto: Dr. Torsten Bittner

4.1.3 SPEZIELLE PLANUNGSHINWEISE ZUM 
GRÜNLAND

Planungshinweise sollten parzellenscharf/ schlag-
bezogen insbesondere das Ziel der Erhaltung ar-
tenreicher Grünlandflächen mit langer Biotoptra-
dition im Auge haben und Bereiche identifizieren, 
die wegen Artenreichtum oder dem Vorkommen 
besonders wertgebender Arten erhalten werden 
müssen. Dabei ist auch die zukünftige Bewirt-
schaftung bzw. Bewirtschaftungsmöglichkeit zu 
berücksichtigen. Aufwertungspotenziale werden 
begründet und die dazu notwendigen Maßnah-
men beschrieben. Vorkommen von FFH-Lebens-
raumtypen (siehe Kap 4.2 auf Seite 27) werden 
in Bezug auf mögliche Planungseinschränkungen 
beschrieben und bewertet.

4.2 KONTROLLE AUF LEBENSRAUMTYPEN 
DER FAUNA-FLORA-HABITAT-RICHTLI-
NIE

FFH-Schutzgüter haben sowohl innerhalb als auch 
außerhalb von FFH-Gebieten eine hohe Planungs-
relevanz.
Im Rahmen des Schutzgebietsnetzes Natura 
2000 sind charakteristische Lebensräume unter 
Schutz gestellt worden. Neben den Lebensraum-
typen (LRT) 6520 Berg-Mähwiesen, 6210 Kalk-
Magerrasen, 6430 Feuchte Hochstaudenfluren und 
6410 Pfeifengraswiesen sind insbesondere Magere 
Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) in Flurneuord-
nungsgebieten anzutreffen. Für diesen in manchen 
Fällen schwierig anzusprechenden Grünlandtyp 
hat Baden-Württemberg innerhalb Deutschlands 
eine Hauptverantwortung. In FFH-Gebieten (da-
mit sind ausdrücklich die SCI-Gebiete des Natura 
2000-Schutzgebietsnetzes gemeint) unterliegen die 
Lebensraumtypen einem expliziten Verschlech-
terungsverbot, aber auch außerhalb der Gebiete 
müssen sie flächendeckend bei jeder Planung be-
rücksichtigt werden, um durch Eingriffe Umwelt-
schäden zu vermeiden.

Innerhalb von FFH-Gebieten müssen aufgrund des 
Verschlechterungsverbots die Lebensraumtypen 
(LRT) erhoben werden, sofern sie nicht aus der 
FFH-Managementplanung übernommen werden 
können. Dies ist der Fall, wenn

a) noch kein Manangementplan vorliegt oder
b) der Managementplan älter als fünf Jahre ist.

Vorliegende Ergebnisse der Natura 2000-Manage-
mentplanung müssen vom Auftragnehmer z.B. 
beim Regierungspräsidium bzw. dem Daten- und 
Kartendienst der LUBW abgefragt, geprüft und 
nachrichtlich auf der Karte Flora dargestellt wer-
den. Sofern für die Flurneuordnung von Relevanz, 
müssen diese auch bei den Planungshinweisen be-
rücksichtigt werden.
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Außerhalb von FFH-Gebieten müssen, um 
Rechtssicherheit bzgl. des Umweltschadensgeset-
zes bzw. §19 BNatSchG herzustellen, alle Arten 
und Lebensraumtypen, die in den Anhängen I 
und II sowie des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
und des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie (inkl. 
wesentlicher Rast- und Überwinterungsplätze 
der Zugvogelarten) bezogen auf §44 BNatSchG 
aufgeführt sind, im Planungsprozess flächende-
ckend berücksichtigt werden. Die Arten werden 
über die in Kap. 5 und 6 beschriebenen Erhebun-
gen abgedeckt, während den Lebensraumtypen in 
diesem Abschnitt Rechnung getragen wird.

Abb. 20: LRT 6210 Kalk-Magerrasen. Foto: Dr. Andreas Zehm

4.2.1 FFH-LEBENSRAUMTYPEN DES 
GRÜNLANDES

Daher werden – sofern keine aktuelle Kartierung 
der FFH-Lebensraumtypen außerhalb der FFH-
Gebiete vorliegt – die FFH-Lebensraumtypen im 
Gelände abgegrenzt, der Erhaltungszustand beur-
teilt und als zu berücksichtigende Flächen in die 
Planungshinweise aufgenommen (s. Ablaufschema 
Anlage 6d auf Seite 101). Kann ein Einfluss des 
geplanten Verfahrens auf im Planungsgebiet vor-
handene Lebensraumtypen sicher ausgeschlossen 
werden (z. B. Felsen, größere Stillgewässer, Auen-
wälder), wird auf eine Erhebung verzichtet. Gege-
benenfalls wird knapp beschrieben, wodurch ein 
erheblicher Schaden entstehen könnte.
Kartiergrundlage für alle FFH-LRT ist das „Hand-
buch zur Erstellung von Management-Plänen für 
die Natura 2000-Gebiete in Baden-Württemberg“ 

(LUBW 2014). Für FFH-LRT 6510 sowie 6520 ist 
die „Ergänzung zu den Kartieranleitungen für die 
beiden Lebensraumtypen 6510 Magere Flachland-
Mähwiesen und 6520 Berg-Mähwiesen“ (LUBW 
2014, s. Anlage 6a auf Seite 81), als Grundlage zu 
benutzen. Demzufolge wird jede Fläche bzw. Erfas-
sungseinheit mit FFH-LRT 6510/6520 mit der dort 
beschriebenen „Schnellaufnahme“ kartiert und der 
Erhebungsbogen (gem. Erhebungsbogen des MAP-
Handbuchs (LUBW 2014, s. Anlage 6b auf Seite 
98) dafür ausgefüllt.  Resümierend werden alle 
kartierten Lebensraumtypen in der Gesamtliste 
(Anlage 6c auf Seite 100) aufgeführt. Es entsteht 
so, unabhängig von gemeldeten Natura 2000-Ge-
bieten, eine flächendeckende, für die Flurneuord-
nung maßgebende Erfassung mit Bewertung des 
Erhaltungszustandes. Die Ergebnisse werden in der 
Karte C dargestellt.

Abb. 21: LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiese.  
(Foto: Dr. Andreas Zehm)

Isoliert liegende Mähwiesen mit einer Fläche un-
terhalb 500 m² (Kleine Mähwiesen) sind nur dann 
zu erfassen, wenn ihnen eine besondere natur-
schutzfachliche Bedeutung zukommt (s. Anlage 6a 
auf Seite 81).

4.2.2 WEITERE FFH-LEBENSRAUMTYPEN

Mit Ausnahme des LRT 6510 und 6520 befinden 
sich die allermeisten FFH-Lebensraumtypen in 
Baden-Württemberg innerhalb von FFH-Gebieten. 
In einigen Fällen kommen beispielsweise die LRT 
9130 Waldmeister-Buchenwälder oder 6430 Feuch-
te Hochstaudenfluren in den Verfahrensgebieten 
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auch außerhalb von FFH-Gebieten vor (s. 4.5.2 auf 
Seite 33). Sollten diese FFH-Lebensraumtypen 
nicht bereits durch die Kartierung der gesetzlich 
geschützten Biotope (nach §30 BNatSchG, §32 Na-
tSchG) erfasst sein, so sind sie wie im vorangegan-
genen Kapitel nach den Maßgaben des MaP-Hand-
buches zu kartieren.

Abb. 22: Ungepflegte Buntbrache. Buntbrachen und Ansaa-
ten müssen in den ersten Jahren ausreichend intensiv beob-
achtet werden damit die Ansiedlung von nicht erwünschten 
Arten verhindert werden kann. Neben dem hier zu sehen-
den Jakobs-Greiskraut (Senecio jacobaea) und Kanadischer 
Goldrute (Senecio canadensis) betrifft dies auf ehemaligen 
Ackerflächen vor allem die Acker-Kratzdistel (Cirsium arven-
se). (Quelle: ÖRA Bad Krozingen)

4.3 ACKERLAND

Im Ackerland ist die Artenvielfalt der Ackerwild-
kräuter aufgrund der seit Jahrzehnten vorherr-
schenden intensiven Bewirtschaftung größtenteils 
nicht mehr standorttypisch gegeben, daher ist 
i. d. R. eine weitaus geringere Artenvielfalt als im 
Grünland gegeben.
Die Begehung im Ackerland erfolgt zur Zeit des 
besten Entwicklungszustandes, in der Regel Mit-
te bis Ende Juni. Dabei werden die Schläge auf 
Vorkommen der Arten der Checkliste Ackerwild-
kräuter (s. Anlage 11 auf Seite 109) überprüft 
und in den Erhebungsbogen mit vollständigem 
wissenschaftlichem Namen aufgenommen. Land-
wirtschaftliche Problemarten werden dabei nicht 
als Ackerwildkräuter aufgenommen (Anlage 12 auf 
Seite 111). Massenvorkommen einer wertgeben-
den Ackerwildkrautart werden in der Karte C Flo-
ra als besondere Pflanzenarten dargestellt.

Gebietsweise zeigen auch häufige Arten, wie 
z.  B. Echte Kamille (Matricaria recutita) oder 
Hundskamille (Anthemis spec.) extensiv genutzte 
Ackerstandorte mit Potenzial für eine artenreiche 
Ackerbegleitflora an. Welche Schläge und welche 
lokaltypischen Arten ein hohes Potenzial anzeigen, 
hängt von der Erfahrung des Bearbeiters ab.
Grundsätzlich werden Flurstücke als Basis-Kar-
tiereinheit genutzt. Werden mehrere Flurstücke 
identisch genutzt, werden sie zusammengefasst in 
einem Durchgang als Schlag/Ackerblock erfasst.

4.3.1 VORAUSWAHL RELEVANTER 
ACKERBEREICHE

Bei der Ackerflächen-Begutachtung ist oftmals nur 
in wenigen Teilbereichen eines Verfahrensgebietes 
eine besondere Artenvielfalt zu erwarten. Um den 
Aufwand der Erfassung einzugrenzen, werden im 
Vorfeld die für die Ackerflora-Erfassung relevanten 
Bereiche abgegrenzt.

Flächen mit potenziell hoher Artenvielfalt sind:
• flachgründige oder skelettreiche Böden („stein-

reiche Böden“),

• trockene, wechseltrockene bzw. wechselfeuchte, 
sowie mittelfeuchte bis nasse Böden, mit nied-
riger Bodenwertzahl („15-er bis 50-er Böden“)

• Böden, die für die Bodenfunktion „Sonders-
tandort für naturnahe Vegetation“ die Bewer-
tungsklasse 3 (hoch) oder 4 (sehr hoch) errei-
chen,

• durch Landschaftselemente, wie Böschungen 
und Feldraine, kleinteilige und kleinstrukturier-
te Ackerflächen,

• Flächen, die bereits längere Zeit im öko-
logischen Landbau bewirtschaftet werden.

Als Hilfsinstrument für diese Eingrenzung sind die 
Reichsbodenschätzung (wird vom LGL zur Verfü-
gung gestellt) und ggf. Bodenkarten im Maßstab 
1:25.000 gut geeignet. Aufgrund dieser Eingren-
zung reduziert sich der Aufwand durchschnittlich 
um rund 50 %. Allerdings gibt es auch Gebiete, wie 
z. B. auf der Schwäbischen Alb, bei denen aufgrund 
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der Bodengegebenheiten eine überwiegende Erfas-
sung des ganzen Flurneuordnungsgebietes sinnvoll 
ist, während in anderen Gegenden, wie z. B. auf 
den tiefgründigen Böden Oberschwabens, eine Er-
fassung nur in Teilbereichen von rund 20  % des 
Flurneuordnungsgebietes notwendig ist.

Abb. 23: Artenschwund der Ackerwildkräuter. Die abso-
lut überwiegende Zahl der Äcker ist inzwischen frei von 
naturschutzfachlich wertvollen Acker-Wildkrautarten. 
Nur einzelne landwirtschaftliche Problemarten kommen 
in diesen Feldern zur Entwicklung, die allerdings nicht 
als Bereicherung der Artenvielfalt gewertet werden.  
(Foto: Wilfried Löderbusch)

4.3.2 ERFASSUNG DER ARTENVIELFALT 
VON ACKERLAND

4.3.2.1 VORPRÜFUNG VON ACKERSCHLÄ-
GEN

Entsprechend der Feststellung von van eLsen 
(1994), dass im Inneren von Ackerflächen keine 
Ackerwildkrautvielfalt zu erwarten ist, wenn diese 
nicht auch im Randbereich gegeben ist, erfolgt eine 
Begehung der Parzelle nur, wenn am Ackerrand 
eine „nennenswerte“ Ackerbegleitflora vorhanden 
ist. Zur Vorprüfung wird ein ca. 10 m langer und 
2  m breiter Randstreifen des Feldes abgegangen. 
Wenn dort mindestens drei Ackerwildkrautarten 
vorkommen, werden drei Transekte begangen. 
Ansonsten erfolgt nur der Eintrag „artenarm“. Bei 
den Transektbegehungen werden die Äcker in Be-
arbeitungsrichtung mittig begangen. Anhand des 
Schwellenwertes von 20 ha werden die Äcker in die 
Größenklassen kleine und große Äcker unterteilt. 
 
 

4.3.2.2 BEGEHUNG VON KLEINFLÄCHIGEN 
ÄCKERN (< 20 HA)

Es werden pro Acker drei Transekte erhoben. Der 
Acker wird mittig in Bearbeitungsrichtung began-
gen und zunächst ein 20 m breiter Rand ausgespart. 
Dann wird ein erster Transekt von 50 m Länge auf-
genommen, auf dem im Bereich von rund 1 m links 
und rechts der Ganglinie die Ackerwildkräuter er-
fasst werden. Die folgenden 20 m werden nicht be-
rücksichtigt, um anschließend wieder einen Tran-
sekt von 50  m Länge aufzunehmen. Schließlich 
wendet man sich 20 m nach rechts oder links und 
schreitet wieder einen Transekt von 50 m Länge in 
Ausgangsrichtung ab.
Dieses Vorgehen ist bei Flurstücken möglich, die 
160 m lang oder länger sind. Bei kürzeren Flurstü-
cken werden die Abstände von 20 m zwischen den 
Transekten reduziert oder sie entfallen. Bei Flur-
stücken unter 100  m Länge werden die Transek-
te verkürzt (wichtig ist, dass dennoch jeweils drei 
Transekte aufgenommen werden).

4.3.2.3 BEGEHUNG VON GROSSFLÄCHIGEN 
ÄCKERN (> 20 HA)

Gleiches Vorgehen wie bei Kapitel 4.3.2.2 (20  m 
Randabstand, 50 m-Transekt, 20 m Abstand, 50 m-
Transekt, 20 m nach rechts oder links gehen, 50 m-
Transekt zurück in Ausgangsrichtung), jedoch von 
zwei Seiten des Ackers, so dass man insgesamt 
sechs 50 m-Transekte abschreitet.
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Abb. 24: Schema der Aufnahme eines Ackerschlages kleiner als 20 ha (a) und größer als 20 ha (b).

4.3.2.4 AUSWERTUNG DER ARTENVIELFALT

Um die im Ackerland vorhandenen Potenziale der 
Artenvielfalt zu erfassen, wird mit Bezug auf BRa-
Band et aL. (2003) und BRonneR et aL. (1997) ein 
fünfteiliger Schlüssel angewendet:

1  sehr hoch: mindestens drei Wildkrautarten in 
mäßiger bis hoher Abundanz großflächig vor-
handen; d. h. mehr als zwei Expemplare/10 lfm 
je Transekt und Art,

2  hoch: mindestens drei Wildkrautarten je Tran-
sekt großflächig vorhanden,

3  durchschnittlich: mindestens drei Wildkrautar-
ten kommen im Randbereich vor,

4  mäßig: selbst im Randbereich kommen weniger 
als drei Wildkrautarten vor,

5  gering: keine Wildkrautarten vorhanden. Diese 
Flächen werden weder erhoben noch darge-
stellt.

Als artenreich gelten Bestände mit mindestens 
drei Ackerwildkrautarten in allen Transekten eines 
Schlages (Mindestzahl: 3/3/3). Wurde eine Erhe-
bung begonnen, wird dies in jedem Fall dokumen-
tiert, auch dann, wenn nur ein oder zwei Transekte 
die Mindestzahl erreichen. Zusätzlich werden be-
sonders artenreiche Bestände – mit mehr als sechs 
Wildkrautarten – in den Planungshinweisen beson-
ders hervorgehoben. Alle diese Bestände werden 
in die höchste Bewertungsstufe aufgenommen.

Abb. 25: Acker-Rittersporn (Consolida regalis). Unter allen 
Pflanzengruppen haben die Acker-Wildkräuter die stärksten 
Bestandseinbrüche erlitten und finden sich in höchsten Ka-
tegorien der Roten Liste. Der Acker-Rittersporn (Consolida 
regalis) ist ein noch vergleichsweise häufiges Acker-Wild-
kraut. (Foto: Dr.Torsten Bittner)

Abb. 26: Feldvogelfenster. Im Rahmen der produktionsin-
tegrierten Kompensation (PIK) von Eingriffen werden öfter 
„Feldvogelfenster“ vorgeschlagen. Diese kleinflächigen 
Aussparungen bei der Einsaat ermöglichen es Feldvögeln, 
wie der Feldlerche, niedrigwüchsige Brutplätze zu finden. 
(Foto: Dr. Andreas Zehm)
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4.3.3 AUFWERTUNGSPOTENZIAL VON 
ACKERFLÄCHEN

Über die Erfassung der Artenvielfalt hinaus wird 
das Aufwertungspotenzial für die Ackerflächen 
eingeschätzt, auf denen eine Aufwertung kurz- bis 
mittelfristig möglich ist. Diese Flächen zeichnen 
sich in der Regel durch besondere geologische Vo-
raussetzungen (z.  B. flachgründige Böden) und/
oder durch eine entsprechende Bewirtschaftung 
(z.  B. Verzicht auf Herbizidanwendungen, geeig-
nete Fruchtfolgen) aus. Das Aufwertungspotenzial 
wird in der Karte C Flora als Signatur dargestellt.
Ebenso, wie bei den Grünlandflächen, werden 
auch die Potenziale für die Vernetzung von Le-
bensräumen und die planerische Weiterentwick-
lung herausgearbeitet.

4.4 ERFASSUNG INVASIVER NEOPHYTEN

Neophyten sind Pflanzenarten, die v. a. durch den 
Menschen, nach dem Jahr 1492, in neue Gebiete 
eingebracht wurden und sich am Zielort vermeh-
ren konnten. Unter den Neophyten gibt es einige 
Arten, die durch hohen, starken Wuchs und effek-
tive Ausbreitung eine starke Gefährdung für die 
heimische biologische Vielfalt darstellen. Manche 
Arten, wie beispielsweise die Staudenknöteriche, 
können nach Etablierung nahezu nicht mehr zu-
rückgedrängt werden. Die Vorkommen wesentli-
cher Arten werden flächenscharf kartiert, da de-
ren Beachtung in der Planung essentiell sein kann. 
Insbesondere bei Bauarbeiten ist eine Verschlep-
pung von Bodenmaterial, das mit Sprossen und/ 
oder Samen der invasiven Arten (inkl. Indischem 
Springkraut) vermischt ist, zu verhindern. Deswei-
teren können durch Maßnahmen der Entfernung/
Beseitigung/ Eindämmung Flächen aufgewertet 
und verbessert werden.
Wesentliche und aktuelle Informationen zum The-
ma invasive Arten ist dem Neobiota Portal des 
BfN zu entnehmen: https://neobiota.bfn.de/

Wesentliche Arten sind u.a.:
• Ambrosia artemisifolia (Beifußblättriges Trauben-

kraut),

• Fallopia japonica (Japan-Staudennöterich),

• Fallopia sachalinensis (Sachalin-Staudenknöte-
rich),

• Heracleum mantegazzianum (Kaukasischer oder 
Riesen-Bärenklau),

• Impatiens glandulifera (Indisches Springkraut)

• Solidago canadensis & S. gigantea. (Goldruten).

Abb. 27: Der äußerst eindrucksvolle Riesen-Bärenklau (Her-
acleum mantegazzianum). Er verdrängt durch seinen großen 
Wuchs nahezu alle heimischen Arten. Wegen seiner Pho-
totoxizität stellt er zudem eine Gesundheitsgefahr dar. Das 
Bild zeigt den guten Wiederaustrieb nach einmaligem Ab-
schlagen. (Foto: Dr. Andreas Zehm)

Im Regelfall findet die Kartierung im Rahmen der 
anderen floristischen Erhebungen statt und wird 
nicht gesondert durchgeführt. Der Etablierungszu-
stand wird aufgenommen (Initialvorkommen oder 
etabliert). Die Vorkommen werden durchnumme-
riert, textlich ohne Aufnahmebogen niedergelegt 
und in Bezug auf Planungshinweise bearbeitet 
(z. B. Mahd von Goldruten-Beständen).
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4.5 FLORISTISCHE ERHEBUNGEN IN WÄL-
DERN

Die anzuwendenden Methoden können im Rah-
men von Waldverfahren oder auch waldlastigen 
Verfahren sehr unterschiedlich zu denen im Of-
fenland sein. Insbesondere für Eingriffe in Wälder 
sind die beiden folgenden Abschnitte wichtig und 
sollten in den meisten Fällen obligatorisch sein. 
Allein der räumliche Umfang der folgenden Unter-
suchungen muss vorab eingeschätzt werden. Eine 
flächige Erfassung der Waldbiotoptypen sowie 
der LRTs kann einen hohen Aufwand bedeuten. 
So können z.B. Korridore entlang der geplanten 
Trassen untersucht werden und Bereiche, in de-
nen kein Eingriff zu erwarten ist, werden ausge-
spart.  Die Breite solcher Korridore stimmt die 
uFB vorab mit dem LGL ab. Hierbei sollte jedoch 
beachtet werden, dass eine solche Konkretisie-
rung nur dann zielführend ist, wenn die Planung 
bereits einen fortgeschrittenen Status besitzt. In 
frühen Planungsphasen können höchstens gröbere 
Abgrenzungen durchgeführt werden. Auch sollte 
beachtet werden, dass die Erfassung nicht nur für 
den Eingriff, sondern auch für den Ausgleich rele-
vant ist und daher eine Kartierung in Bereichen 
sinnvoll sein kann, die für potenzielle Ausgleichs-
maßnahmen herangezogen werden sollen (z.B. 
Gemeindewaldflächen). Beide Erfassungen dienen 
in erster Linie der Eingriff-Ausgleichsregelung und 
liefern wichtige Grundlagen für den späteren Er-
läuterungsbericht des Wege- und Gewässerplans.

4.5.1 ERFASSUNG VON WALDBIOTOPTYPEN

Die Kartierung der Waldbiotoptypen erfolgt 
nach den Standards des Landes (LUBW 2009, 
2014, 2016). Hierbei sei vorab angemerkt, dass es 
sich bei der Kartierung nicht nur um die nach § 
30 BNatSchG i. V. m. § 33 NatSchG bzw. § 30a 
LWaldG gesetzlich geschützten Biotope handelt, 
sondern um alle Biotoptypen (von naturnah bis na-
turfern) im Wald (s. Anlage 10 auf Seite 106). Die 
Erfassung der Waldbiotoptypen innerhalb des ggf. 
festgelegten Korridors dient zur Darstellung der 

Wertigkeit des Waldes und soll als erstes der Ver-
meidung von Eingriffen in wertgebende Bereiche 
dienen und darauffolgend dabei helfen, ökologisch 
weniger hochwertige Bestände für die geplanten 
Eingriffe zu suchen. Die technische Erfassung er-
folgt analog zu den Biotoptypen des Offenlands 
(siehe 4.1.2 auf Seite 26).

4.5.1.1 BEWERTUNG DER WALDBIOTOPE

Die Bewertungsskala entspricht der des Grün-
lands. Von Stufe 1 (sehr hoch) bis Stufe 5 (gering), 
vergleiche hierzu Anlage 19 (TA-Bewertungskate-
gorien). Als Richtschnur der Bewertung kann das 
Feinmodul der Ökokontoverordnung (2010) her-
angezogen werden. Hierbei beschreibt die Stufe 1 
die höchsten Werte des jeweiligen Biotoptyps und 
Stufe 5 die niedrigsten. Die Stufen 2 bis 4 reihen 
sich entsprechend der Skalierung des Biotoptyps 
ein. Im Regelfall entspricht der Normalwert des 
Biotoptyps aus dem Feinmodul der Stufe 3, also 
einer durchschnittlichen Ausprägung.  

4.5.2 ERFASSUNG DER FFH-LEBENS-
RAUMTYPEN IM WALD

Ebenso wie in Kap. 4.2 auf Seite 27 für das Of-
fenland beschrieben, ist eine Erfassung der Lebens-
raumtypen im Wald unumgänglich. Eine flächige 
Erfassung ist in den meisten Flächen jedoch sehr 
aufwendig, da in Wäldern deutlich mehr LRTs zu 
erwarten sind als im landwirtschaftlich genutzen 
Offenland. Somit ist auch hier vorab eine ziel-
führende Eingrenzung der Untersuchungsflächen 
sinnvoll.
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4.5.3 ABGRENZUNG ÖKOLOGISCH HOCH-
WERTIGER WALDBEREICHE

Die Abgrenzung ökologisch hochwertiger Waldbe-
reiche kann sinnvoll sein, wenn Flächen für Aus-
gleichsmaßnahmen gesucht werden oder eingriffs-
sensible Bereiche zu erwarten sind. Hochwertige 
Waldbereiche können sich durch verschiedene 
Parameter oder Strukturen auszeichnen und lokal 
sehr unterschiedlich ausgeprägt sein, weshalb im 
Folgenden nur beispielhaft einige Kriterien aufge-
listet werden:
• seltene Waldgesellschaften,

• Standort seltener Arten (Flora oder Fauna)

• artenreiche Waldbestände (Baumarten, 
Strauch-, und Krautschicht)

• Alt- und Totholzreiche Wälder

• strukturreiche Wälder/Vorhandensein von be-
sonderen Reifestrukturen

• besondere Entwicklungsstadien (z.B. Sukzessi-
onsflächen mit Beerensträuchern und blüten-
reicher Krautflur

Je nach Verfahren sollten vor der eigentlichen Kar-
tierung alle verfügbaren Datengrundlagen zu Rate 
gezogen werden, um die Flächen einzugrenzen; 
hierzu zählen Luftbilder, ÖV, Forsteinrichtung, etc. 
Die Dokumentation der Flächen ist durch die An-
lage 5 gewährleistet.

4.5.4 MONITORING IM WALD

Die Notwendigkeit für ein Monitoring im Wald 
kann besonders dann gegeben sein, wenn sehr 
hochwertige Wälder und besonders FFH-LRTs 
durch eine Umnutzung betroffen sein könnten. 
Eine solche Maßnahme wird nur dann als sinnvoll 
angesehen, wenn eine Dokumentation der mögli-
chen Veränderung gefordert wird.
Ein Monitoring kann entweder durch Transekt- 
oder durch Punktkartierungen erfolgen. Bei einer 
Transsektkartierung wird eine Wegstrecke ausge-
wählt, die eine entsprechende Repräsentativität 
für den Wald besitzt, die Transekte laufen nur aus-
nahmsweise an Wegen entlang und sind für eine 

Zweit- oder Drittaufnahme leicht wiederzufinden. 
Bei der Punktkartierung wird eine abgestimm-
te Anzahl von Punkten in dem repräsentativen 
Wald festgelegt. An jedem Punkt wird dann eine 
Fläche in einem Radius von 12,6 m (500 m² Un-
tersuchungsfläche) näher untersucht. Entlang des 
Transekts oder des Punktes könnten dann besi-
pielsweise folgende Parameter als Indikatoren der 
Nutzung aufgenommen werden: 

• Baumalter (in Altersklassen)

• fm stehendes Totholz

• lfm starkdimensionertes liegendes Totholz (>20 
cm Durchmesser) 

• lfm schwachdimensioniertes Totholz  
(>5 cm Durchmesser)

• Anzahl der Holzpilze

• Anzahl von Sonderstrukturen (Höhlen etc.)
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Abb. 28: Karte C „Flora“ (Ausschnitt) In landwirtschaftlich geprägten Gebieten sind Grünland-Flächen meistens durch eine 
intensive Nutzung artenarm. Daher ist es wichtig, die immer seltener werdenden artenreichen Wiesen und Weiden zu erhal-
ten und zu fördern.
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5 Ressource (D) Fauna – Schutz der biologischen Vielfalt

5.1 GRUNDLAGEN DER TIERÖKOLOGI-
SCHEN UNTERSUCHUNGEN

Der für die tierökologischen Untersuchungen zur 
Verfügung stehende Zeitraum umfasst i.d.R. eine 
komplette Vegetationsperiode. Dabei werden aktu-
elle und mögliche Vorkommen der zu prüfenden 
Zielarten nach anerkannten methodischen Stan-
dards erfasst. Im Regelfall werden alle faunistischen 
Kartierungen gemäß der Vorgaben von aLBRecht 
et aL. (2014) erfasst. In begründeten Außnahmen 
kann von diesen Standards abgewichen werden. 
Die folgenden Standards werden bei der Erfassung 
jedoch nicht unterschritten:
• Landesarten der Gruppe A (nach Zielartenkon-

zept; MLR & LUBW 2009): Flächendeckend 
werden alle potenziellen Habitatstrukturen im 
gesamten Planungsgebiet auf Vorkommen ge-
prüft.

• Landesarten der Gruppe B und Naturraumar-
ten (nach Zielartenkonzept): Relevante Ha-
bitatstrukturen in möglicherweise von Um-
gestaltungen betroffenen Flächen werden auf 
Vorkommen geprüft.

• Bei Laufkäfern und anderen „Nicht-Standard-
Gruppen“ (wie  Wildbienen, Fischen usw.) wer-
den nur in begründeten Fällen repräsentative 
Probeflächen oder Teilflächen erfasst (vgl. Kap. 
6 auf Seite 44 und 5.2.2.3 auf Seite 41).

Arten mit landesweit wenigen Vorkommen werden 
vollständig erfasst, sofern dies mit vertretbarem 
Aufwand möglich ist. „Vertretbar“ wäre z.  B. die 
Prüfung mehrerer kleiner Feuchtwiesenbrachen 
auf Vorkommen des Randring-Perlmutterfalters 
(Proclossiana eunomia). Für im Flurneuordnungs-
gebiet noch weit verbreitete Arten erfolgt eine 
grobe, repräsentative Übersichtskartierung der 
Verbreitungssituation (flächig oder durch mehrere 
repräsentative Probeflächen).
Wichtig ist es, auch die Habitatpotenziale der Ziel-
arten möglichst vollständig zu erfassen. Gerade 

die Populationen hochgradig gefährdeter Arten 
der Kulturlandschaft haben vielfach letzte Vor-
kommen in kleinparzellierten Teilgebieten oder 
aber punktuell in speziellen Strukturen innerhalb 
größerer Landschaftsausschnitte. Derartige Relikt-
Populationen sind durch Flurneuordnungsverfah-
ren potenziell bedroht, können aber – soweit ihre 
Vorkommen im Planungsprozess ermittelt werden 
– auch gezielt gesichert und gefördert werden.
Soweit – unter vertretbarem Aufwand möglich 
– werden immer die Individuenzahlen der unter-
suchten Arten erhoben oder aus repräsentativen 
Teilflächen hochgerechnet. Für die Auswertung 
werden – ggf. für jede Art angepasst – drei Abun-
danzklassen festgelegt und auf der Karte D Fauna 
dargestellt. Die Abundanzklassen werden im Text 
dokumentiert. Solange die Darstellung übersicht-
lich bleibt, können alle Tiergruppen auf einer Karte 
zusammen dargestellt werden. Bei umfangreichen 
Datenmengen bietet sich eine Unterteilung in ge-
trennte Karten für Vögel und „sonstige Arten“ an. 
Für die dargestellten Arten ist eine Unterteilung in 
drei Häufigkeitsklassen vorzusehen (ein Exemplar, 
mehrere, sehr viele Exemplare), wobei die Eintei-
lung der Größenklassen je nach Art(engruppe) va-
riiert und im Text artspezifisch definiert wird (vgl. 
Technische Anleitung Kap. 10 auf Seite 57).

Wichtig ist, dass alle tierökologischen Planungs-
hinweise und Bewertungen am Ende in der Karte 
„Planungshinweise“ zusammengeführt werden, da-
mit aus tierökologischer Sicht ein Gesamtbild der 
Planungsempfehlungen entsteht. Eine detaillierte 
textliche Beschreibung „besonderer“ Artnachwei-
se beschränkt sich auf planungsrelevante Angaben, 
wie essentielle Lebensraumansprüche, Erhaltungs-
notwendigkeiten oder Förderungsmöglichkeiten. 
Die angewandten Erfassungsmethode(n) müssen 
für ein später möglicherweise erfolgendes Moni-
toring im Textteil nachvollziehbar genau beschrie-
ben werden.
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In Waldverfahren oder Schwarzwald-BZ können 
diese Vorgaben von Fall zu Fall abweichen, da z.B. 
eine flächendeckende Kartierung in großen be-
waldeten Flächen i.d. R. zu aufwändig wäre. Hier 
sind in den meisten Fällen gezielte Kartierungen 
entlang von geplanten Maßnahmen (im Regelfall 
Wegtrassen) adäquat. 

Abb. 29: Der Baumpieper (Anthus trivialis) ist eine typische 
Art der offenen und halboffenen Landschaften. Er profitiert 
von extensiver Landwirtschaft und seine Bestände befinden 
sich in starker Abnahme. (Foto: Dr. Torsten Bittner)

Abb. 30: Der Kiebitz (Vanellus vanellus) war früher ein Cha-
raktervogel niedrigwüchsiger Feuchtwiesen. Heute findet 
sich ein Großteil der Gelege in Äckern. Wiesen werden be-
siedelt, wenn sie extensiv bewirtschaftet werden und noch 
Feuchtstellen aufweisen. Durch die Intensivierung der Land-
wirtschaft (Maisanbau) sind erfolgreiche Bruten sehr selten 
geworden. (Foto: Dr. Andreas Zehm)

5.2 ARTENGRUPPEN

5.2.1 WIRBELTIERFAUNA

5.2.1.1 VÖGEL: DETAILERFASSUNG  
PLANUNGSRELEVANTER VOGELARTEN

Vögel spielen insbesondere aufgrund der Natura 
2000-Vogelschutzrichtlinie eine besondere Rolle 
im Planungsprozess, so dass eine gezielte flächen-
deckende Erfassung planungsrelevanter Arten 
(Anlage 13) durchzuführen ist. Die Auswahl des zu 
berücksichtigen Artensets erfolgt dokumentiert in 
einem Abschichtungsprozess, bei dem in mehreren 
Schritten aus einer Grundgesamtheit nicht relevan-
te Arten ausgeschieden werden:

1. Grundlage ist die (ggf. zu ergänzende) Liste für 
die in den Flurneuordnungsverfahren relevan-
ten Vogelarten (s. Anlage 13 auf Seite 112). 
Diese beinhaltet alle ZAK-, Rote Liste- und 
Zugvogelarten, sowie Koloniebrüter. Nicht 
relevante Vogelarten wurden bereits herausge-
nommen. Ergänzende Hinweise liefert die ÖV.

2. Ausscheiden häufiger, ungefährdeter Arten 
(z. B. Amsel, Kohlmeise,...),

3. Ausschließen nicht betroffener Habitate (z. B. 
Arten großer Gewässer, wie Kolbenente),

4. Regionalisierung durch Ausschließen regional 
nicht vorkommender Arten (z. B. Auerhuhn 
nur im Schwarzwald),

5. Im letzten Schritt werden – sofern die Art und 
Intensität der Eingriffe absehbar ist – Arten 
ausgeschieden, die nicht durch die Art des 
Eingriffs beeinflusst werden (z. B. Höhlenbrü-
ter wenn keine Altbäume betroffen sind) als 
auch Arten, deren Habitate sicher nicht im 
Verfahrensgebiet vorkommen. Hierfür ist die 
Abstimmung mit der uFB notwendig, um den 
aktuellen Planungsstand zu berücksichtigen. 
In vielen Fällen sind bereits zur Erstellung der 
ÖRA Grobplanungen klar und somit auch die 
möglichen Eingriffe absehbar.
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6. Neben den Brutvögeln des Flurneuordnungs-
gebietes werden zusätzlich Koloniebrüter und 
Zugvogelarten (sofern wesentliche Rast- und 
Überwinterungsplätze betroffen sein könnten) 
berücksichtigt. Des Weiteren werden die Nah-
rungsgäste erfasst, welche das Verfahrensgebiet 
regelmäßig nutzen.

Die übrig bleibenden bzw. planungsrelevanten Vo-
gelarten werden flächendeckend erfasst und be-
züglich der Erhaltung und Förderung der für sie 
wichtigen oder potenziellen Habitatstrukturen 
beurteilt. Methodischer Standard für die Erfassung 
der verschiedenen Arten ist südBeck et aL. (2005). 
Einen Überblick über das Vorgehen zur Erfassung 
der Arten im Gelände gibt Anlage 14 auf Seite 
113.
Der Abschichtungsprozess ist so zu dokumentie-
ren, dass er als Teil der obligatorischen artenschutz-
rechtlichen Prüfung verwendet werden kann. Das 
Ergebnis der Erhebung ist eine Karte mit Punkt-
darstellungen der Revierzentren flächendeckend 
für das gesamte Verfahrensgebiet. Die Kartierun-
gen sind zwar von den Zeitpunkten auf die pla-
nungsrelevanten Arten auszurichten, jedoch sind 
während der Kartierungen alle wahrgenommenen 
Vogelarten zu dokumentieren. 
In Waldverfahren kann von einer flächendecken-
den Kartierung abgewichen werden. Je nach Pla-
nungsstand des Verfahrens finden die Erfassungen 
in kleinflächigeren Bezugsräumen statt. Dies sind 
dann meist Korridore entlang von Wegtrassen. Die 
Breiten der Korridore sind abhängig von den zu 
erwartenden Arten. 

5.2.1.2 AMPHIBIEN

Bei den Amphibien werden die Zielarten an poten-
ziellen Laichgewässern kartiert, sofern deren Vor-
kommen nach den Ergebnissen der Vorbegehung 
(ÖV) zu erwarten ist. Für Molche und Salamander 
kann eine ergänzende Untersuchung der Landle-
bensräume sinnvoll sein. Für die Gelbbauchunke 
sind neben Wegseitengräben insbesondere auch 
Wegespuren zu untersuchen. Die Ergebnisse wer-

den v. a. im Hinblick auf eine mögliche Optimie-
rung oder zur Neuanlage von Laichgewässern bzw. 
von obligatorischen Landlebensräumen oder Wan-
derkorridoren dargestellt.
Die Kartierflächen/Transekte sind möglichst mit 
den vorhandenen Planungen zu harmonisieren, so-
fern vorhanden. Eine Erfassung von Arten sollte 
somit im Schwerpunkt der Kartierung in Flächen 
erfolgen, welche durch Eingriffe eine Beeinträch-
tigung erfahren könnten (auch mit einem gewis-
sen Radius). So kann beispielweise eine Entwässe-
rungsmaßnahme im Umfeld eines Laichgewässers 
zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen. 
Ausnahme stellen die Landesarten der Gruppe A 
(vgl. 5.1 auf Seite 36) dar.

Gelbbauchunke (Bombina variegata) Mit Vorkommen der 
Gelbbauchunke ist außerhalb der Schwäbischen Alb in na-
hezu ganz Baden-Württemberg zu rechnen. In BW liegt ein 
Großteil des Verbreitungsgebietes dieser Art, daher besitzt 
das Land eine sehr hohe Verantwortung für diese Unke. 
Die gelbschwarze Unterseite soll Fressfeinde abschrecken. 
(Foto: Dr. Torsten Bittner)

Abb. 31: Kleingewässer der Gelbbauchunke. Die Gelb-
bauchunke ist auf zeitweilig wasserführende Kleingewässer 
spezialisiert. Dies können neben Tümpeln vor allem Pfüt-
zen in ehemaligen Abbaustellen, eingefahrene Wegetras-
sen oder Wegseitengräben sein. Wegetrassen mit Unken-
Vorkommen unterliegen einem strengen Bestandsschutz. 
(Foto: Dr. Andreas Zehm)
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5.2.1.3 REPTILIEN

Für Reptilien werden in der Vorbegehung (ÖV) 
als relevante Sonderbiotope identifizierte Bereiche 
untersucht, z. B. Steinhaufen, Trockenmauern, gut 
besonnte Säume oder alte Holzlagerplätze. Ent-
scheidend ist im Rahmen der ÖRA zu einer guten 
Einschätzung der Lebensraumeignung zu kommen 
sowie Zufallsbeobachtungen und die Ergebnisse 
der Abfrage bekannter Funde gut zu dokumentie-
ren. Genauere eingriffsbezogene Untersuchungen 

sind bei festgestellten Vorkommen von Reptilien 
in der Regel notwendig, so dass eine intensive Er-
fassung (Untersuchung zur Umsiedlung bzw. saP) 
erst sinnvoll wird, wenn die Eingriffe feststehen. 
Bei Verdachtsfällen werden auch ggf. zusätzlich 
Anlockbleche und künstliche Verstecke angebo-
ten. Beim begründetem Verdacht des Vorkommens 
einer Landesart der Gruppe A (vgl. 5.1 auf Seite 
36) wird jedoch eine flächendeckende Kartie-
rung vorgenommen.

Abb. 32: Weibliche Zauneidechse (Lacerta agilis). Das Steppenrelikt ist in Flurneuordnungsverfahren häufig zu finden, da es  
im sturkturiertem Offenland in verschiedensten Habitaten zu finden ist. (Foto: Dr. Torsten Bittner)
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5.2.1.4 FLEDERMÄUSE

Alle Fledermausarten unterliegen als FFH-Arten 
einem europarechtlichen Schutz, so dass eine Be-
troffenheit geprüft werden sollte, sofern in größe-
rem Umfang typische Jagdreviere (z.  B. Hecken 
bzw. Waldränder) verändert werden könnten oder 
mögliche Quartiere (z. B. alte Gemäuer oder Alt-/
Biotopbäume) im Flurneuordnungsgebiet betrof-
fen sein könnten. 
Die Bearbeitung der Gruppe erfolgt i.d.R. in der 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
und muss daher in den meisten Fällen nicht im 
Rahmen der ÖRA bearbeitet werden. Für eine 
Kartierung dieser Gruppe im Rahmen der ÖRA 
sollten bereits Planungen vorliegen, welche eine 
Beeinträchtigung bzw. einen Verlust von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten nahelegen. Gegebenen-
falls können auch Kartierungen stattfinden, wenn 
bedeutsame Vorkommen zu erwarten / bekannt 
sind und der zu erwartende Erkenntnisgewinn 
durch eine Kartierung als sinnvoll erscheint. Fle-
dermauskartierungen, insbesondere durch Detek-
torerfassung, sind sehr interpretierbar und häufig 
unbrauchbar. Sollte eine Kartierung stattfinden, 
ist die Bearbeitung so zu dokumentieren, dass sie 
als Teil der saP verwendet werden kann. Die Er-
fassungsmethode (Detektor, EDV-Auswertung von 
Batcorder-Aufnahmen usw.) und die Zielrichtung 
der Erfassung werden verfahrensspezifisch festge-
legt und sollten niemals pauschal ausgeschrieben 
werden. 

5.2.2 INSEKTENFAUNA

5.2.2.1 TAGFALTER UND WIDDERCHEN

Es erfolgt eine flächendeckende Untersuchung auf 
Vorkommen von Zielarten der Landesarten Grup-
pe A (ggf. mit Erfassung der Präimaginalstadien Ei, 
Raupe und Puppe) und auf Reliktvorkommen wei-
terer flurneuordnungsrelevanter Zielarten. Auch 
potenzielle Habitatstrukturen für wertgebende 
Arten werden erfasst und geprüft. Der Zeitpunkt 
und die Anzahl der Begehungen (i.  d.  R. fünf) 

richten sich nach der Phänologie der bei der ÖV-
Vorbegehung als „zu prüfen“ eingestuften Zielar-
ten. Im Weiteren erfolgt eine gezielte Suche auf 
repräsentativen Probeflächen zur Erfassung von 
Häufigkeitsklassen im Untersuchungsgebiet noch 
weiter verbreiteter Zielarten (lokal bedeutende Ar-
tenvorkommen werden auf diesen Flächen doku-
mentiert). Nach Absprache werden ggf. auch die 
Präimaginalstadien erfasst.

Abb. 33: Der Goldene Scheckenfalter (Euphydryas aurinia) 
ist eine typische Art magerer und extensiv gepflegter Wie-
sen. Die Raupen der Art fressen an Teufelsabbiss (Succisa 
pratensis) und Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria). 
(Foto: Dr. Torsten Bittner)

Abb. 34: Kleine Perlmutterfalter (Issoria lathonia). Eine typi-
sche Art der strukturreichen Agrarlandschaften. Die Raupen 
ernähren sich von den Blättern des Acker-Stiefmütterchens 
(Viola arvensis) (Foto: Dr. Torsten Bittner)

5.2.2.2 HEUSCHRECKEN

Zum Einsatz kommt eine repräsentative Probe-
flächen-Erhebung (Verhörmethode ergänzt durch 
Keschern und Sichtbeobachtungen) zur Erfassung 
von Häufigkeitsklassen im Untersuchungsgebiet 
noch weiter verbreiteter Zielarten (lokal bedeuten-
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de Artenvorkommen werden dokumentiert). Er-
gänzend werden flächendeckende potenzielle Ha-
bitatstrukturen im Hinblick auf Vorkommen von 
Zielarten der Gruppe A und auf Reliktvorkommen 
weiterer planungsrelevanter Arten untersucht. Die 
Anzahl und der Zeitpunkt der Begehungen (i. d. R. 
drei) richtet sich nach der Phänologie der bei der 
ÖV als „zu prüfen“ eingestuften Zielarten.

Abb. 35: Wanstschrecke (Polysarcus denticauda). Das einzi-
ge zusammenhängende Verbreitungsgebiet dieser größten 
heimischen Sichelschrecke liegt auf der Schwäbischen Alb. 
(Quelle: ÖRA Engstingen)

Abb. 36: Stufenrain in der Feldlage. Stufenraine sind für die 
Wanstschrecke als Rückzugsraum besonders wichtig, wenn 
die benachbarten Wiesen im Hochsommer gemäht werden. 
(Quelle: ÖRA Engstingen, Gewann „Vor dem Käpfle“)

5.2.2.3 LAUFKÄFER

Untersuchungen zu den Laufkäfern werden 
nur durchgeführt, wenn konkrete Hinweise 
auf besondere Arten und möglicherweise da-
raus abzuleitende Planungshinweise für die 
Flurneuordnung vorliegen. Dies kann z.  B. bei 
Feuchtstandorten oder kontinental getönten 

Ackerstandorten sowie bei Kalkscherbenäckern 
der Fall sein. In Abstimmung mit der uFB wird 
vor Ort mit den Bearbeitern entschieden, wel-
che Laufkäferarten (bzw. -gilden) erfasst werden. 

Planungshinweise werden durch Übertragung der 
Ergebnisse der Fallenstandorte auf vergleichbare 
Standorte im Verfahrensgebiet gewonnen. Metho-
disch ist hier am Standard LK1 aus aLBRecht et aL. 
(2014) anzuwenden, welcher sich sehr stark an die Vor-
gaben der VUBD (tRaUtneR & FRitze,1999) lehnt. 

5.2.2.4 XYLOBIONTE ARTEN

Liegen Bestände von Alt- bzw. Biotopbäumen, grö-
ßere Gehölzbestände, große Holzlagerstellen in 
der Verfahrensgebiet oder handelt es sich um ein 
Waldverfahren, sollten die xylobionten Arten Be-
rücksichtigung finden. Die wertgebenden und zu 
untersuchenden Strukturen werden durch die ÖV 
bzw. den Landespfleger festgelegt. Im Rahmen von 
Waldverfahren (insbesondere denen, wo größere 
Eingriffe durchgeführt werden sollen) wird die Kar-
tierung der Xylobionten empfohlen, da hierdurch 
die Wertigkeit des Bestandes gut eingeschätzt wer-
den kann (siehe hierzu auch 4.5.3 Abgrenzung öko-
logisch hochwertiger Waldbereiche auf Seite 34). 

Die Kartierung selbst und auch die Methodik der 
Kartierung sollten an die Lebensraumausstattung 
angepasst sein. So können auch einzelne Bäume in 
der Verfahrensfläche eine große ökologische Bedeu-
tung besitzen und sollten gezielt untersucht werden.  
Als Beispiel sei z.B. das Vorkommen des Eremiten/
Juchtenkäfers (Osmoderma eremita) in alten Obst-
bäumen oder auch Weiden genannt. Üblich ist 
eine Kombination aus aktiven (z.B. Handfang, Ke-
schern, Klopfen, Sieben etc.) und passiven Fangme-
thoden (z.B. Eklektoren, Auszucht, Lichtfang etc.).  
 
Bäume/Baumgruppen mit Funden von beson-
derer Wichtigkeit sind in der Karte D geson-
dert zu markieren. Darunter fallen insbesondere 
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Bäume mit Nachweis oder Verdacht des Ere-
miten, aber auch jeder anderen Anhang II- und 
IV-Art sowie Arten der Roten Liste 0,1,2 und R.  
Hierbei sei besonders auf die Neunachweise des 
Scharlachroten Plattkäfers (Cucujus cinnaberinus) 
am Oberrhein in Nordbaden unter der Rinde von Hyb-
ridpappeln hingewiesen (BFn 2013, WURst, MündL.).  
Die FFH-Anhang II und IV Art ist hier bei Maß-
nahmen in Wäldern, bei denen Pappel, Eschen, 
Ahorn und  Weiden betroffen sind, zu beachten. 

Daneben werden die Untersuchungsflächen auf 
der Karte D dargestellt.
Als eine sehr nützliche Bewertungsmethodik von 
xylobionten Käfern hat sich das Gildensystem von 
schMidL & BUssLeR (2004) herausgestellt. Die da-
bei ermittelte Zusammensetzung von Frischholz-
besiedler (f), Altholzbesiedler (a), Mulmhöhlenbe-
siedler (m), Holzpilzbesiedler (p) und xylobionte 
Sonderbiologien (s) gibt einen guten Indikator für 
die Wertigkeit eines Bestandes wieder.

 

Abb. 37: Holzbewohnende Käferarten aus vier verschiedenen Käferfamilien: Kleiner Schmalbock (Stenurella melanura), 
Hirschkäfer (Lucanus cervus), Gebänderter Pinselkäfer (Trichius fasciatus), Drachenkäfer (Pytho depressus) Holzbewohnende 
Arten (Xylobionte) sind gute Indikatoren für seit langem bestehende und wertvolle Lebensräume. Als besonders geeignet 
haben sich die Käfer herausgestellt, mit etwa 1400 Arten die obligatorisch an Strukturen im und am Holz gebunden sind.
(Fotos: Dr. Torsten Bittner)
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Abb. 38: Karte D „Fauna“ (Ausschnitt) Im blau umgrenzten Bereich wurden als Vorbereitung für ein Monitoring alle Brutvogel-
Vorkommen als Papierreviere kartiert. Außerhalb der Fläche konzentrierte sich die Erfassung auf die planungsrelevanten Vö-
gel. Die Darstellung der Tagfalter und Heuschrecken in den Erfassungsgebieten zeigt einzelne Vorkommen planungsrelvanter 
Arten in unterschiedlichen Populationsgrößen.
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6 Erfassung von FFH-Arten und weiteren planungs relevanten 
Arten der Flora und Fauna

Im Rahmen der ÖRA sind alle weiteren planungs-
relevanten Arten zu erfassen und darzustellen, die 
nicht den bereits explizit beauftragten Artengrup-
pen (siehe oben) zugeordnet sind. Dies betrifft ins-
besondere:
• FFH-Arten (z. B. Bromus grossus oder in FFH-

Gebieten: Krebse, Vertigo spec. usw.),

• Arten des Artenschutzprogramms Baden-Würt-
temberg (ASP),

• faunistische und floristische „Raritäten“,

• Arten mit nationaler und internationaler Erhal-
tungsverantwortung,

• nach Bundesartenschutzverordnung besonders 
oder streng geschützten Arten, die gleichzeitig 
in der Roten Liste in den Gefährdungskategori-
en 1, 2, 3 oder R eingestuft sind und

• „besondere“, charakteristische Arten der FFH-

Lebensraumtypen, die zusätzliche, wesentliche 
Informationen für die Natura 2000-Verträglich-
keitsprüfung liefern.

Die Vorkommensorte und (zumindest grobe) Be-
standsgrößen werden für diese Arten kartiert. Der 
Mehraufwand für diese Erfassung ist nicht so groß, 
da das Flurneuordnungsgebiet dank der Vorerhe-
bungen (ÖV) nicht flächendeckend begangen wer-
den muss.
Zielarten der Artengruppen Säugetiere (exkl. 
Fledermäuse), Fische, Wildbienen, Libellen und 
Schnecken usw. werden nur dann explizit als 
Gruppe untersucht, wenn sich bei der Datenzu-
sammenstellung und/oder der ökologischen Vor-
untersuchung wichtige Hinweise auf die Relevanz 
der Arten(gruppen) ergeben.

Abb. 39: Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia). (Foto: Dr. Torsten Bittner)
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Wird in größerem Umfang in Gewässerlebensräu-
me eingegriffen, so dass z. B. stärkere Wassertrü-
bungen, Materialumlagerungen oder Durchgängig-
keitshindernisse entstehen könnten, oder deutliche 
Strukturreduktionen – ggf. auch nur temporär – 
auftreten könnten, wird ein angepasstes Set von 
Gewässerorganismen untersucht. Beispiele sind 
Libellen, Krebse, Fische, Süßwassermuscheln usw.
Liegt ein Natura 2000-Managementplan vor, wer-
den die darin festgestellten Artnachweise über-
nommen und im Rahmen der ÖRA nicht neu 
erhoben. Die Erfassungsergebnisse der hier ge-
nannten Arten werden textlich und kartografisch 
den Kapiteln Fauna und Flora zugeordnet und im 
Erläuterungsbericht sowie den Karten C und D 
dargestellt (besondere Tier-/ Pflanzenarten).

6.1 POTENZIELLE FORTPFLANZUNGS- 
UND RUHESTÄTTE

Bei einer potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätte kann es sich um zwei unterschiedliche The-
men handeln. Zum einen werden unter diesem 
Punkt Flächen subsummiert, die konkret kartiert 
und erfasst werden und spezifischen ökologischen 
Ansprüchen von Arten entsprechen. Aktuelles Bei-
spiel wären Weidenröschen-Bestände (Epilobium 
sp.) als Larvalenwicklungsfläche für den Nachtker-
zenschwärmer (Proserpinus proserpina).
Zum anderen werden hier zufällige Funde zusam-
mengefasst, die mögliche Zielkonflikte mit Pla-
nungen auslösen könnten. Hier sind besonders zu 
nennen:
• Baumhöhlen (jeglicher Art)

• Biotopbäume mit sonstigen Reifestrukturen

• Horstbäume

• größere Weidenröschenbestände

• temporäre Kleinstgewässer

• besonnte / exponierte Lesesteinhaufen

Allen potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten ist gemein, dass es sich hier um keine direk-
ten Artnachweise handelt. Der Verdacht auf einen 
artenschutzrechtlichen Konflikt ist bei Beanspru-

chung jedoch wahrscheinlich. Eine potenzielle 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte kann auch ein Teil 
eines Landschaftselements sein (vgl. Kap. 7.3.1 auf 
Seite 47).

6.2 NOMENKLATUR DER ARTEN

Die Nomenklatur der Arten richtet sich nach:

• Fledermäuse: BRaUn & dieteRLen (2003)

• Vögel: Gedeon et aL. (2014)

• Amphibien & Reptilien: GLandt (2012)

• Käfer: BLeich, GüRLich & köhLeR (aktuellste 
Fassung)

• Schmetterlinge: eBeRt et aL. (2008)

• Heuschrecken: detzeL (1998)

• Moose: saUeR (2006)

• Flechten: WiRth (2008)

• Gefäßpflanzen: WisskiRchen & haeUpLeR (1998)
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7 Ressource (E) Biotope/ Schutzflächen/ Landschaftselemente – 
Schutz von Lebensräumen

7.1 BIOTOPE/ SCHUTZFLÄCHEN

Manche Flächen sind als geschützte Teile von Na-
tur und Landschaft ausgewiesen und unterliegen 
damit unterschiedlich weit reichenden Schutzbe-
stimmungen. Daher sind genaue Kenntnisse der 
Lage dieser Flächen elementare Planungsgegen-
stände. Von Bedeutung sind insbesondere die Flä-
chenkategorien:

• Wasserschutzgebiet (WSG),

• Naturschutzgebiet (NSG, § 23 BNatSchG),

• Landschaftsschutzgebiet (LSG; § 26 BNatSchG, 
§ 22 NatSchG),

• Naturdenkmal (ND; § 28 BNatSchG),

• Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG, 
§ 32 NatSchG, § 30a LWaldG),

• Natura 2000-Fläche (Vogelschutzgebiet, FFH-
Gebiet; § 31 BNatSchG).

• Waldschutzgebiet (Schonwald und Bannwald; 
§ 32 LWaldG),

• Naturparke, Nationalpark

• Zusätzlich werden nachrichtlich die Über-
schwemmungsgebiete dargestellt, die keine 
Schutzflächen darstellen.

Die Abgrenzungen liegen in der Regel digital vor 
und werden vom LGL zur Verfügung gestellt. Sie 
können ohne nennenswerten Aufwand nachricht-
lich in entsprechende Plangrundlagen übernom-
men und flächenmäßig bilanziert werden. Alle 
diese Flächen werden in der Karte E1 Landschaft-
selemente dargestellt. Landesweit gibt es eine Kar-
tierung der nach §  30 BNatSchG (ergänzt durch 
§ 30a LWaldG und § 32 NatSchG) gesetzlich ge-
schützten Biotope, deren Bestand anhand des Bio-
toptypenschlüssel der LUBW (2009) im Gelände 
überprüft wird.

7.2 RANDBEREICHE GESCHÜTZTER  
OFFENLANDBIOTOPE

Insbesondere durch Abdrift von Dünger und 
Pflanzenschutzmitteln können geschützte Biotope 
geschädigt werden. Daher wird ein extensiv ge-
nutzter Pufferstreifen zwischen Bereichen intensi-
ver Nutzung und dieser Flächen angestrebt.
Um eine Übersicht über die Handlungsmöglichkei-
ten zur Verbesserung der Biotopqualität zu bekom-
men, werden die Biotop-Randbereiche kartiert. Für 
die Planung wird überprüft, in welchem Maße ge-
setzlich geschützte Biotope, Naturdenkmäler und 
NSG-Außengrenzen (keine LSG-Flächen) über ei-
nen Puffer- oder Saumstreifen verfügen. Zusätzlich 
werden alle Habitatstrukturen, die aktuell oder 
potenziell für die ZAK-Zielarten von Bedeutung 
sind, sowie botanisch besonders artenreiche Flä-
chen (vgl. Kap. 4), auf vorhandene Pufferbereiche 
kontrolliert. In Analogie zu den Gewässerrandstrei-
fen, jedoch mit kleineren Abstandswerten, werden 
diese Randstreifen in drei Kategorien erfasst:

1: Ackerbau/Intensivgrünland mindestens 5 m 
von der Biotopfläche entfernt, Extensivgrün-
land oder ungenutzte Saumfläche vorhanden,

2: Ackerbau oder Intensivgrünland (mit Gülle 
oder Mineraldüngung) bis nahe an die Biotop-
fläche angrenzend (Abstand nur 2 – 5 m), je-
doch Pufferstreifen von mindestens 2 m Breite 
vorhanden,

3: Ackerbau/Intensivgrünland oder bauliche An-
lage (z. B. befestigter Weg) unmittelbar an das 
Biotop angrenzend oder Biotop/Biotoprand 
nicht mehr vorhanden.

Bei der Begehung und Beurteilung der Biotop-
Randbereiche werden ist Anlage 8 anzuwenden. 
Der Ist-Zustand der Biotop-Randbereiche ist lage-
genau zu erfassen. Dieser kann ggf. von der digita-
len Vorlage der LUBW abweichen. In der Realität 
nicht mehr vorhandene Biotope werden auf Karte 
E2 als roter Rand dargestellt.
Bei Waldbiotopen werden keine Randbereiche er-
fasst!
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E ins tufung der B iotop - R andbereiche

Ackerbau / Intensivgrünland mind. 5 m von der Biotopfläche 
entfernt, Extensivgrünland oder ungenutzte Saumfläche 
vorhanden

Ackerbau / Intensivgrünland (Gülle oder Mineral-düngung) bis 
nahe an die Biotopfläche angrenzend (Abstand nur 2–5 m), 
jedoch Pufferstreifen von mind. 2 m Breite vorhanden

Ackerbau / Intensivgrünland oder bauliche Anlage (z.B. 
befestigter Weg) unmittelbar an das Biotop angrenzend oder 
Biotop / Biotoprand nicht mehr vorhanden

Abb. 40:  Einstufung der Biotop-Randbereiche (§ 30-Biotope) Die Einstufung erfolgt nach ihrer Funktionalität für den Schutz 
vor Einflüssen auf das Biotop in drei Klassen in Prozent. (Quelle: ÖRA Haiterbach-Beihingen).

7.3 LANDSCHAFTSELEMENTE

Landschaftselemente sind wichtige Strukturen für 
den Artenschutz im Offenland, z. B. Hecken, her-
vorhebenswerte Solitärbäume, Baumgruppen und 
sonstige Gehölze, krautige Saumstrukturen und 
kleinflächige Brachen, vegetationsfreie bis -arme 
Pionierstandorte, besondere Grün- und Schotter-
wege (Hohlwege, Wege mit arten- und strukturrei-
chen Säumen usw.), vegetationsarme Lössböschun-
gen, struktur- und artenreiche Waldsäume etc.
Grundsätzlich werden alle Elemente ab einem 
Meter Breite kartiert. Elemente unter dieser Brei-
te (z.  B. Raine, Staudensäume etc.) werden als 
Kleinstbiotope aufgenommen (vgl. Kap. 8 auf Seite 
52).

Bei sehr kleinräumig strukturierten Gebieten 
kann es sein, dass man an die Grenzen der Darstel-
lungsmöglichkeiten stößt. In diesem Ausnahmefall 
werden Bereiche mit einer hohen Dichte an Kle-
instrukturen als ein sogenanntes „komplexes Ele-
ment“ zusammengefasst aufgenommen, bewertet 
und kartografisch dargestellt. Dabei bleibt es dem 
Bearbeiter – je nach örtlicher Situation – überlas-
sen, ob er z. B. Gehölzbestände und Gras-Kraut-
Bestände gesondert erfasst, oder als komplexes 
Element aufnimmt. Ziel ist eine übersichtliche 

Zusammenführung der Elemente zu räumlich, wie 
ökologisch sinnvollen Einheiten. Komplexe Ele-
mente werden mit den sonstigen Landschaftsele-
menten auf der Karte E1 als gemeinsame Katego-
rie dargestellt. Landschaftselemente werden auch 
als § 30-Biotopen und als Naturdenkmale erfasst. 
Bei großflächigeren Naturschutzgebieten und Na-
turdenkmalen – mit einer Vielzahl von Elementen 
– werden die Landschaftselemente als komplexes 
Element erfasst oder gar nicht erhoben (nach Ab-
sprache mit der uFB zur Verminderung des Erhe-
bungs-Aufwandes).
Die Landschaftselemente werden fortlaufend num-
meriert und in einer Tabelle stichwortartig be-
schrieben. Die wertbestimmenden Gesichtspunkte 
(Vegetation, strukturelle Vielfalt, abiotische Funk-
tion und das Landschaftsbild) und ggf. Angaben 
zur Nutzung und zu Beeinträchtiggungen werden 
aufgeführt. In einer weiteren Spalte werden, soweit 
sinnvoll, Planungshinweise gegeben.

7.3.1 WAS SIND LANDSCHAFTSELEMENTE?

Für die Flurneuordnung wesentliche Landschafts-
elemente sind:
• Einzelbaum,

• Baumgruppe, Baumreihe, Allee,

• Gebüsch, Gehölz, Hecke,
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• artenreicher, strukturreicher Waldrand,

• Obstbaumwiese (extensiv),

• Böschung, langjährige Brache,

• stehendes Gewässer,

• Magerrasen,

• Bereich mit wertvoller (Feucht-)Vegetation,

• Weg (Grünweg, Weg mit dauerhaften Pfützen, 
Hohlweg, Schotterweg mit artenreicher Saum-
struktur...),

• Steinhaufen, Steinriegel, Trockenmauer, 
Felsausragung,

• sonstiges Landschaftselement (insbesondere 
komplexes Element).

7.3.2 BEWERTUNG DER LANDSCHAFTS- 
ELEMENTE

Die Bewertung der Elemente erfolgt in fünf Klas-
sen. Dabei wird zwischen aktueller ökologischer 
Leistung und Funktionsfähigkeit für den Natur-
haushalt (Zustand) und dem Entwicklungspoten-
zial unterschieden (s. Anlage 7 auf Seite 103). 
Dadurch wird sichergestellt, dass ein Element mit 
aktuell schlechter Bewertung, aber hohem Ent-
wicklungspotenzial, nicht unterbewertet wird.

Der Zustand wird bewertet mit:
1  sehr hoch: sehr große strukturelle Vielfalt/ sehr 

hohe Bedeutung als Lebensraum,

2  hoch: große strukturelle Vielfalt/ hohe Bedeu-
tung als Lebensraum,

3  durchschnittlich: mittlere strukturelle Vielfalt/ 
mittlere Bedeutung als Lebensraum,

4  mäßig: mäßige strukturelle Vielfalt/ mäßige 
Bedeutung als Lebensraum,

5  gering: geringe strukturelle Vielfalt/ geringe 
Bedeutung als Lebensraum.

Abb. 41: Gesetzlich geschütztes Biotop mit einem vorgela-
gerten Randbereich. Zwischen dem Acker und einer Feld-
hecke liegt ein magerer Glatthafer-Saumstreifen, der gegen 
die landwirtschaftliche Nutzung puffert. (Quelle: ÖRA Haiter-
bach-Beihingen)

Abb. 42: Obstbaumwiesen Obstbaumwiesen (im Idealfall 
mit extensiver Grünlandnutzung) sind ökologisch wertvolle 
Landschaftselemente und Lebensraum für zahlreiche selte-
ne Tiere und Pflanzen. (Quelle: ÖRA Haiterbach-Beihingen)

Abb. 43: Trockenmauersanierung am Asperg. Das Land-
schaftselement Trockenmauer spielt für zahlreiche euro-
parechtlich geschützte Arten (z. B. Mauereidechse oder 
Schlingnatter) eine wichtige Rolle als Lebensraum. Werden 
sie im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren saniert oder 
neu aufgebaut sind zwingend artenschutzrechtliche Aspekte 
zu berücksichtigen. (Foto: Christine Hipp)
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Abb. 44: Artenreicher, stark strukturierter Übergangsbereich 
von Acker zum Wald. Sowohl ein wiesenartiger Saum, als 
auch eine Gebüschzone sind dem Wald vorgelagert. (Quelle: 
ÖRA Mötzingen-Rottenburg-Baisingen)

7.3.2.1 BEISPIELE FÜR ZUSTANDSSTUFEN 
VON LANDSCHAFTSELEMENTEN:

Landschaftselement Böschung: Eine Böschung 
der Kategorie 1 zeichnet sich durch eine artenrei-
che Flora, einzelne Gebüsche sowie eine sehr gro-
ße strukturelle Vielfalt aus und hat eine sehr hohe 
Bedeutung als Lebensraum. In Kategorie 3 wird 
eine Böschung eingruppiert, die teils eutrophierte 
Abschnitte, jedoch auch einzelne Gehölzelemente 
und artenreiche Beständen aufweist. Mit Kategorie 
5 werden artenarme Böschungen ohne strukturelle 
Vielfalt, z. B. Brennnesselfluren oder Goldrutenbe-
stände, bewertet.

Landschaftselement Grünwege und Vegetations-
strukturen auf Schotterwegen:
Wege der Kategorie 1 zeichnen sich durch eine 
sehr artenreiche Flora, vegetationslose Bereiche, 
eine große strukturelle Vielfalt und eine sehr hohe 
Bedeutung als Lebensraum aus. Artenreiche Wege 
mit unregelmäßig gemähten Altgrasbeständen zäh-
len zu Kategorie 3. Mit Kategorie 5 werden arten-
arme Grünwege und wegbegleitende Säume ohne 
strukturelle Vielfalt bewertet, z. B. regelmäßig ge-
mähte Grasbestände ohne nennenswerte Blüten-
pflanzenvorkommen.

7.3.2.2 AUFWERTUNGSPOTENZIAL

Für das Aufwertungspotenzial ist bei vorliegendem 
guten oder sehr guten Zustand eines Landschaft-

selementes (Zustandskategorien 1 und 2) nur die 
Aufwertungsstufen a und b möglich. In den Zu-
standskategorien 3 – 5 können die Aufwertungs-
stufen c – e vergeben werden.

Aufwertungspotenzial: 

Bei Zustandskategorien mit der Bewertung 1–2
a: Das Landschaftselement ist in optimalem  
 Zustand und sollte so erhalten bleiben,
b: Das Landschaftselement ist durch Maßnah 
 men kurz- bis mittelfristig aufwertbar, die  
 Aufwertung ist naturschutzfachlich sinn 
 voll.
 
Bei Zustandskategorien mit der Bewertung 3–5
c:  sehr gute Entwicklungsmöglichkeit,
d:  mäßig gute Entwicklungsmöglichkeit,

e:  geringe oder keine Entwicklungsmöglichkeit. 

Beispiel: Eine Böschung mit Hangsickerquelle ist 
durch Beweidung degradiert und als Lebensraum 
stark beeinträchtigt. Für den „Zustand“ wird die 
Kategorie fünf vergeben. Da das Potenzial aber 
sehr groß ist, wird für das Aufwertungspotenzial 
die höchste Kategorie c eingetragen. Das Ergebnis 
wird in die Bewertungsspalte des Erhebungsbo-
gens eingegeben und in der Karte E2 dargestellt.

Weitere für die Planung wichtige Feststellungen wer-
den in die Bemerkungsspalte des Erhebungsbogens 
eingetragen. Dies gilt beispielsweise, für aus ökolo-
gischer oder landschaftlicher Sicht wünschenswer-
te Ergänzungen von Pflanzungen, Verbesserungen 
von Gewässern oder Straßenbegleitgrünflächen so-
wie eine hohe Bedeutung für die Biotopvernetzung. 
Bei Obstbaumwiesen wird der Pflegezu-
stand notiert und ggf. als Planungshin-
weis bzgl. Aufwertungspotenzial gegeben.  
Bei der Begehung festgestellte geschützte bzw. 
seltene Arten (Nachweise oder begründete Ver-
mutungen) werden auf dem Erhebungsbogen der 
Landschaftselemente notiert, aber in den Texttei-
len zur Fauna und Flora ausgewertet sowie auf den 
Karten C und D dargestellt.
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Abb. 45: Karte E1 „Biotope/ Schutzflächen/ Landschaftselemente Bestand“ (Ausschnitt) 
Die Kartierung der Landschaftselemente hebt in dem Ausschnitt der Gemarkung die hohe Bedeutung der Obstwiesen und 
Gehölzbestände für den Erhalt der biologischen Vielfalt hervor.
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Abb. 46: Karte E2 „Biotope/ Landschaftselemente Bewertung“ (Ausschnitt) 
Die zahlreichen Landschaftselemente konzentrieren sich im Bereich von Bächen und Gehölzgruppen. Die meisten sind nur 
mittelgut gegen Nährstoffeinflüsse geschützt. Einzelne Biotope sind inzwischen nicht mehr als wertvolle Landschaftsele-
mente anzusehen.
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8 Ressource (F) Kleinstbiotope
Die ökologische Qualität eines größeren Land-
schaftsausschnittes wird bestimmt durch sein 
Nutzungsartenmosaik (bedingt durch häufigen 
Nutzungsartenwechsel), die Größe und Qualität 
der Biotopflächen, die ökologische Wertigkeit der 
Nutzflächen (z. B. des Grünlandes) und die Ver-
netzung der wertvollen Teilflächen untereinander 
(Biotopvernetzung). Nur in diesen Gebieten kann 
sich eine hohe Artenvielfalt etablieren.
Bei der Biotopvernetzung ist zu unterscheiden 
zwischen „offensichtlichen Vernetzungselemen-
ten“ (z. B. entlang von Gewässern, Verkehrstrassen, 
Waldrändern) und der Vernetzung durch lineare 
Kleinstbiotope (z. B. Ökotone: schmale Raine zwi-
schen Feldern und Wegen). Diese können wertvol-
le Übergangslebensräume von einem Lebensraum 
zum nächsten sein. Sie vermitteln kleinräumig zwi-
schen unterschiedlichen Lebensräumen und spie-

len vor allem im Artenschutz eine wichtige Rolle. 
Im Rahmen der Ressource Kleinstbiotope werden 
diese wichtigen Flächen betrachtet.

8.1 ERFASSUNG

Es werden alle Kleinstbiotope vor Ort im Gelände 
bis 1m Breite erfasst (z. B. ein Feldrain oder eine 
kleine Böschung). Ab einer Breite von über 1 m 
werden diese als Landschaftselement kartiert (vgl. 
Kap. 7.3 auf Seite 47).
Diese Kleinstbiotope werden dabei digital aufge-
nommen (lfm) und in einer separaten Tabelle im 
Textteil aufgeführt. 
Die erfassten Kleinstbiotope werden akkumuliert 
in Karte F dargestellt. Hierdurch wird die Dichte 
der Kleinstbiotope in der Landschaft erkennbar.
In Waldverfahren oder allgemein in Wäldern wird 
diese Ressource nicht erfasst.

Abb. 47:  Karte F „Kleinstbiotope“ (Ausschnitt) Zahlreiche Gemarkungen sind durch eine Vielzahl von Kleinstbiotopen ge-
prägt. 
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9 Planungshinweise und Resümierung

9.1 PLANUNGSHINWEISE

9.1.1 GRUNDSÄTZLICHES

Die Planungshinweise ergeben sich aus den Ergeb-
nissen der Erhebungen und sind ein wesentliches 
Ziel der ÖRA (vgl. Kap. 1.5 auf Seite 11). Sie sind 
konkret auf Flächen bezogen, begründen sich aus 
den Kartierergebnissen sowie Artnachweisen und 
sind umsetzungsfähig. Beispielsweise können auf 
das FNO-Verfahren folgende Bewirtschaftungs-
weisen der zugeteilten Flächen nur in geringem 
Umfang beeinflusst werden. Allerdings sollten sich 
die Planungshinweise nicht nur auf die Erhaltung 
von Schutzgütern konzentrieren, sondern auch 
Möglichkeiten aufzeigen, wie durch konkrete Maß-
nahmen die ökologische Situation verbessert wer-
den kann. Dabei ist insbesondere an die wirksame 
Vernetzung bestehender Lebensräume zu denken, 
als auch daran, Möglichkeiten darzustellen, wie 
durch landespflegerische Anlagen neue Biotope 
entstehen können. Als Beispiele seien genannt:

• Löß-Steilkanten für Wildbienen,

• temporäre Laichgewässer für Amphibien in 
Wasserrückhaltungsanlagen,

• sehr nährstoffarme Rohbodenstellen für Pio-
niervegetation z. B. in Materialentnahmestellen,

• Natursteinmauern für Reptilien,

• Übertragen von Samenmaterial aus benachbar-
ten „Highlight“-Gebieten,

• Schaftriften zur Verbindung von Trockenrasen 
usw.

Bei den in der ÖRA dargestellten Planungshinwei-
sen wird generell eine Priorisierung der Maßnah-
men aus ökologischer Sicht vorgenommen, damit 
die Umsetzungsplanung die relative Bedeutung 
der einzelnen Vorschläge einschätzen kann. Die 
Priorisierung kann am effektivsten durch die lau-
fende Nummerierung erfolgen, d.  h. mit zuneh-

mender Zahl nimmt die Bedeutung des Hinweises 
tendenziell ab.
Liegen benachbart (d.  h. außerhalb) des Flurneu-
ordnungsgebiets Natura 2000-Flächen, ist insbe-
sondere in Bezug auf die Arten (aber auch Le-
bensraumtypen) darauf zu achten, dass auch von 
außerhalb des Natura 2000-Gebietes gelegenen 
Flurneuordnungen oder den darin geplanten Maß-
nahmen auf die Schutzgüter schädlich einwirkende 
Einflüsse entstehen können. Derartige Einflüsse 
werden als Planungshinweise dokumentiert.

Grundsätzliche Planungshinweise, die für das ge-
samte Flurneuordnungsgebiet gelten, werden vo-
rangestellt. Konkret auf Einzelflächen bezogene 
Hinweise werden gegebenenfalls zu sinnvollen 
Einheiten textlich zusammengefasst und beschrie-
ben. Dabei können identische Maßnahmen auf 
verschiedenen Flurstücken gemeinsam beschrie-
ben werden. Beispielsweise wäre die Pflanzung 
mehrerer Gehölze oder Baumgruppen auf einem 
Flurstück zusammenzufassen. Sind allerdings spe-
zielle Hinweise zu jeder Teilmaßnahme notwen-
dig (z. B. weil zusätzlich ein Steinhaufen angelegt 
wird), werden die Maßnahmen auf entsprechend 
viele Maßnahmen-Nummern verteilt und getrennt 
dargestellt. Die Planungshinweise werden auf Kar-
te G dargestellt.

Abb. 48: Materialentnahmestalle.  Die im Rahmen der Flur-
neuordnung entstandene Materialentnahmestelle für den 
Wegebau wurde als Biotop für Trockenrasenarten gestaltet. 
(Foto: Dr. Andreas Zehm)
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Abb. 49: Saatgutgewinnung. Effektiver als der Übertrag von 
Mahdgut ist das Abrechen der Streuschicht eines artenrei-
chen Offenlandes. Neben einer Vielzahl von Samen werden 
auch eine Menge Kleinlebewesen übertragen. (Foto: Dr. An-
dreas Zehm)

Die Planungshinweise können in drei Geometrien 
dargestellt werden:

• Kleinflächige Hinweise (Punktthema mit loka-
len Maßnahmen, wie z. B. Fichtenbestand ent-
fernen),

• Linienförmige Hinweise (Linienthema, z. B. 
Maßnahmen an Fließgewässern),

• Flächenhafte und großräumige Hinweise (Flä-
chenthema, wie z. B. Feuchtwiese erhalten oder 
großflächig zu berücksichtigende Hinweise, wie 
z. B. Wiesenbrütergebiet).

Die Planungshinweise werden vor Abgabe des Be-
richtes in einem gemeinsamen Außentermin vor-
gestellt und mit der uFB abgestimmt (mindestens 
mit dem/der zuständigen Landespfleger/in).

Bewährte Struktur zur Beschreibung der Einzel-
maßnahmen:

• Nr. Planungshinweis: 1–n

• Titel: z. B. Erhaltung der extensiven Grünland-
bewirtschaftung

• Ressource: z. B. Flora und Fauna (...Arten...), ar-
tenreiche Grünlandgesellschaften, Boden

• Nr. der Ressource: bei Landschaftselementen, 
Biotopen usw. zur Verknüpfung angeben

• Ziel: z. B. artenreiche Nasswiesen (Kohldistel- 
und Glatthaferwiesen) erhalten

• Maßnahme(n): z. B. Zwei-Schnittnutzung, nur 
Festmistdüngung, 1. Schnitt zwischen 1. Juni 
und 1. Juli, 2. Schnitt frühestens acht Wochen 
später

• Fläche(n) Nr.: z. B. Flurst. Nr. 7235/1, 3564/2

• Flächengröße : z. B. 23,14 ha

• Förderfähig nach FAKT: ja, (artenreiches 
Grünland N–B4)

• Beschreibung: (...)

9.1.2 BIOTOPVERNETZUNG

Zu kleine oder inselartige Lebensräume sind neben 
direkten Lebensraumverlusten wesentliche Ursa-
che für die Gefährdung zahlreicher Arten. Daher 
soll die Flurneuordnung zusätzliche Verinselungen 
vermeiden und die Landschaft für Zielarten wieder 
durchgängig machen.

Die Flurneuordnung kann im Rahmen einer der 
Biotopvernetzung dazu beitragen:
• Kernlebensräume zu vergrößern, um expansi-

onsfähige Populationen zu schaffen,

• großräumige Vernetzungs-Planungen zu kon-
kretisieren,

• Zielarten für die Vernetzung zu definieren,

• Prozesse anzustoßen, die eine Vernetzung er-
möglichen (beispielsweise ziehende Viehher-
den, Mahdgutaustausch, Fließgewässerdyna-
mik),

• Flächen für konkrete Maßnahmen bereitzustel-
len.

Als Grundlagen liegen für Baden-Württemberg 
bereits flächendeckend für Wald-Lebensräume ein 
Generalwildwegeplan (Fva 2010) und ein Wild-
katzenwegeplan (BUnd 2009) vor. Eine Planungs-
grundlage für den landesweiten Biotopverbund 
von Lebensraumtypen des Offenlandes liegt als 
Konzeption vor (vgl. auch Jooss et aL. 2010). Darin 
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werden Kerngebiete aufgezeigt und mögliche Ver-
netzungsräume definiert, die als Planungsgrund-
lage in die Flurneuordnung eingehen können. 

Anhand dieser Grundlagen und möglicherwei-
se kommunal/ regional vorliegender Biotopver-
bundplanungen werden im Rahmen der ÖRA 
die Kernflächen und Zielarten definiert sowie 
konkrete Vernetzungsmöglichkeiten textlich, wie 
kartografisch auf Karte G Planungshinweise vor-
geschlagen. Die Bearbeitung beschränkt sich auf 
die fachliche Konzeption, die konkrete Umset-
zung erfolgt im Rahmen des Wege- und Gewäs-
serplans mit landschaftspflegerischem Begleitplan. 

Abb. 50: Schaftriebwege. Die Flurneuordnung ist das ideale 
Instrument um für ziehende Schafherden ausreichend breite 
und durchgängige Zugwege zu schaffen. Schafe helfen ei-
nen Austausch von Insekten und Pflanzensamen zwischen 
verschiedenen Flächen zu realisieren und sind wertvolle Hel-
fer bei der Biotopvernetzung. (Foto Dr. Andreas Zehm)

 
 
 
 
 
 

Abb. 51: Extensiv gemähte Böschungen mit Mahdgutnut-
zung. Sie sind nicht nur Lebensraum für zahllose Arten (hier 
z. B. Blütenbesucher, wie Wildbienen) sondern auch Vernet-
zungselemente und bei richtiger Pflege eine große optische 
Bereicherung der Feldflur. (Foto: Uwe Truckenmüller)
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Abb. 52: Karte G „Planungshinweise“ (Ausschnitt). Die Karte „Planungshinweise“ stellt für den Landespfleger und die uFB 
ein wichtiges Planungsinstrument für die Belange des Arten- und Naturschutzes bei der Aufstellung des Wege- und Gewäs-
serplans mit landschaftspflegerischem Begleitplan dar.
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10 Technische Anleitung zur GIS-Bearbeitung ÖV/ÖRA
Der Auftraggeber behält sich vor, bei Nichtbeach-
tung dieser Vorgaben inkl. des Dokuments „De-
finitionen.xls“ eine Nachbearbeitung vom Auf-
tragnehmer einzufordern. Rückfragen oder auch 
Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge 
richten Sie bitte an:
Landesamt für Geoinformation und Landentwick-
lung, Ref. 55, E-Mail:  gisela-karten@lgl.bwl.de,  
Tel. 0711/95980-364

10.1 DIGITALE UNTERLAGEN

Die Datenpakete ÖV bzw. ÖRA müssen beim 
LGL, Ref. 55 angefordert werden. 
(Kontakt Ref. 55 siehe oben)

10.1.1 DIGITALE UNTERLAGEN FÜR DIE ÖV

Für die Honoraranfrage
Anforderung per E-Mail durch die Untere Flurbe-
reinigungsbehörde (uFB) unter Angabe von Ver-
fahrensnummer und -name und der Gebietsgrenze 
als .shp oder .dxf:
• Untersuchungsgebiet und §  30-BNatSchG ge-

setzlich geschützte Biotope als kmz-Datei (für 
Google-Earth)

• §  30-BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope 
als shape-Datei

Für die Bearbeitung
Anforderung durch Auftragnehmer:
• Grenze des Untersuchungsgebietes als shp

• Mustershapes für Transekte und Untersu-
chungsbereiche (Erläuterung siehe Kap. 10.2)

• Digitales Orthofoto als .tiff, .tfw

10.1.2 DIGITALE UNTERLAGEN FÜR DIE ÖRA

Für die Honoraranfrage
Anforderung per E-mail durch die uFB unter An-
gabe von Verfahrensnummer und -name und der 
Gebietsgrenze als .shp oder .dxf:
• Untersuchungsgebiet und §  30-BNatSchG ge-

setzlich geschützte Biotope als kmz-Datei (für 

Google-Earth)

• §  30-BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope  
als shape-Datei

• Link auf die aktuellen Dokumente (Anleitung 
ÖRA und Musterkarten)

optional:
• Nach Absprache auch noch weitere, für die An-

gebotserstellung hilfreiche Daten des Untersu-
chungsgebietes

Für die Bearbeitung
Anforderung durch den Auftragnehmer:
• Datenpaket ÖRA beim Referat 55

• Digitale Daten von Wildwegeplanungen, Ge-
wässerentwicklungen, FFH-Lebensraumtypen 
und -Arten sowie von Managementplänen 
(MaP) müssen selbstständig bei den zuständi-
gen Behörden angefordert werden.

optional:
• Werden aus Sicht des Auftragnehmers zusätz-

liche digitale Daten benötigt, bitte beim LGL, 
Referat 55, nachfragen.

• Für die Kartierarbeiten im Gelände können 
zusätzlich auch Grundlagenkarten (z. B. mit 
Flurstücksgrenzen, Orthofotos, Ergebnissen der 
ökologischen Voruntersuchung, § 30 BNatSchG 
gesetzlich geschützte Biotope...) auf Papier beim 
LGL, Ref. 55, angefordert werden.

10.2 TECHNISCHE ANLEITUNG ÖV

10.2.1 ARBEITSABLAUF

Für die Digitalisierung der Transekte und Untersu-
chungsbereiche sind die Mustershapes zu verwen-
den. Zu den einzelnen Elementen muss jede Spalte 
entsprechend mit Inhalt gefüllt werden, siehe Ta-
bellenblatt „Themen“ in Oekologische_Untersu-
chungen_Datenmodell.xlsx. Beachten Sie hier bit-
te die Hinweise in den Kommentarfeldern. Diese 
definieren die Vorgaben der Spalteninhalte und 
sind unbedingt zu beachten!
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Der Auftragnehmer kann bei Bedarf extra Shapes 
anlegen (z.B. für Untersuchungsbereiche von 
Pflanzen oder spezielle Artenfunde u.ä.).

10.2.2 ABGABE DURCH DEN AUFTRAGNEHMER

Vorabgabe aller Leistungsteile zur Güteprüfung 
(einfach): 
Entwurf Bericht, Tabellen und Karten im Format DIN 
A 3 (ausgedruckt bzw. geplottet und digital auf einer 
CD/DVD).
Die Shapes sind zur Güteprüfung an Referat 42 zu schi-
cken.

Endabgabe
• ausgedruckte/ geplottete Teile, zweifach, gebunden:

a) Endbericht mit Karten im Format DIN A3 

b) Excel-Tabellen aus Datei „ÖRA Angebotsformu-
lar mit Tabellen“: ausgefülltes „Angebotsformu-
lar ÖRA“ mit Tabellen 1 bis 5, inkl. Flächenaus-
wahl und Umfang

c) Karte(n) der faunistischen Untersuchungsflä-
chen für die Folgeuntersuchung im geeigneten 
Maßstab, z.B. 1 : 5.000

• digitale Daten auf CD/DVD, zweifach:

a) Digitale Fassung des Endberichtes und aller 
Leistungsbestandteile. Datenformate sind Word 
(*.doc), Excel (*.xls) und von allen Teilen *.pdf-
Dateien

b) Von den Geodaten werden shapefiles abgegeben

c) Bilder in Originalgröße in einem gesonderten 
Ordner

10.3 TECHNISCHE ANLEITUNG ÖRA

10.3.1 DATENPAKET

Hinweise zu den Dateninhalten bzw. der vorgegebe-
nen Ablagestruktur
Das Datenpaket ist in folgender Struktur abgelegt: 

10.3.1.1 DOKUMENTE & VORLAGEN

1_Doku_OeRA
• Erhebungsbögen

• Die Blanko-Vorlagen der Erhebungsbögen als Excel-
Dateien bzw. PDF-Dokument.

• Anleitung ÖRA.pdf

• Definitionen.xls

Bitte beachten Sie, dass diese Datei acht Tabel-
lenblätter enthält.

2_Doku_extern
• arten_biotope_landschaft.pdf – Arten, Biotope, 

Landschaft (Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, 
Bewerten)

• gewaesserstrukturkartierung_feinverfahren_bw.pdf 
- Dokumentation zur Gewässerstrukturkartierung 
in Baden-Württemberg - Feinverfahren

• asp_arten_bw.xls – Alle Tier- und Pflanzenarten, die 
in dieser Liste aufgeführt sind, dürfen in den Karten 
nicht namentlich benannt werden

• Bodenschätzungsdaten.pdf – „Aufbereitung und 
Auswertung der Bodenschätzungsdaten auf Basis 
des ALK und ALB“ – Dokumentation des Landes-
amtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau

3_Musterkarten
In diesem Ordner sind alle Musterkarten im PDF-For-
mat abgelegt.

4_TK25
In diesem Ordner sind die Topographischen Karten 
1 : 25.000 für den Erläuterungsbericht abgelegt.

10.3.1.2 GIS-PROJEKT

Die digitale Bearbeitung muss mit dem Programm  
ArcMap von ArcGIS10 erfolgen (Lizenztyp ArcView ist 
ausreichend).

Die vorgegebenen Karten- und Datenstrukturen 
müssen zur Bearbeitung genutzt werden. Es ist nicht 
notwendig und nicht zulässig, eigene MXD-Dateien 
oder Feature-Classes anzulegen, auch keine zusätzli-
chen Felder in den Feature-Classes (Ausnahme: An-
notation-Feature-Classes).
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Die vom Auftraggeber gelieferten Geodaten werden in 
der Datei „Definitionen.xls“ im Tabellenblatt „Daten-
lieferung“ beschrieben.

Erläuterungsbericht
Ablage des Erläuterungsberichtes inkl. anderer wichti-
ger Projektdaten (Bilder, digitale Erhebungsbogen,…). 
Hier können bei Bedarf auch Ordner hinzugefügt wer-
den.

Karten
Ablage der Karten im PDF-Format. Diese müssen maß-
stabsgetreu plottbar sein.

OeRA_Raster.gdb
In dieser Geodatenbank sind die Rasterdaten abgelegt, 
die für die Bearbeitung der verschiedenen Themen 
notwendig sind (digitale Orthofotos, Neigungsschum-
merung). Diese Daten sind bereits in den Kartendoku-
menten integriert.

OeRA_Vektor.gdb
Hier sind alle erforderlichen Vektordaten abgelegt, die 
in den Kartendokumenten für die Bearbeitung not-
wendig sind. Jede Feature-Class enthält eine Muster-
geometrie. Diese ist bei der Bearbeitung zu ignorieren.

Vektor
Hier sind ggf. zusätzliche Vektordaten abgelegt, z.B. 
Artenschutzprogramm.

Kartendokumente – MXD-Dateien
Für jede Karte gibt es ein eigenes Kartendokument. Die 
vorgegebenen Kartendokumente (MXD-Dateien) sind 

die zentralen Werkzeuge für die Bearbeitung, hierin 
geschieht die eigentliche Projektarbeit (Digitalisieren 
und Layoutanpassung). In der Datei „OeRA_Muster.
style” sind die Mustersymbole vorrätig. Die Installation 
des Schriftfonts „Oera_ps.ttf “ ist die Basis für die rich-
tige Darstellung der von Symbolen und Signaturen in 
den Kartendokumenten.

10.3.2 VORBEREITUNGEN

10.3.2.1 GRÜNDLICHES STUDIUM DES DOKU-
MENTES „DEFINITIONEN.XLS“

Das Dokument enthält alle wesentlichen Informatio-
nen für die technische Bearbeitung in folgenden Ta-
bellenblättern (s. Anlage 16 auf Seite 118 bis Anlage 
24 auf Seite 127):

Tabellenblatt „Karten“
Liste und Inhalte der vom Auftragnehmer zu liefern-
den Karten.

Tabellenblatt „Datenlieferung“
Liste und Erläuterung der vom LGL gelieferten Daten.

Tabellenblatt „Themen“
Darstellung des Datenmodells der zu bearbeitenden 
Feature-Classes.

Beachten Sie die Hinweise in den Kommentar-
feldern (erkennbar an dem kleinen roten Dreieck 
rechts oben). Diese definieren die Vorgaben für die 
Spalteninhalte und sind unbedingt zu beachten! 

Sehr häufig ist die Auswahl der erlaubten Attributwer-
te in den Kartendokumenten durch vorgegebene Pull-
Down-Menüs möglich.
Möglicherweise ist einer der Kommentare nicht voll-
ständig sichtbar. In diesem Fall bitte über das Aus-
wahlmenü (rechte Maustaste) „Kommentar anzeigen“ 
anklicken. Dann sehen Sie den vollständigen Inhalt des 
Kommentars.
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Eventuelle zusätzlich erstellte Arbeitsspalten sind am 
Ende zu löschen!

Tabellenblatt „Bewertungskategorien“
Übersicht über alle Bewertungskategorien.

Tabellenblatt „Acker“
Bewertung und Aufwertungspotenzial für Äcker.

Tabellenblatt „Grünland“
Biotoptypen, Bewertung und Aufwertungspotenzial 
für Grünland.

Tabellenblatt „Landschaftselemente“
Kürzel, Bewertung und Aufwertungspotenzial der 
Landschaftselemente. 

Tabellenblatt „Wald“
Bewertung der Biotopqualität.

Tabellenblatt „Planungshinweise“
Kürzel der Ressourcen, Kategorien der Planungshin-
weise (mit Farbwerten) und Standardplanungshinweise 
(vordefinierte Signaturen).

10.3.2.2 VORBEREITEN DES SYSTEMS

Kopie der kompletten Ordner auf das Arbeitssystem.
Installieren Sie den Schriftfont Oera_ps.ttf auf Ihrem 
PC.
Diese Installation ist zwingend notwendig, da das Sty-
ling der Symbole und Signaturen in den Kartendoku-
menten größtenteils auf diesem Schriftfont basiert und 
dessen richtige Darstellung so sichergestellt ist.

10.3.3 ARBEITEN IN DEN KARTENDOKUMENTEN

10.3.3.1 HINWEISE

Allgemein
Für jede Karte gibt es ein eigenes Kartendokument 
(MXD-Datei).
Alle Inhalte (Vektorgeometrien und Rasterdaten), die 
hier sichtbar sind und dann auch digitalisiert werden, 
werden in den Geodatenbanken (OeRA_Vektor.gdb 
und OeRA_Raster.gdb) abgelegt.

Wenn Sie ein Kartendokument öffnen, sehen Sie des-
sen Struktur links im Inhaltsverzeichnis.
• In der Kartenansicht sind alle für diese Karte not-

wendigen Layer vorhanden (z. T. mit Geometrien 
Ihres Projektes bzw. mit einer Mustergeometrie).

• In der Layoutansicht sind (außer der Karte) der 
Plankopf und die Legende vorhanden.

Alle Layer enthalten eine Mustergeometrie, die in der 
Spalte Bemerkung mit „Musterelement“ markiert ist 
und die Sie ignorieren können.

Die Schichtung der Layer ist nach kartografischen Ge-
sichtspunkten erfolgt, bitte nicht ändern.

In einigen Kartendokumenten sind diverse Themen 
zur Orientierung bzw. Information eingeladen, soge-
nannte „Infothemen”. Für die Kartendarstellung sind 
diese Layer
nicht relevant, sie sind ausgeblendet. Die Symbologie 
dieser Layer ist in Altrosa eingestellt.

Datenerfassung - Digitalisierung der Elemente
Das Erzeugen von Multipart Features ist nicht zulässig!

Datenerfassung - Digitalisierungslayer
Für die Digitalisierung bzw. Änderung von Elementen 
muss in den Bearbeitungsmodus gewechselt werden. 
Dabei erscheint automatisch das Fenster „Features er-
stellen“ mit den entsprechenden Templates und den 
dazugehörigen Konstruktionswerkzeugen.

Nutzen Sie bitte nur die vordefinierten Templates 
und legen Sie keine neuen an!
Für die kartografische Darstellung wurden einige Lay-
er mehrmals in die Kartendokumente eingeladen. Pro 
Layer gibt es einen Digitalisierungslayer, der mit „_digi“ 
gekennzeichnet ist. Es wird ausschließlich in diesem 
Layer digitalisiert!
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Nur für die Digitalisierungslayer sind Digitalisierungs-
Templates vorhanden. Der Eintrag in der Tabelle wird 
für dieses Attribut über das Template gesetzt. Alle an-
deren Attribute des Elementes müssen anschließend 
geprüft und vergeben werden, siehe Attributierung.

Attriubutierung
In allen Layern ist in der Attributtabelle zu sehen, wel-
che Inhalte erfasst werden müssen.

 Pflichtfeld, d. h. hier muss ein Wert 
vergeben werden.

 optionales Feld, d. h. hier kann ein 
Wert/Inhalt vergeben werden.

Bei vielen Attributen kann der Wert über ein Pull-
Down-Menü ausgewählt werden, andere Attributierun-
gen sind in diesem Fall nicht zulässig:

 
 
 

 
 
 

 

Wenn in der Karte ein Element nicht im gewünschten 
„Style“ dargestellt wird, ist die Attributierung des Ele-
mentes in der Attributtabelle zu prüfen. Sobald eine 
Abhängigkeit zwischen Attributen nicht korrekt ist 
oder bestimmte Attribute noch nicht zugewiesen sind, 
ist die grafische Darstellung schwarz (bei Transparenz 
grau). In diesem Falle ist die Attributierung des jeweili-
gen Elementes zu korrigieren.

Abb. 53: Beispiel für eine ungültige Attributierung: bei Grün-
landfläche 84: BEW_GL = 5 und ZUSTAND_GL = a.

Beschriftung
Eine automatische Beschriftung der Elemente und 
deren Styling ist in allen Kartendokumenten für die 
entsprechenden Layer eingestellt. Grundsätzlich sollen 
die Beschriftungen in der Karte gut lesbar sein. Die 
schwarze Schrift ist manchmal auf den Luftbildern 
kaum lesbar. In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten:
• Luftbilder heller darstellen (in Layer-Eigenschaften/ 

Anzeige/ Helligkeit) 

oder
• Umstellung der schwarzen Schrift in weiße Schrift. 

Bei dieser Möglichkeit ist innerhalb eines Layers 
kein Mix erlaubt, entweder Schwarz oder Weiß!

Wenn die vorgegebene Position der Schriften ver-
ändert werden soll (notwendig, wenn sich Schriften 
überlagern), müssen die Schriften in Annotations um-
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gewandelt werden, die in der „OeRA_Vektor.gdb“ als 
Annotation-Feature-Class zu speichern sind.
Diese Annotation-Feature-Classes können dann von 
mehreren Kartendokumenten gleichzeitig verwendet 
werden (z. B. „ra_kb_landschaftselemente_digiAnno“ 
in E1 und E2).

Konvertierung in Annotations:
• rechter Mausklick auf den entsprechenden Layer der 

Karte: “Beschriftungen zu Annotation konvertieren“

• Einstellungsmöglichkeiten festlegen:

 ▸ Annotation speichern „In einer Datenbank“,

 ▸ Annotations erstellen für „Alle Features“, 

 ▸ Unter Annotation-Feature-Class die „OeRA_
Vektor.gdb“ auswählen und den Namen der 
Annotation-Feature-Class angeben (z. B. ra_kb_
landschaftselemente_digiAnno)

 ▸ Häkchen setzen bei „Nicht platzierte Beschrif-
tungen in nicht platzierte Annotations konver-
tieren“,

 ▸ Konvertieren,

 ▸ Der Annotation-Layer erscheint automatisch im 
Inhaltsverzeichnis des Kartendokumentes.

Bearbeiten der Annotations:
Hierfür ist der Wechsel in den Bearbeitungsmodus 
notwendig. Dann kann jeder Text beliebig verscho-
ben werden. An den Texteinstellungen (überlappende 
Schriften platzieren) darf vor der Konvertierung nichts 
geändert werden.

Achtung! Zwischen dem Feature und der dazugehö-
rigen Annotation besteht keine direkte Verbindung 
mehr (im Unterschied zur Beschriftung des Layers). 
Das bedeutet: Änderungen in der Attributtabelle, 
welche die Beschriftung betreffen, müssen im Anno-
tation-Feature-Class nachträglich zusätzlich geän-
dert werden.

Sonderfall Beschriftung – Gewannbezeichnungen
Hier muss kein Annotationlayer erstellt werden. Die 
Schrift (auf Basis einer kleinen Linie) kann direkt ver-
schoben werden.
Achtung! Diese Änderungen werden in allen Karten 
wirksam!

Layer – ra_z_rahmen / Lesezeichen
Digitalisieren Sie hier bitte einen Rahmen für den 
Ausschnitt, den Sie auf der Karte darstellen möchten. 
Dieser ist dann in allen anderen Kartendokumenten 
automatisch vorhanden, da der Layer ra_z_rahmen in 
der „OeRA_Vektor.gdb“ abgespeichert ist.
Mit diesem Rahmen können Sie auf den gewünschten 
Kartenausschnitt zoomen.
Speichern Sie diese Ansicht in einem Lesezeichen:
• Lesezeichen erstellen,  

• Vergeben Sie einen Namen, z. B: Gesamtansicht 

• Wenn Sie auf dieses Lesezeichen zugreifen, ist es 
die schnellste Möglichkeit, um wieder zur Gesamt-
ansicht zu kommen.

 

Verknüpfte Tabellen
In den Kartendokumenten „Karte C – Flora“ und 
„Karte D – Fauna“ sind Tabellen an diverse Layer an-
geknüpft.
Die verbundenen Tabellenteile sind in den Attributta-
bellen gelb hinterlegt.
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Bitte löschen Sie keine Verbindungen von Tabellen! 
Das hätte zur Folge, dass die Bearbeitung nicht wie 
vorgesehen möglich ist.

Ausschnitt vergrößert darstellen
Kleinere Bereiche sind durch die hohe Dichte an Ele-
menten auf der Karte unleserlich. Wir empfehlen, die-
se Ausschnitte in einer Vergrößerung darzustellen.
Erzeugen Sie dazu für den entsprechenden Ausschnitt 
einen Datenrahmen über Einfügen/Datenrahmen. 
Dieser erscheint im Inhaltsverzeichnis, die Layer sind 
dort zu integrieren und können nun unabhängig von 
dem anderen Datenrahmen entsprechend in dem ge-
wünschten Maßstab dargestellt werden. Bei allen Kor-
rekturen ist darauf zu achten, dass  immer der richtige 
Datenrahmen aktiviert ist.

Karte A – Boden 

Inhaltlich muss hier nichts geändert werden. Es sind 
nur die Layoutelemente anzupassen.

Karte B – Gewässer 

Für Wasserschutzgebiet – in seltenen Fällen Quell-
schutzgebiet – wird aus Gründen der Übersichtlichkeit 
nur die Zone 1 dargestellt.

Digitalisierrichtung und Abschnittsbildung: 

• Immer Gewässer aufwärts (von der Mündung zur 
Quelle).

• Die Digitalisierung erfolgt abschnittsweise. Jedes 
Mal, wenn sich eine Bewertung links des Ufers, 
rechts des Ufers oder in der Gewässerstruktur än-
dert, beginnt ein neuer Abschnitt (siehe Abb. 10 auf 
Seite 18 und Abb. 12 auf Seite 20).

• Erst nach der Kartierung und Bewertung von Ge-
wässerstruktur und Gewässerrändern werden die 
endgültigen Abschnitte gemäß ÖRA-Anweisung 
erkennbar. 

• Prüfen Sie die Digitalisierrichtung mit Hilfe der Lay-
er „DIGITALISIER_RICHTUNGSCHECK_I“ und 

„DIGITALISIER_RICHTUNGSCHECK_II“. Pfeile 
zeigen die Digitalisierrichtung des Gewässers an. 
Vor der PDF-Erstellung sind diese Layer zu deakti-
vieren, sie werden in den Karten nicht dargestellt.

Gewässerränder:
Bitte immer prüfen, ob der Gewässerrand auf der 
richtigen Seite erscheint.
Erscheint die Bewertung auf der falschen Seite, ist 
entweder die Digitalisierrichtung oder der Attribut-
wert zu korrigieren – auf keinen Fall die Legende än-
dern!

Gewässerstruktur der Fließgewässer:
• Der Veränderungsgrad der Fließgewässer ist auf der 

Karte in 5 Kategorien dargestellt. Die Bewertung 
hat jedoch trotzdem in einer Unterteilung von 7 
Klassen (Pull-Down-Menü) zu erfolgen.

• Erfolgt keine Erhebung der Gewässerstruktur der 
Fließgewässer, ist die Klasse 0 „keine Erhebung“ zu 
vergeben.

• Falls die Erhebung der Gewässerstruktur der Fließ-
gewässer beauftragt wurde, gibt es zwei Varianten:

Variante A: Es gibt bereits eine (Teil)-Erhebung 
(durch die LUBW)
Die Daten werden als Infothema mitgeliefert und sind 
in dem Kartendokument KarteB_ Gewaesser.mxd in-
tegriert (F_UM_Gew_Feinkartierung).
Das ÖRA-Thema ra_kb_fliessgewaesser ist mit Hilfe 
dieser Daten nach ÖRA-Methodik zu erstellen (Ab-
schnittsbildung, s.o.).

Variante B: Es gibt noch keine Erhebung (durch die 
LUBW)
Die Daten müssen nach Anweisung erhoben und auf 
der Karte dargestellt werden. 
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Beschriftung 

a) Fließgewässer:
• Das Feld NAME_FG muss immer mit dem Namen gefüllt werden (Pflichtfeld für jeden Gewässerabschnitt).
• Wenn das Gewässer keinen Namen hat, sind in der Spalte NAME_FG folgende Namen zu vergeben:

 ▸ Gewässer ohne Namen 1
 ▸ Gewässer ohne Namen 2
 ▸ ...

• Jedes Fließgewässer mit Namen muss in der Karte mindestens einmal beschriftet werden.
• Bei den Gewässerabschnitten, die in der Karte beschriftet werden sollen, ist im Feld NAME der Gewässername 

einzutragen.
• Gewässer ohne Namen sind in der Karte nicht zu beschriften.
• Alle Abschnitte werden Gewässer aufwärts durchnummeriert und in der Karte weiß beschriftet. Die Ab-

schnittsnummerierung beginnt für jedes Fließgewässer mit 1.

b) Gräben:
• Wenn ein Graben einen Namen hat, so ist dieser für einen Abschnitt im Feld NAME einzutragen und wird 

dort in der Karte beschriftet.
• Die Zugehörigkeit zu den anderen Grabenabschnitten ist über das Feld NUMMER_GR zu erkennen, welches 

für jeden Grabenabschnitt gefüllt werden muss.
• Die Nummer und die Abschnitte des Grabens werden in der Karte beschriftet.
• Alle Abschnitte werden Gewässer aufwärts durchnummeriert. Die Abschnittsnummerierung beginnt für je-

den Graben mit 1.
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Beschriftungsbeispiele: 
 

a) Beschriftung Fließgewässer
 

b) Beschriftung Gräben

Karte C – Flora 

Die besonderen Pflanzen (in ra_k_bes_pfl_arten) wer-
den farblich nicht klassifiziert, aber anhand der Spal-
te BESCHRIFTUNG (siehe Musterkarte „Flora“) be-
schriftet.
• Ist die Pflanzenart im Artenschutzpro-

gramm, muss in die Spalte BESCHRIFTUNG 
„ASP“ eingetragen werden. Der Name die-
ser Art ist auf der Karte nicht ersichtlich. 

• Ob eine Pflanzenart zum ASP gehört, ist in der 
letzten gelb markierten Spalte „ASP“ zu erkennen, 
sobald der wissenschaftliche Name unter ART_L 

eingetragen ist.

• Diese Automatik setzt voraus, dass die 
Schreibweise von ART_L mit der Schreib-
weise in asp_arten_bw (als Liste im Karten-
dokument eingebunden) übereinstimmt.  

Die landwirtschaftlichen Nutzungen werden in den 
zwei Feature-Classes ra_kb_acker und ra_kb_gruenland 
erfasst. Diese zwei Themen erhalten Daten, die als 
Vorkartierung betrachtet werden können. Die Informa-
tionen in der Spalte „LW_NUTZUNG“ entstammen 
den Daten der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung 
nach dem Gemeinsamen Antrag des vorausgegangenen 
Wirtschaftsjahres.

Die beiden Nutzungs-Feature-Classes müssen in der 
Örtlichkeit überprüft, ergänzt und eventuell ge-
schnitten werden. Die nicht verwendeten Geometri-
en müssen gelöscht werden.

Falls eine Ergänzung notwendig ist, können die fehlen-
den Geometrien aus dem Layer F_AL_FLURSTUECK-
POLYGON umkopiert werden. Dieser Layer ist als In-
fothema in das Kartendokument integriert.
Eine Hilfe zur Eingrenzung der Flächen mit potenzi-
ell besonderer Artenvielfalt, können die mitgelieferten 
Vektordaten „OEKOPUNKTE_BODEN“ sein.
Bitte die Datendokumentation beachten: \\0_Doku-
mente_&_Vorlagen\Doku_extern\Bodenschätzungsda-
ten.pdf

Verfahrensweise Biotoptypen – Grünland und Wald
Bei den Grünland- und Waldbiotoptypen muss der 
konkrete Biotoptyp zugewiesen werden. Wenn dieser 
im Pull-Down-Menü nicht vorhanden ist, so ist dieser 
über die Funktion Feldberechnung zu integrieren. Für 
den Fall, dass der BIOTOPTYP3 nicht bestimmbar ist, 
gibt es im Pull-Down die Möglichkeit „kann nicht zu-
gewiesen werden“.

Für die nachrichtlichen FFH-Lebensraumtypen kön-
nen die Geometrien, die Sie vom Regierungspräsidium 
oder der LUBW erhalten haben, in den Layer ra_na_le-
bensraumtypen importiert werden (im ArcCatalog mit 
der Funktion „Daten laden“, wo auch die Attributie-
rung entsprechend zugewiesen werden kann).
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Die selbst erhobenen FFH-Lebensraumtypen müssen 
in das ÖRA-Paket und  den Layer der LUBW integriert 
werden.
Um eine Doppelerfassung (ÖRA und LUBW-Tool) zu 
vermeiden  empfehlen wir folgende Reihenfolge:
1.  Digitalisierung der Flächen in den Layer ra_kb_le-

bensraumtypen des ÖRA-Paketes und Erfassung 
der entsprechenden Sachdaten in der Attributta-
belle

2.  Export dieser Daten als Shape

3.  Import des Shapes mit dem Mähwiesen-Erfassungs-
tool der LUBW

4.  Vervollständigung der Sachdaten, die von der 
LUBW noch erforderlich sind

Karte D – Fauna 

Hier werden alle Tierartengruppen vorgehalten, die be-
auftragt werden können.
Die Legenden für die Tierarten beziehen sich auf die 
Spalte BESCHRIFTUNG. Bei Wirbeltieren ist der 
deutsche Name und bei Nicht-Wirbeltieren der wis-
senschaftliche Name in die Spalte BESCHRIFTUNG 
einzutragen. Falls kein eindeutiger deutscher Name 
existiert, ist die Artengruppe (z. B. Bartfledermaus, 
Myotis-Artengruppe) einzutragen. Analog erfolgt die 
Darstellung in der Legende.
Bei der Erweiterung der Symbologie/Legenden über-
nehmen Sie bitte genau die vordefinierten Farben. 
Tier(gruppen), zugehörige Transekte und Untersu-
chungsbereiche erhalten jeweils die gleiche Farbe (sie-
he auch Musterkarte).
Ist eine Tierart im Artenschutzprogramm, muss in die 
Spalte BESCHRIFTUNG „ASP“ eingetragen werden. 
Der Name dieser Art ist somit auf der Karte nicht er-
sichtlich. Ob eine Tierart zum ASP gehört, ist in der 
letzten gelb markierten Spalte „ASP“ zu erkennen, so-
bald der wissenschaftliche Name unter ART_L einge-
tragen ist.
Zufallsfunde (Tierarten, die nicht in den zu kartieren-
den (beauftragten) Artengruppen sind, aber dennoch 

erwähnenswert sind) müssen im Layer ra_k_bes_tierar-
ten digitalisiert werden.
Zufallsfunde von potenziellen Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten sind in den Layer ra_k_pot_staetten zu 
integieren. Untersuchungsbereiche und Transekte, die 
in der ÖV vorgeschlagen wurden, müssen vom Auf-
tragnehmer angepasst werden. Diese sollen den in der 
ÖRA begangenen Bereich bzw. das gegangene Tran-
sekt abbilden.
Bei den Vögeln gibt es keine Transekte und auch kein 
Rasterquadrat, da die Vögel nur noch flächendeckend 
kartiert werden. Somit entspricht der Untersuchungs-
bereich der Vögel dem kompletten Verfahrensgebiet 
und die komplette Fläche ist in „raz_k_faun_untersu-
chungsber“ zu integrieren. Diese muss nicht neu digi-
talisiert werden, sondern ist im Layer F_VF_GRENZE_
UG vorhanden und kann von dort umkopiert werden. 
In besonderen Fällen werden nur Begehungsbereiche 
definiert (mit Hilfe von Linien). Aus diesen Linien 
müssen Untersuchungsbereiche (Flächen) erstellt wer-
den, in dem sie um den festgelegten Bereich (z.B. 15m) 
zu puffern sind.

Tierartenerfassung
Für alle Tiergruppen gibt es einen Tierartenkatalog 
(Tabelle), der schon Tierarten enthält (s. Abb. 54) Die-
se Tabellen sind schon mit in das Kartendokument 
„KarteD_Fauna.mxd“ integriert. Im Tierartenkatalog 
der Vögel sind auch die DDA-Abkürzungen enthalten.

Fall 1 – Tierart ist schon in der Tabelle enthalten:
• Punkt digitalisieren

• entsprechende NUMMER der Tierart in die Attri-
buttabelle eintragen

• Automatisch erscheinen im gelb markierten Teil der 
Tabelle ART_L und ART_D der Tierart und ggf. die 
Info ASP (s. Abb. 55). Bei den Vögeln ist zusätzlich 
noch das DDA-Kürzel enthalten

• Spalten BESCHRIFTUNG und STATUS (bei den 
Vögeln) füllen, Schutzstatus prüfen

Abb. 54: Tierartenkatalog
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• Die Individuenzahlen der Arten (ANZAHL) und 
deren Unterteilung in Häufigkeitsklassen (AN-
ZAHL_KAT) werden automatisch mit dem Wert 
„1“ bzw. der Kategorie „1 Exemplar“ gesetzt und 
sind ggf. zu ändern.

Fall 2 – Tierart ist nicht in der Tabelle enthalten 
(Ausnahme):
• Der Tierartenkatalog wird um die fehlende Tierart 

ergänzt.

 ▸ Im Inhaltsverzeichnis unter der Ansicht „Nach 
Quelle auflisten“ (siehe Abb. ) kann man die At-
tributtabellen der Tierartenkataloge öffnen.

 ▸ Im Bearbeitungsmodus können nun die fehlen-
den Tierarten ergänzt werden.

• Das Verfahren ist nun analog zum dem im Fall 1.

Einfügen einer neuen Tierart in das Inhaltsverzeich-
nis
Für Reptilien und Amphibien sind im Inhaltsverzeich-
nis die entsprechenden Symbologien enthalten, die 
verwendet werden müssen.

Soll eine Tierart dargestellt werden, die noch nicht im 
Inhaltsverzeichnis enthalten ist, so muss nach der Digi-
talisierung und der Vergabe des Attributes BESCHRIF-
TUNG in den Layer-Eigenschaften ein neuer Wert hin-
zugefügt werden.

Mit Doppelklick auf das Symbol kommt man zur Sym-
bolauswahl für die gewünschte Darstellung der Tierart. 
Die verschiedenen Symbolgrößen für die Abundanz-
klassen entstehen automatisch.
In der Datei „OeRA_Muster.style“ (unter 01_Materi-
al_LGL\Paket3\1_GIS-Projekt) sind für alle Tierarten-
gruppen Mustersymbole vorrätig. Den Zugriff auf diese 
Datei können Sie in der Symbolauswahl unter „Style-
Referenzen“/„Style zur Liste hinzufügen” einstellen.
Muss ein Symbol selber erstellt werden, ist die Farbe 
vom Farbmuster zu entnehmen, das im Inhaltsverzeich-
nis unter jeder Tierart vorhanden ist.

Abb. 55: Tabelle zu Tierarten
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Karten E1/E2 – Biotope, Schutzflächen, Landschaft-
selemente

Digitalisierung
• Alle vorhandenen Biotope lagegenau als Land-

schaftselemente in der Feature-Class ra_kb_land-
schaftselemente digitalisieren.

• ra_kb_landschaftselemente - in dieser Feature-Class 
sind Streuobstflächen ,Biotope mit und ohne land-
wirtschaftliche Nutzung und Ökologische Vor-
rangflächen vorkartiert (Spalte „LW_NUTZUNG“ 
- Die Informationen entstammen den Daten der 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung nach dem 
Gemeinsamen Antrag des vorausgegangenen Wirt-
schaftsjahres). Diese müssen überprüft, ergänzt, 
eventuell geschnitten oder gelöscht werden. Andere 
Landschaftselementtypen müssen komplett digitali-
siert werden.

• Biotop-Randbereiche der digital vorhandenen 
§  30-Biotope lagegenau in der Feature-Class ra_
kb_biotop_rand digitalisieren. Hier ist eine ein-
heitliche Digitalisierrichtung aller Objekte im 
Uhrzeigersinn erforderlich (rechts herum). Prü-
fen Sie die Digitalisierrichtung mit Hilfe des Lay-
ers DIGITALISIER_RICHTUNGSCHECK. Die 
Pfeile zeigen die Digitalisierrichtung an, siehe 
Skizze. Vor der PDF-Erstellung ist dieser Layer 
auszublenden. Wenn das Biotop nicht mehr vor-
handen ist, den nicht mehr vorhandenen Rand-
bereich digitalisieren und mit Stufe 3 bewerten. 

• Das Thema F_UM_BIO_24AG ist nicht zu bearbei-
ten, es wird (wie die anderen Schutzgebiete) nach-
richtlich auf der Karte E1 dargestellt (auch wenn es 
teilweise nicht lagegenau oder veraltet ist).

Bilanzierung
• Fläche und Anzahl der Schutzgebiete nachrichtlich 

aus den gelieferten Daten übernehmen.

• Fläche und Anzahl der Landschaftselemente voll-
ständig aus der eigenen Kartierung übernehmen.

Erläuterungsbericht
Wenn nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Bio-
tope in der Örtlichkeit gar nicht mehr vorhanden sind, 
bitte im Erläuterungsbericht nennen.

In den Layern F_UM_END und F_UM_FND25 erfolgt 
eine nachrichtliche Darstellung der Naturdenkmale. 
Falls diese nicht vollständig sind, sind diese im Erläu-
terungsbericht zu erwähnen und ggf. zu beschreiben. 
Eine Digitalisierung zur Vervollständigung der Layer 
braucht nicht erfolgen!

Karte F – Kleinstbiotope
Die Digitalisierung der Kleinstbiotope soll die aktuelle 
Situation darstellen und kann von den mitgelieferten 
Orthophotos abweichen.

Karte G – Planungshinweise
Planungshinweise können als Punkt, Linie oder Fläche 
digitalisiert werden. Die Legende für die Darstellung 
der Planungshinweise (Punkt, Linie, Fläche) bezieht 
sich auf die Spalte P_HINW mit freiem Text.
Für alle Planungshinweise sind feste Signaturen de-
finiert, die verwendet werden müssen. Diese sind im 
Inhaltsverzeichnis voreingestellt und in der „OeRA_
Muster.style“ unter der Kategorie „Planungshinweise“ 
abgelegt. Falls es Planungshinweise gibt, die keinem 
Standardplanungshinweis zuzuordnen sind, können 
diese im Ausnahmefall unter „Struktur/Objekt ...“ inte-
griert werden. Zum Beispiel: „Trockenmauer erhalten“ 
wird umgesetzt mit dem Planung hinweis “Struktur/
Objekt erhalten“ und der Information „Trockenmauer 
erhalten“ in der Bemerkungsspalte. 
Planungshinweise speziell für den Wald haben einen 
Sonderstatus. Diese können frei erstellt und signatu-
riert werden. Hier muss sich der Gutachter nicht an 
die vorgegebene Liste halten. Vom Prinzip ist aber ge-
nauso zu verfahren. Ein Planungshinweis wird zusam-
mengesetzt aus dem Hinweis und der Kategorie, z.B. 
Waldlichtung entwickeln. Die Waldplanungshinweise 
sind ganz normal in die Layer für die Planungshinweise 
zu integrieren.
Die Matrizen für die Ressourcen und Kategorien, die 
bereits vollständig in der Legende dargestellt sind, kön-
nen immer so verwendet werden, auch wenn eine der 
Ressourcen oder Kategorien nicht in der Karte vorhan-
den sind.
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10.3.3.2 HINWEISE FÜR DIE ARBEIT IN DEN 
LAYOUTS

In der Layoutansicht sind folgende Punkte anzupassen:

Kartengröße
• sollte in der Regel das Format DIN A 0 nicht über-

schreiten,

• Einstellung im Datenrahmen und der Seiten- und 
Druckeinrichtung,

• Nutzung eines Lesezeichens an dieser Stelle sinn-
voll.

Formatvorgaben (Maximalmaße vorgegeben durch 
Faltmaschine im LGL):
• Variante 1 – Kartenbreite > 95 cm und Höhe bis 95 

cm:

 ▸ Plankopf: rechts unten.

• Variante 2 (Ausnahme) – Kartenbreite bis 95 cm 
und Höhe > 95 cm:

 ▸ Plankopf: links unten um 90 Grad gedreht (dann 
erscheint der Plankopf beim Falten oben).

 ▸ Die Legende muss genordet angeordnet werden.

Plankopf
• inhaltlich anpassen,

• Impressum für jede Karte einzeln prüfen, da es 
nicht einheitlich ist,

• maximale Breite von 18 cm nicht überschreiten.

Legende
• an den tatsächlichen Karteninhalt anpassen, d. h. 

nur die Inhalte in der Legende beschreiben, die 
auch auf der Karte dargestellt sind,

• an sinnvoller Stelle genordet positionieren, bevor-
zugt rechts oben.

Gebietsbeschriftung
• Name des Flurneuordnungsverfahrens (möglichst 

zentral anordnen).

Export der Karten als PDF-Datei
• PDF-Datei in 300 dpi erstellen über Datei/Karte 

exportieren.

• In den Optionen unter dem Reiter „Format“ ist für 
einen sauberen Export der Signaturen unter Bild-
symbol die Einstellung „Layer mit Bitmap-Markern/
Füllungen vektorisieren“ auszuwählen.
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10.3.4 ABSCHLIESSENDE ARBEITEN

• Bereinigen Kartendokumente (MXD-Dateien)

 
Bitte unbedingt prüfen, ob alle vorgegebenen Le-
genden richtig greifen (wenn nicht, dann auf 
keinen Fall die Legende anpassen, sondern den 
entsprechenden Tabelleneintrag ändern). Ent-
fernen Sie bitte zusätzliche Layer und Attribut-
spalten, die Sie erstellt bzw. eingefügt haben. 

• Brennen des Ordners „1_GIS-Projekt“ auf CD/ DVD

10.3.5 ABGABE DURCH AUFTRAGNEHMER

Vorabgabe aller Leistungsbestandteile zur Güteprü-
fung erfolgt gemäß Werkvertrag. 
Für alle Zwischenstände können Sie einen Upload-Link 
über gisela-karten@lgl.bwl.de anfordern und die Zwi-
schenergebnisse zur Prüfung hochladen.



Literaturverzeichnis

Anleitung zur Ökologischen Ressourcenanalyse (ÖRA) und Ökologischen Voruntersuchung (ÖV) - 2018 71

11 Literaturverzeichnis

aLBRecht, k., t. höR, F. W. henninG, G. töpFeR-hoFMann 

& c. GRünFeLdeR (2014): Leistungsbeschreibungen 

für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang 

mit landschaftspflgerischen Fachbeiträgen und Ar-

tenschutzbeitrag. Forschungs- und Entwicklungsvor-

haben FE 02.0332/2011/LRB im Auftrag des Bundes-

ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. 

Schlussbericht 2014

BLeich, o., GüRLich, s. & köhLeR, F. (2018): Entomofauna 

Germanica. Verzeichnis der Käfer Deutschlands On-

line. http://www.colkat.de/de/fhl/

BFn (BUndesaMt FüR natURschUtz, 2013): Nationaler Be-

richt 2013 gemäß FFH-Richtlinie. Bonn. https://www.

bfn.de/themen/natura-2000/berichte-monitoring/

nationaler-ffh-bericht.html

BRaBand, d., haack, s., oppeRMann, R., schiLLeR, L. & van 

eLsen, T. (2003): Artenreiches Ackerland – Kennarten 

und Methodik zur Feststellung förderwürdiger arten-

reicher Ackerflächen. – In: oppeRMann, R. & GUJeR, 

H. (Hrsg.): Artenreiches Grünland – Bewerten und 

fördern, Ulmer 146-151, Stuttgart.

BRaUn, M. & dieteRLen, F. (2003): Die Säugetiere Baden-

Württembergs, Ulmer Verlag, Stuttgart, Band 1, 687 

S.

BRieMLe, G. & oppeRMann, R. (2003): Von der Idee zum Pro-

gramm: Die Förderung artenreichen Grünlands in 

MEKA II – Artenreiches Grünland – bewerten und 

fördern – MEKA und ÖQV in der Praxis. – Eugen 

Ulmer. 199 S.

BRonneR, G., oppeRMann, R. & RösLeR, S. (1997): Umwelt-

leistungen als Grundlage der landwirtschaftlichen 

Förderung – Vorschläge zur Fortentwicklung des 

MEKA-Programms in Baden-Württemberg. – Natur-

schutz und Landschaftsplanung 29(12): 357-365.

BUND (2009): BUND-Wildkatzenwegeplan. – www.

bund.net/f ileadmin/bundnet/publikationen/arten-

schutz /20090700_ar tenschutz _wildkatzenwege-

plan_2009.pdf.

dachveRBand deUtscheR aviFaUnisten (2011): DDA-

Kürzelliste der Vogelnamen Deutschlands (Stand: 

15.02.2011).

detzeL, P. (1998): Heuschrecken Baden-Württembergs. – Ul-

mer Verlag, Stuttgart, 580 S. 

eBeRt, G., hoFMann, A., kaRBieneR, O., Meineke, J.-U., stei-

neR, A. & tRUsch, R. (2008): Rote Liste und Artenver-

zeichnis der Großschmetterlinge Baden-Württembergs 

www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/29039/

rl_av_schmetterlinge_bw_2004_281108.xls?command

=downloadContent&filename=rl_av_schmetterlinge_

bw_2004_281108.xls

FVA (Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-

Württemberg, 2010): www.fva-bw.de/forschung/wg/ge-

neralwildwegeplan.pdf.

Gedeon, k., GRüneBeRG, c., Mitschke, a., sUdFeLdt, c., eik-

hoRst, W., FischeR, s., FLade, M., FRick, s., GeieRsBeR-

GeR, i., koop, B., kRaMeR, M., kRüGeR, t., Roth, n., 

RysLavy, t., stüBinG, s., sUdMann, s. R., steFFens, R., 

vöLkeR, F. & Witt, k. (2014): Atlas deutscher Brut-

vogelarten. Atlas of German Breeding Birds. Stiftung 

Vogelmonitoring Deutschland und Dachverband 

Deutscher Avifaunisten. Münster. 

GeissLeR-stRoBeL, s., heRMann, G., Jooss, R., kaULe, G. & 

tRaUtneR, J. (2003): Neue Wege zur Berücksichtigung 

tierökologischer Belange in Flurneuordnungsverfah-

ren. Entwicklung eines EDV-Tools zur Umsetzung 

des Zielartenkonzepts Baden- Württemberg. – Na-

turschutz und Landschaftsplanung. 35(9): 265-271.

GLandt, D. (2012): Liste der Amphibien und Reptilien Eu-

ropas und der angrenzenden Atlantischen Inseln; 

www.herpetofauna.at/aktuelles/artenliste.php.

hoFMeisteR, h. & GaRve, E. (1998): Lebensraum Acker. – Pa-

rey Buch Verlag, Berlin.

Jooss, R., tRaUtneR, J. & JessBeRGeR, J. (2010): Biotopver-

bund im Offenland – Planungsgrundlage für den Re-

gierungsbezirk Karlsruhe. – Naturschutz-Info 1/2010, 

141.58.130.194/team/rj/naturschutz_info_2010_jooss_et_

al.pdf.

LandesveRMessUnGsaMt Baden-WüRtteMBeRG (o. D.): Moor-

karten im Maßstab 1:50.000, verschiedene Karten-

blätter, Stuttgart.

LAZBW (Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württem-

berg, Dr. Gottfried Briemle, LVVG Aulendorf): http://

www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/

pb/,Lde/668160 (Internet-Link vom 13.11.2013)

LFL (Landesamt für Flurneuordnung und Landentwicklung, 

2004): Leitfaden zum EDV-Werkzeug „Biotopent-

wicklung in Flurneuordnung und Landentwicklung“. 



Literaturverzeichnis

Anleitung zur Ökologischen Ressourcenanalyse (ÖRA) und Ökologischen Voruntersuchung (ÖV) - 201872

– www.landentwicklung-mlr.baden-wuerttemberg.de.

LUBW & NABU (2011): Monitoring häufiger Brutvögel, 

Kartieranleitung 2011. – Karlsruhe/ Stuttgart; http://

vogelschutzzentrum.de/upload/pdf/Kartierungsanlei-

tung-2011.pdf

LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-

schutz Baden-Württemberg, 2016, Hrsg.): Kartieran-

leitung Offenland-Biotopkartierung Baden-Württem-

berg. 9. Aufl., 156 S., Karlsruhe

LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-

schutz Baden-Württemberg, 2014, Hrsg.): Kartier-

anleitung FFH-Lebensraumtypen und Biotoptypen 

Baden-Württemberg. – LUBW Landesanstalt für Um-

welt, Messungen und Naturschutz Baden-Württem-

berg (Hrsg.), Naturschutz-Praxis. Allgemeine Grund-

lagen., 8. Aufl., 161 S.

LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-

schutz Baden-Württemberg, 2014, Hrsg.): Handbuch zur 

Erstellung von Managementplänen für die NATURA 

2000-Gebiete in Baden-Württemberg, Version 1.3. – 

Broschüre, 460 S., Karlsruhe.

LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-

schutz Baden-Württemberg, 2012, Hrsg.): Naturschutz-

Praxis, Landschaftsplanung 2: Fachplan Landesweiter 

Biotopverbund – Arbeitsbericht, 68 S., Karlsruhe

LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Na-

turschutz Baden-Württemberg, 2010) Gewässerstruk-

turkartierung in Baden-Württemberg – Feinverfahren. 

– 02/2010, 3. Auflage, Karlsruhe, 64 S.

MLR (Hrsg.) (Ministerium Ländlicher Raum Baden-Würt-

temberg, Entwurf 2014): Artenreiches Grünland. Anlei-

tung zur Einstufung von Flächen für die Förderung im 

FAKT. –  Druck-Nr. MLR-???, Stuttgart.

MLR & LUBW (2009): Informationssystem Zielartenkon-

zept Baden-Württemberg (ZAK) - Planungswerkzeug 

zur Erstellung eines kommunalen Zielarten- und Maß-

nahmenkonzepts – Fauna. – Hrsg. Ministerium für Er-

nährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg & 

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 

Baden-Württemberg; www2.lubw.baden-wuerttemberg.

de/public/abt5/zak/.

MLR (Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher 

schutz in Baden-Württemberg, 2011): Biodiversitäts-

Check für Gemeinden. – www.naturschutz.landbw.de/

servlet/is/67650/

MLR (Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-

schutz in Baden-Württemberg, 2012a): Online-Infor-

mationen zum Gemeinsamen Antrag (GA). – www.

landwirtschaft-bw.info/servlet/PB/menu/1211144_l1/

index1215773518694.html

MLR (Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-

schutz in Baden-Württemberg, 2012b): Erosionskatas-

ter, Kartenviewer für Wasser- und Winderosion bei der 

LUBW, www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.

de/servlet/PB/menu/1250593_l1/index.html.

saUeR, M. (2006): Rote Liste und Artenverzeichnis der Moo-

se Baden-Württembergs. – LUBW (Hrsg.), Natur-

schutz-Praxis, Artenschutz 10, 142 S.

schMidL, J. & BUssLeR, h. (2004): Ökologische Gilden xylo-

bionter Käfer Deutschlands. Naturschutz und Land-

schaftsplanung 7/2004

südBeck, p., andRetzke, h., FischeR, s., Gedeon, k., schi-

koRe, t. schRödeR, k. & sUdFeLdt, C. (2005): Metho-

denstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutsch-

lands. – Radolfzell, 792 S.

van eLsen, T. (1994): Die Fluktuation von Ackerwildkraut-

Gesellschaften und ihre Beeinflussung durch Frucht-

folge und Bodenbearbeitungs-Zeitpunkt. – Ökologie 

und Umweltsicherung 9, Dissertation, 414 S., Wit-

zenhausen.

VUBD (1999): Handbuch landschaftsökologischer Leistun-

gen. – Veröffentlichungen der Vereinigung umwelt-

wissenschaftlicher Berufsverbände Deutschlands e. 

V., Selbstverlag, 259 S., Nürnberg.

WiRth, V. (2008): Rote Liste und Artenverzeichnis der 

Flechten Baden-Württembergs. – LUBW (Hrsg.), 

Naturschutz-Praxis, Artenschutz 13, 64 S.

WisskiRchen, R. & haeUpLeR, H. (1998): Standardliste der 

Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. - Stuttgart 

(Ulmer) 765 S.



Anlagenverzeichnis

Anleitung zur Ökologischen Ressourcenanalyse (ÖRA) und Ökologischen Voruntersuchung (ÖV) - 2018 73

12 Anlagen

Anlage 1 Erhebungsbogen Gewässerränder von Fließgewässern 1. und 2. Ordnung 75
Anlage 2 Erhebungsbogen zur Gewässerstruktur-Kartierung 76
Anlage 3 Erhebungsbogen Gräben und Grabenrandstreifen  78
Anlage 4 Erhebungsbogen Grünland 79
Anlage 5 Erhebungsbogen Ackerland 80
Anlage 6a Erfassungsmethodik FFH-LRT 6510 / 6520 81
Anlage 6b Erhebungsbogen Offenland-Lebensraumtyp 98
Anlage 6c Gesamtliste FFH-Lebensraumtypen 100
Anlage 6d Ablauf einer Mähwiesenkartierung / -monitorings 101
Anlage 7 Erhebungsbogen Landschaftselemente 103
Anlage 8 Erhebungsbogen Biotop-Randbereiche 104
Anlage 9 Erhebungsbogen Wald 105
Anlage 10 LUBW-Schlüssel der Biotoptypen (im weiteren Sinne) 106
Anlage 11 Checkliste der naturschutzrelevanten Ackerwildkräuter 109
Anlage 12 Problemarten Äcker 111
Anlage 13 Checkliste potenziell für die Flurneuordnung planungsrelevanter Vogelarten 112
Anlage 14a Arbeitsablauf Kartierung der Vögel 113
Anlage 14b Zusätzlich ergänzende Vogelkartieranleitungen 116
Anlage 15 DDA-Kürzelliste der Vogelnamen Deutschlands 117
Anlage 16 TA-Kartendefinition 118
Anlage 17 TA-Datenlieferung LGL 119
Anlage 18 TA-Definition der vom Auftragnehmer zu liefernden Themen für die ÖRA 121
Anlage 19 TA-Bewertungskategorien 122
Anlage 20 TA-Ackerland 123
Anlage 21 TA-Grünland 124
Anlage 22 TA-Landschaftselemente 125
Anlage 23 TA-Wald 126
Anlage 24 TA-Planungshinweise 127



 

Anleitung zur Ökologischen Ressourcenanalyse (ÖRA) und Ökologischen Voruntersuchung (ÖV) - 201874



Anlage 1

Anleitung zur Ökologischen Ressourcenanalyse (ÖRA) und Ökologischen Voruntersuchung (ÖV) - 2018 75

D
at

um
B

ea
rb

ei
te

r/i
n

Ab
sc

hn
itt

 
W

eg
pu

nk
t

W
eg

pu
nk

t
B

ew
er

tu
ng

 [K
at

eg
or

ie
]*

N
ut

zu
ng

, P
la

nu
ng

sh
in

w
ei

se
, B

em
er

ku
ng

en
B

ild
-N

r.

*B
ew

er
tu

ng
 G

ew
äs

se
rr

an
ds

tr
ei

fe
n

K
at

eg
or

ie
 1

:
E

xt
en

si
vg

rü
nl

an
d 

od
er

 u
ng

en
ut

zt
e 

S
au

m
st

re
ife

n 
im

 5
 m

-R
an

db
er

ei
ch

K
at

eg
or

ie
 2

:
In

te
ns

iv
gr

ün
la

nd
 m

it 
G

ül
le

-/ 
M

in
er

al
dü

ng
un

g 
im

 R
an

ds
tre

ife
n 

vo
n 

5 
m

 B
re

ite
 a

b 
B

ös
ch

un
gs

ob
er

ka
nt

e
K

at
eg

or
ie

 3
:

A
ck

er
ba

u 
od

er
 b

au
lic

he
 A

nl
ag

e 
(z

.B
. b

ef
es

tig
te

r W
eg

) i
nn

er
ha

lb
 e

in
es

 R
an

ds
tre

ife
ns

 v
on

 5
 m

 B
re

ite
 a

b 
B

ös
ch

un
gs

ob
er

ka
nt

e 
(b

ei
 1

. O
rd

nu
ng

  i
nn

er
ha

lb
 S

tre
ife

n 
vo

n 
10

 m
 B

re
ite

)

Fl
ur

ne
uo

rd
nu

ng
sg

eb
ie

t

N
am

e 
G

ew
äs

se
r

U
fe

rs
ei

te
 (i

n 
Fl

ie
ßr

ic
ht

un
g)

 


 re
ch

ts
   

   
  

  l
in

ks


 1
. O

rd
n.

   


 2
. O

rd
n.

 

Gewässerränder von Fließgewässern 1. und 2. Ordnung
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Abb. 3-5: Erhebungsbogen Seite 1

Gewässerstrukturkartierung
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Abb. 3-6: Erhebungsbogen Seite 2

Gewässerstrukturkartierung
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Transektabschnitte I II III
Wüchsigkeit Parzellengröße [ha]

Nutzungstyp (ankreuzen) Wi  Wi1  Wi2  Wi3  Wi4
FAKT-Kennarten/-gruppen Wei  Wei1  Wei2  Wei3  Br   ________
Caltha palustris
Campanula glomerata, C. rapunculus, Biotoptyp nach LUBW
C. patula, C. rotundifolia
Centaurea montana, C. pseudophrygia, FFH-Lebensraumtyp
C. jacea, C. nigra
Cirsium oleraceum Besondere Arten
Crepis capillaris, C. paludosa,
C. biennis, C.mollis
Euphrasia rostkoviana, E. stricta agg.
Galium verum
Genista sagittalis
Geranium pratense, G. sylvaticum,
G. palustre, G. sanguineum
Geum rivale
Hieracium pilosella, H. auricula
Knautia arvensis, Scabiosa columbaria
Leontodon hispidus, L. autumnalis, 
Hypochaeris radicata 
Leucanthemum vulgare agg. 
Lotus corniculatus, L. uliginosus 
Medicago lupulina, Anthyllis vulneraria 
Hippocrepis comosa
Lychnis flos-cuculi, Silene dioica
Meum athamanticum Aufwertungspotenzial für Kategorien 1 bis 4
Myosotis scorpioides (M. palustris) Bestand in optimalem Zustand a 
Onobrychis viciifolia Bestand in nicht optimalem Zustand b 
Phyteuma spicatum, P. orbiculare Aufwertungspotenzial für Kategorie 5 (ggf. ankreuzen)
Polygala amarella, P. vulgaris, P. comosa mind. 2 Kennarten in allen Transektdritteln 
Polygonum bistorta Bestand mager bis lockerwüchsig 
Potentilla erecta flachgründiger/ausmagerungsfähiger Boden 
Primula elatior, P. veris angrenzend artenreiche Grünlandbestände 
Rhinanthus alectorolophus, mind. 3 der o.g. Kriterien treffen zu c 
R. minor, R. glacialis mind. zwei Kriterien treffen zu d 
Salvia pratensis max. ein Kriterium trifft zu e 
Sanguisorba officinalis, S. minor
Thymus pulegioides, T. serpyllum Legende Wüchsigkeit
Tragopogon pratensis agg. 1: sehr magerer, lückiger Bestand, magere Trockenrasen
Trifolium pratense 2: mäßig nährstoffreicher Bestand, relativ hochwüchsig
Artenzahl FAKT 0 0 0 3: sehr mastig, hoher und dicht geschlossener Bestand

Bemerkungen (Fläche bereits gemäht/beweidet?) Legende Abundanz (Triebe/10 lfm)
1:  Einzelfund

Planungshinweise 2:  2 bis 10 Triebe
3:  mehr als 10 Triebe
4:  Massenstände

lfd. Nr.Datum Parzellen-Nr.

Abundanz

Bearbeiter/inFlurneuordnungsgebiet

Kat. 2: mind. 6 Kennarten
Kat. 3: mind. 4 Kennarten mit je 10 Trieben/ 10 lfm
Kat. 4: mind. 4 Kennarten

Aufwertungspotenzial 

Kat. 5: weniger als 4 Kennarten

Bewertung der Artenvielfalt (ankreuzen)

Landkreis Gemeinde Gemarkung

Parzellenbeschreibung

Kat. 1: mind. 6 Kennarten mit je 10 Trieben/ 10 lfm

Grünland
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Flurstück-Nr. lfd. Nr.

Landkreis

Transekte I II III IV V VI Parzellenbeschreibung
Deckung Nutzpflanzen [%] Parzellengröße [ha]
Deckung Wildkräuter  [%] Nutzung 
Transektlänge  [m]  Getreide  Mais  Raps

Abundanzen Wertvolle Kleinstrukturen
1. 2. 3. 4. 5. 6. (z. B. feuchte Senken oder Trockenstellen)

Anchusa arvensis
Anthemis
Arnoseris minima
Bromus
Centaurea cyanus
Chenopodium
Consolida regalis
Erodium cicutarium
Euphorbia Störstellen/Beeinträchtigungen
Fumaria officinalis (z. B. Misthaufen)
Galeopsis
Geranium
Lamium purpureum
Legousia
Matricaria recutita
Papaver
Setaria
Silene noctiflora
Spergula arvensis Bewertung der Artenvielfalt (ankreuzen)
Thlaspi  Kat. 1: mind. drei Kennarten in mäßiger bis hoher  
Vicia            Abundanz und großflächig vorhanden

 Kat. 2: mind. drei Kennarten großflächig vorhanden
 Kat. 3: mind. drei Kennarten im Randbereich
 Kat. 4: im Randbereich weniger als drei Kennarten
 Kat. 5: keine Kennarten

Aufwertungspotenzial (ankreuzen)
 vorhanden (näher beschreiben, siehe unten)
 nicht vorhanden

Legende Abundanzklassen [Exemplare/10 lfm]
1:  Einzelfund
2:  mäßige Abundanz (2-50 Exemplare)

Artenzahl Kennarten 0 0 0 0 0 0 3:  hohe Abundanz (über 50 Exemplare)

Flurneuordnungsgebiet Bearbeiter/in Datum

Gemeinde Gemarkung

Planungshinweise/Vorschläge/Aufwertungspotenzial

Kennarten/Transektab- 
schnitt (Arten ergänzen)

Ackerland



Anlage 6a

Anleitung zur Ökologischen Ressourcenanalyse (ÖRA) und Ökologischen Voruntersuchung (ÖV) - 2018 81

Erfassungsmethodik FFH LRT 6510 / 6520

461461

A
n

h
an

g

ERGÄNZUNG KARTIERANLEITUNG MÄHWIESEN

A
n

h
an

g

Ergänzung zu den Kartieranleitungen für die beiden Lebensraumtypen 
6510 Magere Flachland-Mähwiesen und 6520 Berg-Mähwiesen

Ergänzend zu den Kartieranleitungen der Mäh
wiesen (LRT 6510 Magere FlachlandMähwiesen 
und 6520 BergMähwiesen) in Kapitel 9.4 des vor
liegenden Handbuches ist bei der Kartierung der 
FFHMähwiesen wie folgt zu verfahren.

1 Hinweise zum Vorgehen

 � Kartieruntergrenze (Abschnitt neu seit Okt. 2016)

Die Flächengröße bei der Erfassung der FFHLRT 
6510 und 6520 beträgt im Regelfall für isoliert lie
gende Flächen mindestens 500 m². Isoliert von an
deren Mähwiesenbeständen liegend bedeutet einen 
Abstand von über 30 Meter (Orientierungswert).

Isoliert liegende LRTFlächen mit einer geringeren 
Breite als 5 Meter werden ebenfalls nicht als LRT 
erfasst.

Kleinere Flächen sind nur dann zu erfassen, wenn 
ihnen eine besondere naturschutzfachliche Bedeu
tung zukommt und ihre Abgrenzung im Maßstab 
1:5.000 kartiertechnisch noch möglich ist. Eine 
besondere naturschutzfachliche Bedeutung ist 
beispielsweise bei Vorkommen gefährdeter oder 
besonders wertgebender Arten, besonderen Stand
ortverhältnissen oder einer auf lokaler Ebene 
besonders bedeutsamen Ausprägung des Lebens
raumtyps gegeben.

 �  Generalisierung im Maßstab 1:5.000

Innerhalb einer Erfassungseinheit liegende Nicht
LRTFlächen < 100 m² oder mit einer geringeren 
Breite als 5 Meter werden nicht ausgegrenzt. Die 
Summe der LRTAnteile beträgt auch in diesen Fäl
len 100 %.

 �  Kartierzeitraum

Die Mähwiesen sollen vor dem 1. Schnitt erfasst 
werden.

 �  Homogenität der Flächen

Es gilt Anhang XI des vorliegenden Handbuches.

 �  Checkliste zur Beschreibung von Erfassungs-

einheiten

Die Beschreibung der Erfassungseinheiten (EE) er
folgt auf Grundlage der Checkliste (s. Kapitel 2 in 
diesem Anhang), wobei alle Punkte der Checkliste 
abzuarbeiten sind, sofern sie zutreffen.

Mit Hilfe der angebotenen Formulierungsvorschlä
ge entwirft der Erfasser einen auch für Dritte (Land
wirte, Behörden) verständlichen Text, in dem er für 
die EE passende Formulierungsvorschläge wörtlich 
oder sinngemäß verwendet.

Bei der Nennung von Arten sind auch deutsche 
Artnamen aufzuführen. Die Erläuterungen zum 
Erhebungsbogen in Anhang XII des vorliegenden 
Handbuchs sind ebenfalls zu beachten.

 �  Fotodokumentation

Die Erstellung einer Fotodokumentation ist fakul
tativ, Vorgaben hierzu bestehen nicht. Es sei denn 
der Vertrag, im Rahmen dessen die Mähwiesen er
fasst werden, macht Vorgaben dazu.

 �  Größe der Erfassungseinheiten

Erfassungseinheiten sollen maximal 2 Hektar groß 
sein. Ausnahmen bilden größere, homogene Flächen.

ANHANG XIV Aktualisierung April 2018: betrifft 
S. 464, 467–468, 470–476
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2 Beschreibung der Erfassungseinheiten der LRT 6510 / 6520

2.1 Checkliste

Folgende Punkte sind abzuarbeiten, sofern sie zu
treffen:

 � Artenvielfalt
 � Ausprägung
 � Differenzierung (wenn zutreffend)
 � Wiesenstruktur
 � Artengruppen
 � Bewertungsrelevante Arten (wenn zutreffend)
 � Lage, Exposition, Geomorphologie (fakultativ)
 � Bemerkenswertes (wenn zutreffend)
 � Nutzung
 � Beeinträchtigung (wenn zutreffend)

2.2 Formulierungsvorschläge

 �  Artenvielfalt

Mäßig artenreiche (< 30 Arten auf basenarmen, < 35 
Arten auf basenreichen Standorten) / Artenreiche 
(30–39 Arten auf basenarmen, 35–44 auf basenrei

chen Standorten) / Sehr artenreiche (mind. 40 Arten 
auf basenarmen, mind. 45 Arten auf basenreichen 
Standorten) (Dabei werden alle grünlandtypischen Arten 
gezählt. Die Artenzahlen gelten für LRT 6510.) 

 �  Ausprägung

SalbeiGlatthaferWiese / typische GlatthaferWiese /  
GlatthaferWiese wechselfrischer Standorte / Kohl
distelGlatthaferWiese / TrespenGlatthaferWiese / 
montane GlatthaferWiese / TieflagenGlatthafer
Wiese / RotstraußgrasRotschwingelMagerwiese /  
StorchschnabelGoldhaferwiese / BärwurzMager
wiese etc.

 �  Differenzierung

im Wechsel / kleinflächig eingestreut / mosaikartig / 
 im kleinräumigen Wechsel mit / im S/W/N/E über
gehend in / am Hangfuß / in den Randbereichen / am 
Oberhang / etc. / auch die xyAusprägung und die  
yzAusprägung …   … auf.

 �  Arten-Schnellaufnahme

Innerhalb der FFHGebiete wird sowohl beim 
 Managementplan als auch bei der FFHBiotop
kartierung in mindestens jeder zweiten Erfassungs
einheit eine Schnellaufnahme durchgeführt.

Außerhalb der FFHGebiete ist im Rahmen der 
FFHBiotopkartierung in mindestens jeder dritten 
Erfassungseinheit eine Schnellaufnahme anzufer
tigen.

Eine zusätzliche Deckungsschätzung nach Braun
Blanquet wird bei der ArtenSchnellaufnahme 
nicht durchgeführt, da dadurch die Gerichtsfestig
keit nicht maßgeblich erhöht wird.

 �  „ga-Schlüssel“

Der „gaSchlüssel“ wurde um eine  Häufigkeitsklasse 
ergänzt (s. Kapitel 5 in diesem Anhang) und ist ver
bindlich.

 �  Anzahl bewertungsrelevanter Arten

Es werden mindestens 15 kennzeichnende und be
wertungsrelevante (auf und abwertende) Arten je 
Erfassungseinheit erfasst. Für diese Arten der EE ist 
die Häufigkeit nach dem „gaSchlüssel“ anzugeben.

 �  Verfeinerte Kartiermethodik  

bei LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiesen

1. Kriterien: Die sechs Kriterien zur Unterscheidung 
von LRT 6510Beständen und NichtLRT 6510Be
ständen sowie die verfeinerten Vorgaben zum Be
wertungsparamater Arteninventar sind anzuwen
den (siehe Kapitel 3 und 4 in diesem Anhang).

2. Artenliste: Die Artenliste in Kapitel 6 ist zu ver
wenden.

Erfassungsmethodik FFH LRT 6510 / 6520
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 �  Wiesenstruktur

gekennzeichnet durch:
sehr spärliche / lichte / mäßig dichte / dichte / sehr 
dichte Schicht an Obergräsern / mittelhohen Grä
sern / Kräutern / und … / Aspektprägend ist /sind …
hochwüchsiger / mittelhochwüchsiger / niedrig
wüchsiger Bestand / Verhältnis Ober, Mittel, 
Unter gräser / KräuterGräserverhältnis

 �  (ökologische) Artengruppen

mit Angabe von Mengenanteilen:
Gekennzeichnet ist / Aufgebaut wird die Wiese 
durch  /  vor allem durch / ein Nebeneinander / da
neben treten auch …   … auf / 

Magerkeitszeiger wie [Arten nennen], Stickstoffzei
ger / Arten der Fettwiesen / Feuchtezeiger / Wechsel
feuchtezeiger / Trockniszeiger / Basenzeiger / Kalk
zeiger / Säurezeiger / Brachezeiger / Einsaatarten /  
Störzeiger / etc.

 �  Bewertungsrelevante Arten

über die Angaben der Artenliste hinausgehende In
formationen z. B. zu Stetigkeit, Menge, Lage, natur
schutzfachliche Bedeutung

 �  Nutzung

Regelmäßig gemäht / unregelmäßig gemäht / bewei
det / einschürig / zwei bis dreischürig / nicht mehr 
be wirt schaftet / gemulcht / Mähgut wird abgeräumt /  
Mähgut bleibt liegen / zu seltene Mahd / zu häufige 
Mahd / etc.

 �  Beeinträchtigung

Schwach / mäßig / stark beeinträchtigt ist / sind die 
Wiese(n) durch Brache / Ausbildung einer Streu
auflage / Auftreten der Störzeiger xy / hohen Anteil 
starkwüchsiger Arten etc.

2.3 Textbeispiel mit 
Formulierungsvorschlägen

Artenvielfalt: artenreiche Ausprägung: Glatthafer
Wiese wechselfrischer Standorte.

Wiesenstruktur geprägt durch mäßig dichte Schicht 
an Obergräsern (v. a. WiesenSchwingel (Festuca 
pratensis)) und hochwüchsigen Kräutern (Wald
Engelwurz (Angelica sylvestris), Großer Wiesenknopf 
(Sanguisorba officinalis)).

Artengruppen: Gekennzeichnet ist die Wiese durch 
ein Nebeneinander von Feuchte, Wechselfeuchte 
und Trockniszeigern sowie von Magerkeitszeigern 
und Arten der Fettwiese.

Von den bewertungsrelevanten Arten tritt der 
 Große Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) beson
ders zahlreich auf. 

Bemerkenswert ist das Auftreten des im Naturraum 
seltenen KnöllchenSteinbrech (Saxifraga granulata). 

Nutzung: Regelmäßig gemähter Bestand, keine 
Hinweise auf Beweidung sowie zu seltene / zu häu
fige Mahd vorhanden.

Erfassungsmethodik FFH LRT 6510 / 6520
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3 Bedingungen zur Erfassung von Grünlandbeständen als LRT 6510

Zur Erfassung von Grünlandbeständen als LRT 
6510 müssen folgende Bedingungen in allen Be
reichen der Erfassungseinheit erfüllt sein und 
werden stichprobenartig an repräsentativen 
Stellen durch den visuellen Eindruck überprüft. 
Ergänzend werden Bestände durch eine Schnell
aufnahme dokumentiert. Der Umgang mit der 
Schnellaufnahme ist im jeweiligen Werkvertrag 
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftrag
nehmer geregelt.

Damit Grünlandbestände als LRT 6510 erfasst wer
den können, muss es sich um artenreiche  Bestände 
einer Magerwiese (Biotoptyp 33.43) handeln. Sol
che Bestände kommen auf mittleren, das heißt mä
ßig feuchten bis mäßig trockenen Standorten vor. 
Darüber hinaus gelten folgende Bedingungen:

1. Die Bestände entsprechen pflanzensoziologisch 
der Glatthaferwiese (Verband Arrhenatherion) 
oder artenreichen Ausprägungen der Festuca 
rubra-Agrostis capillarisMagerwiese.

2. Artenreich bedeutet, dass bei einer Schnellauf
nahme mindestens 20 Arten nachgewiesen wer
den. Berücksichtigt werden bei der Ermittlung 
der Artenzahl die Arten der Liste im Anhang, 
ausgenommen die in Spalte 1 in eckiger Klam
mer gesetzten Arten, ebenfalls berücksichtigt 
werden weitere grünlandtypische Arten.

3. Der Deckungsanteil bewertungsrelevanter Ma
gerkeitszeiger (Liste im Anhang, Bewertungs
kategorie 3) muss mindestens 10 % betragen. Als 
Sonderfall entsprechen Bestände ohne oder mit 
geringerem Deckungsanteil von Magerkeitszei
gern dem LRT 6510, wenn bei einer Schnellauf
nahme mindestens 25 Arten nachgewiesen wer
den und zugleich Stickstoffzeiger (Liste im An
hang, Bewertungskategorie 1a) einen Deckungs
anteil von unter 10 % besitzen.

4. Der Deckungsanteil von Stickstoffzeigern und 
von beeinträchtigenden oder den Lebensraum
typ abbauenden Arten / Artengruppen wie Bra
che, Beweidungs und Störzeiger sowie Einsaat
arten (Liste im Anhang, Bewertungskategorie 
1a bis 1d) darf zusammen nicht mehr als 30 % 
betragen. 

5. Die Bestände werden oder wurden durch Mahd 
genutzt und die aktuelle Bestandsstruktur er
laubt weiterhin eine Mahdnutzung, ohne dass 
zuvor aufwändige Landschaftspflegemaßnahmen 
durchgeführt werden müssen (Beseitigung von 
Gehölzen, Planierung des Geländes zur Beseiti
gung von Viehgangeln, Ameisenhaufen etc.).

6. Es handelt sich nicht um neu eingesätes Grün
land.

Erfassungsmethodik FFH LRT 6510 / 6520
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4 Bewertung von LRT 6510

Die Kriterien des vorliegenden Managementplan
Handbuchs zu den einzelnen Bewertungsparame
tern sind wie folgt anzuwenden. 

 � Bewertungsparameter

Arteninventar A B C

L Lebensraumtypisches Arten
spektrum*

Lebensraumtypische und 
wertgebende Arten

nahezu vollständig 
vorhanden

sehr artenreicher 
Bestand

Arten in der Schnell  
aufnahme:
≥ 31 basenarm
≥ 33 basenreich

eingeschränkt  
vorhanden

artenreicher Bestand 

Arten in der Schnell
aufnahme: 
25–30 basenarm 
28–32 basenreich

deutlich verarmt

nur wenige und zu
meist weit verbreitete 
wertgebende Arten

Arten in der Schnell
aufnahme:
20–24 basenarm
20–27 basenreich

Störzeiger (z. B. Stickstoff
zeiger, Brachezeiger, Bewei
dungs und Störungszeiger)

keine oder nur in nicht 
beeinträchtigender 
Menge

in beeinträchtigender 
Menge

in stark beeinträchti
gender Menge

Einsaatarten (Natürlichkeit der 
Artenzusammensetzung)

keine Einsaat gering anthropogen 
verändert (Einsaat auf 
kleinen Teilflächen mit 
lebensraumtypischen 
Arten)

mäßig anthropogen 
verändert (Einsaat 
auf Teilflächen, auch 
mit nicht lebensraum
typischen Arten)

Habitatstrukturen A B C

Ausprägung der lebensraum
typischen Vegetationsstruktur*

Strukturen nahezu 
 vollständig vorhanden

Strukturen einge
schränkt vorhanden

deutlich an Strukturen 
verarmt

Standort, Boden, Wasser
haushalt**

magerer Standort; 
natürlicher Boden
wasserhaushalt 

Nährstoffhaushalt oder 
Bodenwasserhaushalt 
ungünstig verändert 

Nährstoffhaushalt oder 
Bodenwasserhaushalt 
ungünstig verändert; 
Nivellierung der natür
li chen Standortunter
schiede; mächtige 
Streuauflage durch 
anhaltende Brache

Relief (nahezu) natürlich verändert stark verändert

Nutzung / Pflege:  
Auswirkung auf den LRT

(nahezu) optimal; ein 
bis zweischürige Mahd, 
auf von Natur aus 
eutrophen Standorten 
auch dreischürige 
Mahd, keine oder 
sehr geringe Düngung 
(Stallmist), i. d. R. keine 
Beweidung

noch günstig; unregel
mäßig gemäht (nicht 
mehr alljährlich zwei
schürig, erste Mahd 
zu früh, jahrweise 
gemulcht), Mähweide
nutzung, punktuell 
Bodenverdichtung

ungünstig; seit 
länge  rem keine 
Mahd oder Pflege, 
starker Gehölzauf
wuchs, überhöhte 
Düngung, Zunahme 
der Schnitthäufigkeit, 
mehrere Jahre in Folge 
gemulcht, Umstellung 
auf Weidewirtschaft, 
Aufforstung 

Beeinträchtigungen*** A   (keine / gering) B   (mittel) C   (stark)

*  Der Parameter wird in Abhängigkeit von Bestandsgröße und natürlichem Standortpotenzial betrachtet.
**  Der Parameter wird in Abhängigkeit vom natürlichen Standortpotenzial betrachtet.
*** Es werden nur diejenigen Beeinträchtigungen berücksichtigt, die nicht schon unter den Parametern „Lebensraumtypisches Arteninventar“  

oder „Lebensraumtypische Habitatstrukturen“ Berücksichtigung finden.

Erfassungsmethodik FFH LRT 6510 / 6520
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 �  Parameter Arteninventar

Für den Parameter Arteninventar ist dabei zu be
rücksichtigen:

Arteninventar A

Es handelt sich um einen unter Betrachtung des 
natürlichen Standortpotenzials sehr artenreichen 
Bestand. Als Orientierungswerte gelten: Auf einer 
Stichprobenfläche von 25 m² werden bei einer 
Schnellaufnahme mindestens 31 Arten auf basen
armen und mindestens 33 Arten auf basenreichen 
Standorten nachgewiesen.

Arteninventar B

Die Artenausstattung ist schwach bis mäßig beein
trächtigt und nicht mehr oder noch nicht vollstän
dig vorhanden, entweder wegen des jungen Alters 
des Bestands oder wegen vorausgegangener inten
siverer Nutzung oder Brache.

Als Orientierungswerte gelten: Auf einer Stichpro
benfläche von 25 m² werden bei einer Schnellauf
nahme zwischen 25 und 30 Arten auf basenarmen 
und zwischen 28 und 32 Arten auf basenreichen 
Standorten nachgewiesen.

Arteninventar C

Die Artenausstattung ist deutlich beeinträchtigt. 
Es sind nur wenige und zumeist weit verbreitete 
charakteristische Arten der Magerwiese mittlerer 
Standorte vorhanden, dagegen treten neben bewer
tungsneutralen kennzeichnenden Arten auch be
einträchtigende Arten (Liste 1, Bewertungskatego
rien 1a bis 1c) mit höheren Deckungsanteilen auf.

Als Orientierungswerte gelten: Auf einer Stichpro
benfläche von 25 m² werden bei einer Schnellauf
nahme weniger als 25 Arten auf basenarmen bezie
hungsweise weniger als 28 Arten auf basenreichen 
Standorten nachgewiesen.

 �  Hinweise

Bei der Ermittlung der Artenzahlen werden aus der 
Liste in Kapitel 6 nur die Arten der Spalten 2 und 
3 sowie aus Spalte 1 die grünlandtypischen Arten 
gezählt. Ausgenommen sind somit die in Spalte 1 
als grünlanduntypisch gekennzeichneten Arten, 
diese sind in der Artentabelle in eckige Klammern 
gesetzt. 

Werden Arten erfasst, die in der Liste im Anhang 
nicht enthalten sind, werden diese bei Ermittlung 
des Arteninventars mitgezählt, sofern es sich um 
grünlandtypische Arten handelt.

Der Deckungsanteil der einzelnen Artengruppen 
ist folgendermaßen definiert: es handelt sich um 
den Deckungsanteil der Artengruppen insgesamt 
und nicht um die Summe der Deckungsanteile aller 
einzelnen Arten dieser Artengruppe (Beispiel: Ge
samtdeckung des Bestandes 90 %, Deckung der Ar
tengruppe Magerkeitszeiger 15 %, wobei die Summe 
der Einzeldeckungen von den Magerkeitszeigern 
durchaus 25 % betragen kann).

Die genannten Artenzahlen sind Orientierungs
werte.

Eine Beurteilung des Erhaltungszustands wie auch 
des Kriteriums Arteninventar alleine aufgrund der 
Artenzahl ist nicht zulässig!

Schnellaufnahme: Auf einer quadratischen Stich
probenfläche von 25 m² werden vom Rand aus alle 
Arten an Farnund Samenpflanzen aufgenommen, 
die während eines Zeitraums von exakt 10 Minuten 
feststellbar sind.

Erfassungsmethodik FFH LRT 6510 / 6520
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5 Bedingungen zur Erfassung von Grünlandbeständen als LRT 6520 
(Kapitel neu seit April 2018)

Zur Erfassung von Grünlandbeständen als LRT 
6520 müssen folgende Bedingungen in allen Be
reichen der Erfassungseinheit erfüllt sein und 
werden stichprobenartig an repräsentativen 
Stellen durch den visuellen Eindruck überprüft. 
Ergänzend werden Bestände durch eine Schnell
aufnahme dokumentiert. Der Umgang mit der 
Schnellaufnahme ist im jeweiligen Werkvertrag 
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftrag
nehmer geregelt.

Damit Grünlandbestände als LRT 6520 erfasst wer
den können, muss es sich um artenreiche Bestände 
einer montanen Magerwiese (Biotoptyp 33.44) han
deln. Solche Bestände kommen auf mittleren, das 
heißt mäßig feuchten bis mäßig trockenen Stand
orten vor.

Darüber hinaus gelten folgende Bedingungen:

1. Die Bestände entsprechen pflanzensoziologisch 
der Goldhaferwiese (Verband PolygonoTrisetion)

2. Artenreich bedeutet, dass bei einer Schnellauf
nahme mindestens 20 Arten nachgewiesen wer
den. Berücksichtigt werden bei der Ermittlung 
der Artenzahl die Arten der Liste im Anhang, 
ausgenommen die in Spalte 1 in eckiger Klam
mer gesetzten Arten, ebenfalls berücksichtigt 
werden weitere grünlandtypische Arten. Bestän
de mit weniger als 20 Arten werden aufgenom
men, wenn mehrere (mindestens zwei) beson
dere Arten wie z. B. besonders kennzeichnende 
Arten des LRT BergMähwiese (siehe Anhang 
XIV, S. 468) oder RoteListeArten vorkommen.

3. Der Deckungsanteil bewertungsrelevanter Ma
gerkeitszeiger (Liste im Anhang, Bewertungs
kategorie 3) muss mindestens 10 % betragen.

4. Der Deckungsanteil von Stickstoffzeigern und 
von beeinträchtigenden oder den Lebensraumtyp 
abbauenden Arten/Artengruppen wie Brache, 
Beweidungs und Störzeiger sowie Einsaatarten 
(Liste im Anhang, Bewertungskategorie 1a bis 
1d) darf zusammen nicht mehr als 30 % betragen. 

5. Die Bestände werden oder wurden durch Mahd 
genutzt und die aktuelle Bestandsstruktur er
laubt weiterhin eine Mahdnutzung, ohne dass 
zuvor aufwendige Landschaftspflegemaßnahmen 
durchgeführt werden müssen (Beseitigung von 
Gehölzen, Planierung des Geländes zur Beseiti
gung von Viehgangeln, Ameisenhaufen etc.).

6. Es handelt sich nicht um neu eingesätes Grün
land.

Erfassungsmethodik FFH LRT 6510 / 6520
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6 Abgrenzung Lebensraumtyp 6520 Berg-Mähwiesen gegenüber 
Lebensraumtyp 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
(Kapitel neu seit April 2017; ersetzt die kennzeichnenden Arten zu LRT 6520 im 
MaP-Handbuch Version 1.3, S. 116)

Als LRT 6520 BergMähwiese (Biotoptyp 33.44 
Montane Magerwiese) werden Wiesen erfasst, in 
denen entweder:

1. besonders kennzeichnende Arten der Goldhafer 
Wiesen (Verband Polygono Trisetion) vorkom
men (in der Auflistung unten mit einem „!“ ge
kennzeichnet) und die Kennarten der Glatthafer
W iesen (Verband Arrhenatherion elatioris) gegen
über der Artengruppe der Goldhafer Wiesen mit 
untergeordnetem Mengen anteil vorkommen oder 
fehlen,

oder

2. sonstige kennzeichnende Arten der Goldhafer
Wiesen vorkommen (ohne „!“) und Kennarten 
der GlatthaferWiesen (Verband Arrhenatherion) 
vollständig fehlen.

 � Kennzeichnende Pflanzenarten:

Typische Arten in den FFH-Mähwiesen (Kenn
arten des Verbands Arrhenatherion elatioris sind 
unterstrichen): Alopecurus pratensis, Anthriscus sylvestris, 
Arrhenatherum elatius, Cardamine pratensis, Cerastium 
holosteoides subsp. vulgare, Crepis biennis, Festuca pratensis, 
Galium album, Geranium pratense, Heracleum sphondylium, 
Holcus lanatus, Pimpinella major, Plantago lanceolata, Poa 

pratensis, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Trifolium pratense, 
Trisetum flavescens, Veronica chamaedrys.

In LRT 6510 und LRT 6520 zusätzlich regelmäßig vor-

kommende Zeiger relativ magerer Standorte: Agrostis 
capillaris, Anthoxanthum odoratum, Briza media, Bromus 
erectus, Campanula patula, Campanula rotundifolia, Centaurea 
jacea, Centaurea nigra subsp. nemoralis, Festuca rubra, Galium 
verum, Geum rivale, Helictotrichon pubescens, Knautia arvensis, 
Leontodon hispidus, Leucanthemum ircutianum, Linum 
catharticum, Lotus corniculatus, Pimpinella saxifraga, Primula 
elatior, Primula veris, Ranunculus bulbosus, Rhinanthus 
alectorolophus, Rhinanthus minor, Salvia pratensis, Saxifraga 
granulata, Scabiosa columbaria, Silene vulgaris, Tragopogon 
orientalis, Tragopogon pratensis.

In LRT 6520 zusätzlich vorkommende montan ver-

breitete Arten (! = besonders kennzeichnende Arten 
der GoldhaferWiese): Alchemilla monticola, Astrantia 
major (!), Bistorta officinalis, Centaurea pseudophrygia (!), 
Chaerophyllum hirsutum (!), Crepis mollis (!), Festuca 
nigrescens, Geranium sylvaticum, Lathyrus linifolius, 
Meum athamanticum (!), Muscari botryoides, Narcissus 
radiiflorus (!), Phyteuma nigrum (!), Phyteuma spicatum s.l., 
Poa chaixii (!), Ranuculus polyanthemos subsp. nemorosus, 
Silene dioica, Thlaspi caerulescens, Traunsteinera globosa, 
Trollius europaeus.
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ERGÄNZUNG KARTIERANLEITUNG MÄHWIESEN
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7 Definitionen zu den Häufigkeitsklassen der Schlüsselliste „ga“

Der Schlüssel „ga“ aus Anhang IV im vorliegenden 
Handbuch wurde wie folgt ergänzt:

w, wenige, vereinzelt

Die Art kommt je 100 m² nur mit 1–2 Exemplaren 
vor oder sie hat einen Deckungsanteil von unter 
0,5 %. Unauffällige Arten müssen gezielt gesucht 
werden und werden dann in der Regel erst nach 
mehreren Minuten gefunden

m, etliche, mehrere

Die Art kommt je 100 m² mit 3–10 Exemplaren vor 
oder sie hat einen Deckungsanteil von 0,5–2 %. Un
auffällige Arten werden in der Regel ohne gezielte 
Suche nicht festgestellt.

z, zahlreich, viele

Die Art kommt je 100 m² mit über 10 Exemplaren 
vor oder sie hat einen Deckungsanteil von über 2 %. 
Auch unauffällige Arten werden in der Regel ohne 
gezielte Suche festgestellt.

s, sehr viele

Die Art hat einen Deckungsanteil von 15–25 %.  
Die Art fällt sofort auf.

d, dominant

Die Art hat einen Deckungsanteil von über 25 %. 
Die Art fällt sofort auf.

8 Artenliste

 �  Bewertungskategorien

Spalte 1: beeinträchtigende oder den Lebens
raumtyp abbauende Art

 (1) nur bei Auftreten mit Deckung > 15 %  
beeinträchtigende oder den Lebens
raum abbauende Art

 1a Stickstoffzeiger
 1b Brachezeiger
 1c Beweidungs und Störungszeiger
 1d Einsaatarten

Die in Spalte 1 in [eckiger Klammer] 
gesetzten Arten werden bei der Ermittlung 
der relevanten Artenzahlen (siehe verfei
nerte Kartiermethodik) nicht mitgezählt, 
alle anderen Arten gelten insgesamt als 
„grünlandtypisch“ und werden bei der 
Ermittlung der Artenzahlen und bei der Be
wertung des Arteninventars verwendet.

Spalte 2: bewertungsneutrale Art

Spalte 3: Magerkeitszeiger ( Magerkeitszeiger 
im eigentlichen Sinne sowie weitere 
Arten von aufwertender Bedeutung)
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470470 ERGÄNZUNG KARTIERANLEITUNG MÄHWIESEN

wissenschaftlicher Name Bewertung deutscher Name

1 2 3

Achillea millefolium 2 Gewöhnliche Wiesenschafgarbe

Achillea nobilis 3 EdelSchafgarbe

Achillea ptarmica 3 SumpfSchafgarbe

Aegopodium podagraria [1a, b] Giersch

Agrimonia eupatoria (1b) 2 Gewöhnlicher Odermennig

Agrostis capillaris 3 Rotes Straußgras

Agrostis stolonifera [1a, c] Weißes Straußgras

Agrostis vinealis 3 SandStraußgras

Ajuga genevensis 3 Genfer Günsel

Ajuga reptans 2 Kriechender Günsel

Alchemilla glaucescens 3 FilzFrauenmantel

Alchemilla monticola 3 BergwiesenFrauenmantel

Alchemilla vulgaris 2 Spitzlappiger Frauenmantel

Alchemilla vulgaris agg. 2 Artengruppe Gewöhnlicher Frauenmantel

Alchemilla xanthochlora 2 Gelbgrüner Frauenmantel

Alopecurus pratensis (1a) 2 WiesenFuchsschwanz

Anemone nemorosa 3 BuschWindröschen

Angelica sylvestris 3 WaldEngelwurz

Anthoxanthum odoratum 3 Gewöhnliches Ruchgras

Anthriscus sylvestris 1a WiesenKerbel

Anthyllis vulneraria 3 Gewöhnlicher Wundklee

Aquilegia vulgaris 3 Gewöhnliche Akelei

Arabis hirsuta 3 Rauhe Gänsekresse

Armoracia rusticana [1c] Meerrettich

Arrhenatherum elatius 2 Glatthafer

Aster amellus 3 KalkAster

Astrantia major 3 Große Sterndolde

Bellis perennis 1c Gänseblümchen

Betonica officinalis 3 Heilziest

Bistorta officinalis 2 WiesenKnöterich

Botrychium lunaria 3 Echte Mondraute

Brachypodium pinnatum 2 FiederZwenke

Briza media 3 Gewöhnliches Zittergras

Bromus erectus 3 Aufrechte Trespe

Bromus hordeaceus 1 (1c) 2 Weiche Trespe 1

Bromus sterilis [1c] Taube Trespe

Calamagrostis epigejos [1b] LandReitgras

Campanula glomerata 3 BüschelGlockenblume

Campanula patula 3 WiesenGlockenblume

Campanula rapunculus 3 RapunzelGlockenblume
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wissenschaftlicher Name Bewertung deutscher Name

1 2 3

Campanula rotundifolia 3 Rundblättrige Glockenblume

Capsella bursa-pastoris [1c] Gewöhnliches Hirtentäschel

Cardamine pratensis 2 WiesenSchaumkraut

Carex acutiformis 2 SumpfSegge

Carex brizoides 1b ZittergrasSegge

Carex caryophyllea 3 FrühlingsSegge

Carex flacca 3 BlauSegge

Carex hirta 1c Behaarte Segge

Carex montana 3 BergSegge

Carex muricata agg. 2 Artengruppe Sparrige Segge

Carex ornithopoda 3 VogelfußSegge

Carex leporina 3 HasenSegge

Carex pallescens 3 Bleiche Segge

Carex pilulifera 3 PillenSegge

Carex praecox agg. 3 Artengruppe Frühe Segge

Carex sylvatica 2 WaldSegge

Carex tomentosa 3 FilzSegge

Carum carvi 3 WiesenKümmel

Centaurea jacea 3 WiesenFlockenblume

Centaurea montana 3 BergFlockenblume

Centaurea nigra subsp. nemoralis 3 HainFlockenblume

Centaurea pseudophrygia 3 PerückenFlockenblume

Centaurea scabiosa 3 SkabiosenFlockenblume

Cerastium brachypetalum 3 Kleinblütiges Hornkraut

Cerastium holosteoides 2 Armhaariges Hornkraut

Chaerophyllum aureum [1b] GoldKälberkropf

Chaerophyllum hirsutum 1b BergKälberkropf

Cichorium intybus [1c] Gewöhnliche Wegwarte

Cirsium arvense [1a, c] AckerKratzdistel

Cirsium eriophorum [1c] Wollköpfige Kratzdistel

Cirsium oleraceum 2 Kohldistel

Cirsium vulgare [1b,c] Gewöhnliche Kratzdistel

Colchicum autumnale 2 2 HerbstZeitlose 2

Convolvulus arvensis 1c AckerWinde

Erigeron canadensis [1c] Kanadischer Katzenschweif

Crepis biennis 2 WiesenPippau

Crepis capillaris 1c Grüner Pippau

Crepis mollis 3 Weichhaariger Pippau

Cuscuta epithymum 3 ThymianSeide

Cynosurus cristatus 2 WiesenKammgras
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472472 ERGÄNZUNG KARTIERANLEITUNG MÄHWIESEN

wissenschaftlicher Name Bewertung deutscher Name

1 2 3

Dactylis glomerata (1a) 2 WiesenKnäuelgras

Danthonia decumbens 3 Dreizahn

Daucus carota 3 Wilde Möhre

Deschampsia cespitosa 2 RasenSchmiele

Dianthus carthusianorum 3 KarthäuserNelke

Elymus repens 1a, c Kriechende Quecke

Equisetum arvense 1c AckerSchachtelhalm

Erigeron annuus [1b ,c] Einjähriger Feinstrahl

Euphorbia cyparissias 3 ZypressenWolfsmilch

Euphrasia officinalis 3 WiesenAugentrost

Euphorbia verrucosa 3 WarzenWolfsmilch

Euphrasia stricta 3 Steifer Augentrost

Festuca arundinacea 2 RohrSchwingel

Festuca filiformis 3 Dünnblättriger Schafschwingel

Festuca nigrescens 3 HorstSchwingel

Festuca ovina agg. 3 Artengruppe Schafschwingel

Festuca pratensis 2 WiesenSchwingel

Festuca rubra 3 Echter Rotschwingel

Filipendula ulmaria 2 Mädesüß

Filipendula vulgaris 3 Knollige Spierstaude

Fragaria vesca 1b WaldErdbeere

Galeopsis tetrahit [1a, b, c] Gewöhnlicher Hohlzahn

Galium album 2 Weißes Wiesenlabkraut

Galium mollugo agg. 2 Artengruppe Wiesenlabkraut

Galium verum 3 Echtes Labkraut

Genista sagittalis 3 FlügelGinster

Geranium columbinum [1c] TaubenStorchschnabel

Geranium dissectum [1c] Schlitzblättriger Storchschnabel

Geranium pratense 2 WiesenStorchschnabel

Geranium sylvaticum 2 WaldStorchschnabel

Geum rivale 3 BachNelkenwurz

Geum urbanum [1b, c] Echte Nelkenwurz

Glechoma hederacea 1a Gundelrebe

Helianthemum nummularium 
subsp. obscurum

3 Eiblättriges Sonnenröschen

Helictotrichon pratense 3 Echter Wiesenhafer

Helictotrichon pubescens 3 Flaumiger Wiesenhafer

Heracleum sphondylium (1a) 2 WiesenBärenklau

Hieracium pilosella 3 Kleines Habichtskraut

Holcus lanatus 2 Wolliges Honiggras
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wissenschaftlicher Name Bewertung deutscher Name

1 2 3

Holcus mollis 1b, c Weiches Honiggras

Hypericum perforatum [1b] Echtes Johanniskraut

Hypochaeris radicata 2 Gewöhnliches Ferkelkraut

Knautia arvensis 3 AckerWitwenblume

Koeleria pyramidata 3 PyramidenKammschmiele

Lamium album 1a, c Weiße Taubnessel

Lathyrus linifolius 3 BergPlatterbse

Lathyrus nissolia 3 GrasPlatterbse

Lathyrus pratensis 2 WiesenPlatterbse

Leontodon hispidus 3 Rauher Löwenzahn

Leucanthemum ircutianum 3 WiesenMargerite

Leucanthemum vulgare 3 Frühe Margerite

Leucanthemum vulgare agg. 3 Artengruppe Margerite

Linaria vulgaris [1b, c] Gewöhnliches Leinkraut

Linum catharticum 3 PurgierLein

Listera ovata 3 Großes Zweiblatt

Lolium multiflorum 1a, d Vielblütiger Lolch

Lolium perenne 1a, d Ausdauernder Lolch

Lotus corniculatus 3 Gewöhnlicher Hornklee

Lotus pedunculatus 3 SumpfHornklee

Luzula campestris 3 Hasenbrot

Luzula multiflora 3 Vielblütiges Hasenbrot

Lychnis flos-cuculi 3 KuckucksLichtnelke

Lysimachia nummularia 2 Pfennigkraut

Malva moschata 1b, c MoschusMalve

Medicago falcata 3 Sichelklee

Medicago lupulina 2 Hopfenklee

Medicago sativa 1d Echte Luzerne

Meum athamanticum 3 Bärwurz

Microthlaspi perfoliatum 3 Stengelumfassendes Hellerkraut

Molinia caerulea 3 Blaues Pfeifengras

Muscari botryoides 3 Kleine Traubenhyazinthe

Muscari comosum 3 Schopfige Traubenhyazinthe

Muscari neglectum 3 Übersehene Traubenhyazinthe

Myosotis palustris 3 SumpfVergißmeinnicht

Narcissus radiiflorus 3 SternNarzisse

Nardus stricta 3 Borstgras

Onobrychis viciifolia 3 FutterEsparsette

Ophioglossum vulgatum 3 Gewöhnliche Natternzunge

Orchis mascula 3 Stattliches Knabenkraut
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wissenschaftlicher Name Bewertung deutscher Name

1 2 3

Orchis militaris 2 HelmKnabenkraut

Orchis morio 2 Kleines Knabenkraut

Orchis ustulata 2 BrandKnabenkraut

Ornithogalum umbellatum 3 DoldenMilchstern

Ornithopus perpusillus 1a, d Mäusewicke

Orobanche minor 3 Kleine Sommerwurz

Pastinaca sativa 3 Pastinak

Peucedanum officinale 3 ArzneiHaarstrang

Phleum pratense 2 Gewöhnliches Wiesenlieschgras

Phyteuma nigrum 3 Schwarze Teufelskralle

Phyteuma orbiculare 2 KugelTeufelskralle

Phyteuma spicatum s.l. 1c Ährige Teufelskralle

Pimpinella major 3 Große Pimpernell

Pimpinella saxifraga 
subsp. saxifraga

3 Kleine Pimpernell, Nominatsippe

Plantago lanceolata 3 SpitzWegerich

Plantago major 2 BreitWegerich

Plantago media 1c Mittlerer Wegerich

Platanthera bifolia 2 Weiße Waldhyazinthe

Platanthera chlorantha 2 BergWaldhyazinthe

Poa angustifolia 1a Schmalblättriges Wiesenrispengras

Poa annua 3 Einjähriges Rispengras

Poa chaixii 3 WaldRispengras

Poa pratensis 3 Echtes Wiesenrispengras

Poa trivialis [1c] Gewöhnliches Rispengras

Polygala amarella 1c SumpfKreuzblume

Polygala comosa 3 Schopfige Kreuzblume

Polygala vulgaris 3 Gewöhnliche Kreuzblume

Polygonum aviculare agg. 3 Artengruppe Vogelknöterich

Potentilla anserina 3 GänseFingerkraut

Potentilla argentea 1b, c Silberfingerkraut

Potentilla erecta 3 Blutwurz

Potentilla heptaphylla 3 Rötliches Fingerkraut

Potentilla reptans 3 Kriechendes Fingerkraut

Potentilla sterilis 3 ErdbeerFingerkraut

Potentilla verna 3 FrühlingsFingerkraut

Primula elatior 2 Große Schlüsselblume

Primula veris 3 ArzneiSchlüsselblume

Prunella grandiflora 2 Große Brunelle

Prunella laciniata 2 Weiße Brunelle
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wissenschaftlicher Name Bewertung deutscher Name

1 2 3

Prunella vulgaris 3 Kleine Brunelle

Ranunculus aconitifolius 3 Eisenhutblättriger Hahnenfuß

Ranunculus acris 1a, c Scharfer Hahnenfuß

Ranunculus auricomus agg. 3 Artengruppe Goldhahnenfuß

Ranunculus bulbosus 3 Knolliger Hahnenfuß

Ranunculus polyanthemos subsp. 
nemorosus

3 WaldHahnenfuß

Ranunculus repens 2 Kriechender Hahnenfuß

Rhinanthus alectorolophus [1c] Zottiger Klappertopf

Rhinanthus serotinus [1c] Großer Klappertopf

Rhinanthus minor 3 Kleiner Klappertopf

Rumex acetosa 3 WiesenSauerampfer

Rumex crispus 3 Krauser Ampfer

Rumex obtusifolius 3 StumpfblattAmpfer

Salvia pratensis 3 WiesenSalbei

Sanguisorba minor 1b, c Kleiner Wiesenknopf

Sanguisorba officinalis 1b, c Großer Wiesenknopf

Saxifraga granulata 3 KnöllchenSteinbrech

Scabiosa columbaria 2 TaubenSkabiose

Scorzoneroides autumnalis 3 HerbstLöwenzahn

Senecio erucifolius 3 Raukenblättriges Greiskraut

Senecio jacobaea [1b] JacobsGreiskraut

Silaum silaus [1b] Wiesensilge

Silene dioica 3 TagLichtnelke

Silene nutans 3 Nickendes Leimkraut

Silene vulgaris 2 Gewöhnlicher Taubenkropf

Solidago canadensis [1a, c] Kanadische Goldrute

Solidago gigantea 3 RiesenGoldrute

Solidago virgaurea (1a) 2 Gewöhnliche Goldrute

Stellaria graminea 3 GrasSternmiere

Stellaria media 3 Gewöhnliche Vogelmiere

Succisa pratensis 3 Gewöhnlicher Teufelsabbiß

Taraxacum sectio Ruderalia 3 Wiesenlöwenzahn

Teucrium chamaedrys 3 Echter Gamander

Thesium pyrenaicum 3 WiesenLeinblatt

Thlaspi caerulescens 3 VoralpenHellerkraut

Thymus pulegioides 2 ArzneiThymian

Tragopogon orientalis 1c, d Orientalischer Wiesenbocksbart

Tragopogon pratensis 3 Gewöhnlicher Wiesenbocksbart

Tragopogon pratensis agg. 2 Artengruppe Wiesenbocksbart
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wissenschaftlicher Name Bewertung deutscher Name

1 2 3

Traunsteinera globosa 3 Kugelorchis

Trifolium dubium 2 Kleiner Klee

Trifolium hybridum 1c, d SchwedenKlee

Trifolium montanum 3 BergKlee

Trifolium pratense 2 RotKlee

Trifolium repens 2 WeißKlee

Trisetum flavescens 2 Gewöhnlicher Goldhafer

Trollius europaeus 3 Trollblume

Urtica dioica s.l. [1a, b, c] Große Brennessel

Valeriana officinalis s.l. 1b Arzneibaldrian

Veronica arvensis 2 FeldEhrenpreis

Veronica chamaedrys 2 GamanderEhrenpreis

Veronica filiformis 1a FadenEhrenpreis

Veronica officinalis 3 WaldEhrenpreis

Veronica serpyllifolia 1c QuendelEhrenpreis

Veronica teucrium 3 Großer Ehrenpreis

Vicia angustifolia s.l. 2 Schmalblättrige Futterwicke

Vicia cracca 2 VogelWicke

Vicia hirsuta [1b, c] Rauhaarige Wicke

Vicia sepium 2 ZaunWicke

Vicia tetrasperma [1b, c] Viersamige Wicke

Viola canina s.l. 3 HundsVeilchen

Viola riviniana 3 HainVeilchen

1 Aktualisierung April 2018: 
 Einstufung von Bromus hordeaceus (Weiche Trespe) zusätzlich als bewertungsneutrale Art.

2 Aktualisierung April 2017: 
 Einstufung von Colchicum autumnale (HerbstZeitlose) als bewertungsneutrale Art.

Aktualisierung April 2018:  
Anpassung der Nomenklatur entsprechend der überarbeiteten Florenliste BadenWürttemberg 2017 (BUTTLER, DEMUTH & 
BREUNIG 2017: Floren liste von Baden Württemberg; Manuskript).
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Wissenschaftlicher  Name Bewertung 
1 2 3 

Achillea millefolium 2 
Achillea nobilis 3 
Achillea ptarmica 3 
Aegopodium podagraria [1a, b] 
Agrimonia eupatoria (1b) 2 
Agrostis capillaris 3 
Agrostis stolonifera [1a, c] 
Agrostis vinealis 3 
Ajuga genevensis 3 
Ajuga reptans 2 
Alchemilla acutiloba 2 
Alchemilla glaucescens 3 
Alchemilla monticola 3 
Alchemilla vulgaris agg. 2 
Alchemilla xanthochlora 2 
Alopecurus pratensis (1a) 2 
Anemone nemorosa 3 
Angelica sylvestris 3 
Anthoxanthum odoratum 3 
Anthriscus sylvestris 1a 
Anthyllis vulneraria 3 
Aquilegia vulgaris 3 
Arabis hirsuta 3 
Armoracia rusticana [1c] 
Arrhenatherum elatius 2 
Aster amellus 3 
Astrantia major 3 
Bellis perennis 1c 
Botrychium lunaria 3 
Brachypodium pinnatum 2 
Briza media 3 
Bromus erectus 3 
Bromus hordeaceus [1c] 
Bromus sterilis [1c] 
Calamagrostis epigejos [1b] 
Campanula glomerata 3 
Campanula patula 3 
Campanula rapunculus 3 
Campanula rotundifolia 3 
Capsella bursa-pastoris [1c] 
Cardamine pratensis 2 
Carex acutiformis 2 
Carex brizoides 1b 
Carex caryophyllea 3 
Carex flacca 3 
Carex hirta 1c 
Carex montana 3 
Carex muricata agg. 2 
Carex ornithopoda 3 
Carex ovalis 3 
Carex pallescens 3 
Carex pilulifera 3 
Carex praecox agg. 3 
Carex sylvatica 2 
Carex tomentosa 3 
Carum carvi 3 
Centaurea jacea 3 
Centaurea montana 3 
Centaurea nigra subsp. nemoralis 3 
Centaurea pseudophrygia 3 
Centaurea scabiosa 3 
Cerastium brachypetalum 3 
Cerastium holosteoides 2 
Chaerophyllum aureum [1b] 
Chaerophyllum hirsutum 1b 
Cichorium intybus [1c] 
Cirsium arvense [1a, c] 
Cirsium eriophorum [1c] 
Cirsium oleraceum 2 
Cirsium vulgare [1b,c] 
Colchicum autumnale 
Convolvulus arvensis 1c 
Conyza canadensis [1c] 
Crepis biennis 2 
Crepis capillaris 1c 
Crepis mollis 3 
Cuscuta epithymum 3 
Cynosurus cristatus 2 
Dactylis glomerata (1a) 2 
Danthonia decumbens 3 
Daucus carota 3 
Deschampsia cespitosa 2 
Dianthus carthusianorum 3 
Elymus repens 1a, c 
Equisetum arvense 1c 
Erigeron annuus [1b ,c] 
Euphorbia brittingeri 3 
Euphorbia cyparissias 3 
Euphrasia rostkoviana 3 
Euphrasia stricta 3 
Festuca arundinacea 2 
Festuca filiformis 3 

Wissenschaftlicher  Name Bewertung 
1 2 3 

Festuca ovina agg. 3 
Festuca pratensis 2 
Festuca rubra 3 
Filipendula ulmaria 2 
Filipendula vulgaris 3 
Fragaria vesca 1b 
Galeopsis tetrahit [1a,b,c] 
Galium album 2 
Galium mollugo agg. 2 
Galium verum 3 
Genista sagittalis 3 
Geranium columbinum [1c] 
Geranium dissectum [1c] 
Geranium pratense 2 
Geranium sylvaticum 2 
Geum rivale 3 
Geum urbanum [1b, c] 
Glechoma hederacea 1a 
Helianthemum ovatum 3 
Helictotrichon pratense 3 
Helictotrichon pubescens 3 
Heracleum sphondylium (1a) 2 
Hieracium pilosella 3 
Holcus lanatus 2 
Holcus mollis 1b, c 
Hypericum perforatum [1b] 
Hypochaeris radicata 2 
Knautia arvensis 3 
Koeleria pyramidata 3 
Lamium album 1a, c 
Lathyrus linifolius 3 
Lathyrus nissolia 3 
Lathyrus pratensis 2 
Leontodon autumnalis 1c 
Leontodon hispidus 3 
Leucanthemum ircutianum 3 
Leucanthemum vulgare 3 
Leucanthemum vulgare agg. 3 
Linaria vulgaris [1b, c] 
Linum catharticum 3 
Listera ovata 3 
Lolium multiflorum 1a, d 
Lolium perenne 1a, d 
Lotus corniculatus 3 
Lotus uliginosus 3 
Luzula campestris 3 
Luzula multiflora 3 
Lychnis flos-cuculi 3 
Lysimachia nummularia 2 
Malva moschata 1b, c 
Medicago falcata 3 
Medicago lupulina 2 
Medicago sativa 1d 
Meum athamanticum 3 
Molinia caerulea 3 
Muscari botryoides 3 
Muscari comosum 3 
Muscari neglectum 3 
Myosotis palustris 3 
Nardus stricta 3 
Onobrychis viciifolia 3 
Ophioglossum vulgatum 3 
Orchis mascula 3 
Orchis militaris 3 
Orchis morio 3 
Orchis ustulata 3 
Ornithogalum umbellatum 3 
Ornithopus perpusillus 3 
Orobanche minor 2 
Pastinaca sativa 2 
Persicaria bistorta 2 
Peucedanum officinale 3 
Phleum pratense 1a, d 
Phyteuma nigrum 3 
Phyteuma orbiculare 3 
Phyteuma spicatum 3 
Pimpinella major 2 
Pimpinella sax. subsp. saxifraga 3 
Plantago lanceolata 2 
Plantago major 1c 
Plantago media 3 
Platanthera bifolia 3 
Platanthera chlorantha 3 
Poa angustifolia 2 
Poa annua 1c 
Poa chaixii 2 
Poa pratensis 2 
Poa trivialis 1a 
Polygala amarella 3 
Polygala comosa 3 
Polygala vulgaris 3 
Polygonum aviculare agg. [1c] 

Wissenschaftlicher  Name Bewertung 
1 2 3 

Potentilla anserina 1c 
Potentilla argentea 3 
Potentilla erecta 3 
Potentilla heptaphylla 3 
Potentilla neumanniana 3 
Potentilla reptans 1b, c 
Potentilla sterilis 3 
Primula elatior 3 
Primula veris 3 
Prunella grandiflora 3 
Prunella laciniata 3 
Prunella vulgaris 2 
Ranunculus aconitifolius 3 
Ranunculus acris 2 
Ranunculus auricomus s.l. 2 
Ranunculus bulbosus 3 
Ranunculus poly.ssp. nemorosus 3 
Ranunculus repens 1a, c 
Rhinanthus alectorolophus 3 
Rhinanthus angustifolius 3 
Rhinanthus minor 3 
Rumex acetosa 2 
Rumex crispus [1c] 
Rumex obtusifolius [1c] 
Salvia pratensis 3 
Sanguisorba minor 3 
Sanguisorba officinalis 3 
Saxifraga granulata 3 
Scabiosa columbaria 3 
Senecio erucifolius 1b, c 
Senecio jacobaea 1b, c 
Silaum silaus 3 
Silene dioica 2 
Silene nutans 3 
Silene vulgaris 3 
Solidago canadensis [1b] 
Solidago gigantea [1b] 
Solidago virgaurea 3 
Stachys officinalis 3 
Stellaria graminea 2 
Stellaria media [1a, c] 
Succisa pratensis 3 
Taraxacum sectio Ruderalia (1a) 2 
Teucrium chamaedrys 3 
Thesium pyrenaicum 3 
Thlaspi perfoliatum 3 
Thymus pulegioides 3 
Tragopogon orientalis 3 
Tragopogon pratensis 3 
Tragopogon pratensis agg. 3 
Trifolium dubium 2 
Trifolium hybridum 1c, d 
Trifolium montanum 3 
Trifolium pratense 2 
Trifolium repens 2 
Trisetum flavescens 2 
Trollius europaeus 3 
Urtica dioica [1a,b,c] 
Valeriana officinalis 1b 
Veronica arvensis 2 
Veronica chamaedrys 2 
Veronica filiformis 1a 
Veronica officinalis 3 
Veronica serpyllifolia 1c 
Veronica teucrium 3 
Vicia angustifolia 2 
Vicia cracca 2 
Vicia hirsuta [1b, c] 
Vicia sepium 2 
Vicia tetrasperma [1b, c] 
Viola canina 3 
Viola riviniana 3 

Bewertungskategorien: 
Spalte 1: beeinträchtigende oder den Lebensraumtyp abbauen-
de Art 
 (1) nur bei Auftreten mit Deckung > 15 % beeinträchtigende 
oder den Lebensraum abbauende Art 
  1a Stickstoffzeiger                                 1b Brachezeiger 
   1c Beweidungs- und Störungszeiger     1d Einsaatarten 
Die in Spalte 1 in [eckiger Klammer] grau und kursiv gesetzten 
Arten werden bei der Ermittlung der relevanten Artenzahlen 
(siehe verfeinerte Kartiermethodik) nicht mitgezählt, alle ande-
ren Arten gelten insgesamt als „grünlandtypisch“ u. werden bei 
der Ermittlung der Artenzahlen u. bei der Bewertung des 
Arteninventars verwendet. 
Spalte 2: bewertungsneutrale Art 
Spalte 3: Magerkeitszeiger ( Magerkeitszeiger im eigentlichen 
Sinne sowie weitere Arten von aufwertender Bedeutung) 

© Breunig & LUBW 2014 + mit Überarbeitung April/2017 
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Mähwiesenkartierung

Ja Nein

FFH-Biotopkartierung fand idealerweise in den 
letzten fünf Jahren im Lkr. statt

Datengrundlage zu FFH-LRTs nicht 
oder nur bruchstückhaft vorhanden 

Soll eine FFH-Mähwiesenkartierung 
durchgeführt werden?

uFB beauftragt kartierende Person

Daten werden von der Naturschutz- 
verwaltung übernommen 

Voraussetzung:
Hat an einer Mähwiesenschulung teilgenommen.

&
Ist von der LUBW anerkannter Grünlandexperte.

Kartierdaten liegen vor

Kartierung gem. Anleitung wird durchgeführt

Kartierung und Dateneingabe 
werden durch externes Betreuerbüro

qualitätsgeprüft  

Daten sollen nur für EA-Bilanzierung, 
WuG-Plan und Zuteilung 
intern verwendet werden.

Kartierung wird qualitätsgeprüft

Daten sollen auch an die Landwirtschafts- und
Naturschutzbehörden übermittelt werden.

Kartierung kann verwendet werden

uNB wird über Dateneingabe in 
Mähwiesenanwendung informiert  

Kartierdaten werden von kartierendem Büro 
in Mähwiesenanwendung eingetragen  

Voraussetzung:
AN hat an einer Schulung zur Mähwiesen-

anwenung teilgenommen

Kartierung kann verwendet werden
Bei Dateneingabe und Prüfung bis 30.9. 
können die Daten im kommenden Jahr

 von den anderen Behörden verwendet werden.

Meldung der Dateneingabe 
durch AN an externes Betreuerbüro

Externes Betreuerbüro gibt LGL Bescheid 
über Begutachtung und meldet fertige Eingaben.  

uFB meldet AN für die Dateneingabe
bei der LUBW an 

oder in Absprache der AN direkt  

Besitzt der AN einen Zugang zur Mähwiesenanwendung?

JaNein

Ergebnisse

prüfend, kommunikativ

Vorgang

Rahmenbedingung

keine MängelMängel

Nachbesserungen der Kartierung bzw. der Eingabe

Daten werden uFB, 
LGL Ref.42 + 55 übermittelt

erneute Prüfung durch das 
Betreuerbüro auf Richtigkeit

Daten werden vom AN an uFB, 
LGL Ref.42 + 55 übermittelt

Ablaufschema Mähwiesenkartierung /-monitoring
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Ablaufschema einer Mähwiesenkartierung / eines -monitorings
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LUBW-Schlüssel der Grünland- und Wald-Biotoptypen
(nach LUBW 2009/2014; genauere Beschreibung siehe Kartieranleitung)

33. Wiesen und Weiden
33.00 Wiesen und Weiden 
 33.10 Pfeifengras-Streuwiese (einschließlich Brachestadium)
 33.20 Nasswiese 
  33.21 Nasswiese basenreicher Standorte der Tieflagen 
  33.22 Nasswiese basenreicher Standorte der montanen Lagen 
  33.23 Nasswiese basenarmer Standorte 
  33.24 Nasswiese mit Molinion-Arten im weiteren Sinne 
 33.30 Flutrasen 
 33.40 Wirtschaftswiese mittlerer Standorte
  33.41 Fettwiese mittlerer Standorte
  33.43 Magerwiese mittlerer Standorte FFH 6510
  33.44 Montane Magerwiese mittlerer Standorte FFH 6520
 33.50 Weide mittlerer Standorte (ohne Intensivweide)
  33.51 Magerweide mittlerer Standorte
  33.52 Fettweide mittlerer Standorte
 33.60 Intensivgrünland oder Grünlandansaat
  33.61 Intensivwiese als Dauergrünland
  33.62 Rotationsgrünland oder Grünlandansaat
  33.63 Intensivweide
 33.70 Trittpflanzenbestand
  33.71 Trittrasen
  33.72 Lückiger Trittpflanzenbestand
 33.80 Zierrasen

5. Wälder
51.00 Moorwälder
 51.10 Rauschbeeren-Kiefern-Moorwald
   51.11 Bergkiefern-Moorwald
   51.12 Waldkiefern-Moorwald
 51.20 Rauschbeeren-Fichten-Moorwald
52.00 Bruch-, Sumpf- und Auwälder
 52.10 Bruchwald
   52.11 Schwarzerlen-Bruchwald
   52.12 Birken-Bruchwald
 52.20 Sumpfwald (Feuchtwald)
   52.21 Traubenkirschen-Erlen-Eschen-Wald
   52.23 Waldziest-Hainbuchen-Stieleichen-Wald 

Biotoptypen



Anlage 10

Anleitung zur Ökologischen Ressourcenanalyse (ÖRA) und Ökologischen Voruntersuchung (ÖV) - 2018 107

 52.30 Auwald der Bäche und kleinen Flüsse
   52.31 Hainmieren-Schwarzerlen-Auwald
   52.32 Schwarzerlen-Eschen-Wald
   52.33 Gewässerbegleitender Auwaldstreifen
   52.34 Grauerlen-Auwald
 52.40 Silberweiden-Auwald (Weichholz-Auwald)
 52.50 Stieleichen-Ulmen-Auwald (Hartholz-Auwald)
53.00 Wälder trockenwarmer Standorte
 53.10 Eichen- oder Hainbuchen-Eichen-Wald trockenwarmer Standorte
   53.11 Steinsamen-Traubeneichen-Wald
   53.12 Leimkraut-Hainsimsen-Traubeneichen-Wald
   53.13 Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichen-Wald
 53.20 Buchen-Wald trockenwarmer Standorte
   53.21 Seggen-Buchen-Wald
   53.22 Heidelbeer-Buchen-Wald
 53.30 Seggen-Eichen-Linden-Wald
 53.40 Kiefern-Wald trockenwarmer Standorte
   53.41 Kiefern-Steppenheidewald
   53.42 Kiefern-Wald auf Flugsand
   53.43 Pfeifengras- oder Reitgras-Kiefern-Wald
54.00 Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder
 54.10 Schlucht- oder Blockwald frischer bis feuchter Standorte
   54.11 Ahorn-Eschen-Schluchtwald
   54.13 Ahorn-Eschen-Blockwald
   54.14 Drahtschmielen-Bergahorn-Blockwald
 54.20 Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder trockenwarmer Standorte
   54.21 Ahorn-Linden-Blockwald
   54.22 Traubeneichen-Linden-Blockwald
 54.30 Birken-Blockwald
 54.40 Fichten-Blockwald
55.00 Buchenreiche Wälder mittlerer Standorte
 55.10 Buchen-Wald basenarmer Standorte
   55.12 Hainsimsen-Buchen-Wald
 55.20 Buchen-Wald basenreicher Standorte
   55.21 Waldgersten-Buchen-Wald
   55.22 Waldmeister-Buchen-Wald
 55.40 Hochstaudenreicher Ahorn-Buchen-Wald
 55.50 Traubeneichen-Buchen-Wald
56.00 Eichen- und Hainbuchen-Eichen-Wälder mittlerer Standorte
 56.10 Hainbuchen-Eichen-Wald mittlerer Standorte
   56.11 Hainbuchen-Traubeneichen-Wald
   56.12 Hainbuchen-Stieleichen-Wald
 56.20 Birken-Stieleichen-Wald mit Pfeifengras
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 56.30 Hainsimsen-Traubeneichen-Wald
 56.40 Eichen-Sekundärwald (Ersatzbestand anderer Laubwälder)
57.00 Nadelwälder
 57.20 Geißelmoos-Fichten-Wald
 57.30 Tannen- oder Fichten-Tannen-Wald
   57.31 Labkraut-Tannen-Wald
   57.32 Beerstrauch-Tannen-Wald
   57.33 Beerstrauch-Tannen-Wald mit Kiefer
   57.34 Artenreicher Tannenmischwald
   57.35 Hainsimsen-Fichten-Tannen-Wald
58.00 Sukzessionswälder
 58.10 Sukzessionswald aus Laubbäumen
   58.11 Sukzessionswald aus langlebigen Bäumen
   58.13 Sukzessionswald aus kurzlebigen Bäumen
 58.20 Sukzessionswald aus Laub- und Nadelbäumen
   58.21 Sukzessionswald mit überwiegendem Laubbaumanteil
   58.22 Sukzessionswald mit überwiegendem Nadelbaumanteil
 58.40 Sukzessionswald aus Nadelbäumen
   58.41 Waldkiefern-Sukzessionswald (kein Moorwald)
   58.42 Fichten-Sukzessionswald (kein Moorwald)
   58.43 Bergkiefern-Sukzessionswald (kein Moorwald)
59.00 Naturferne Waldbestände
 59.10 Laubbaum-Bestand
   59.11 Pappel-Bestand
   59.12 Erlen-Bestand
   59.13 Roteichen-Bestand
   59.14 Ahorn-Bestand
   59.15 Eschen-Bestand
   59.16 Edellaubholz-Bestand
   59.17 Robinien-Wald
 59.20 Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen
   59.21 Mischbestand mit überwiegendem Laubbaumanteil
   59.22 Mischbestand mit überwiegendem Nadelbaumanteil
 59.40 Nadelbaum-Bestand
   59.41 Lärchen-Bestand
   59.42 Waldkiefern-Bestand
   59.43 Schwarzkiefern-Bestand
   59.44 Fichten-Bestand
   59.45 Douglasien-Bestand
   59.46 Tannen-Bestand
 59.50 Parkwald
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Checkliste naturschutzrelevanter Ackerwildkrautarten zur Erfassung der Artenvielfalt von Äckern  
(verändert nach hoFMeisteR & GaRve 1998).
Legende:
0 = Ausgestorben oder verschollen
1 = Vom Aussterben bedroht
2 = Stark gefährdet
3 = Gefährdet

+ = Ungefährdet

Adonis aestivalis (Sommer-Adonisröschen) 3 Kickxia spuria (Eiblättriges Tännelkraut) + 

Adonis flammea (Flammen-Adonisröschen) 1 Lamium hybridum (Bastard-Taubnessel) + 

Agrostemma githago (Kornrade) 1 Lathyrus aphaca (Ranken-Platterbse) 3 

Ajuga chamaepitys (Gelber Günsel) 3 Lathyrus hirsutus (Behaarte Platterbse) 2 

Allium oleraceum (Kohl-Lauch) + Lathyrus nissolia (Gras-Platterbse) 2 

Allium rotundum (Runder Lauch) 3 Lathyrus tuberosus (Knollen-Platterbse) + 

Allium vineale (Weinbergs-Lauch) + Legousia hybrida (Kleiner Frauenspiegel) 2 

Alopecurus myosuroides (Acker-Fuchsschwanz) + Legousia speculum-veneris (Echter Frauenspiegel) 3 

Althaea hirsuta (Rauher Eibisch) 3 Lepidium campestre (Feld-Kresse) + 

Anagallis arvensis (Acker-Gauchheil) + Lilium bulbiferum ssp. croceum (Feuer-Lilie) + 

Anagallis foemina (Blauer Gauchheil) + Lithospermum arvense (Acker-Steinsame) + 

Anagallis minima (Acker-Kleinling) 3 Lythrum portula (Sumpfquendel) + 

Anchusa arvensis (Acker-Krummhals) + Malva neglecta (Weg-Malve) + 

Anthemis arvensis (Acker-Hundskamille) + Malva pusilla (Kleinblütige Malve) 3 

Anthemis cotula (Stinkende Hundskamille) + Melampyrum arvense (Acker-Wachtelweizen) + 

Anthemis tinctoria (Färber-Hundskamille) + Mercurialis annua (Einjähriges Bingelkraut) + 

Anthoxanthum aristatum (Begranntes Ruchgras) + Misopates orontium (Acker-Löwenmaul) + 

Anthriscus caucalis (Hunds-Kerbel) + 
Montia fontana ssp. chondrosperma (Acker-
Quellkraut)

3 

Aphanes arvensis (Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel) + Muscari neglectum (Übersehene Traubenhyazinthe) 3 

Aphanes inexspectata (Kleinfrüchtiger Ackerfrauenman-
tel)

+ Muscari racemosum Weinbergs-Trubenhyazinthe) 3 

Arnoseris minima (Lämmersalat) 2 Myagrum perfoliatum (Hohldotter) 1 

Avena fatua (Flug-Hafer) + Myosotis discolor (Buntes Verißmeinnicht) 3 

Bifora radians (Strahlen-Hohlsame) + Myosotis stricta (Sand-Vergißmeinnicht) + 

Bromus arvensis (Acker-Trespe) 3 Myosurus minimus (Mäuseschwänzchen) + 

Bromus commutatus (Verwechselte Trespe) + Neslia paniculata (Finkensame) 3 

Bromus grossus (Dicke Trespe) 1 Nigella arvensis (Acker-Schwarzkümmel) 2 

Bromus secalinus (Roggen-Trespe) + Nonea pulla (Braunes Mönchskraut) + 

Bunium bulbocastanum (Erdkastanie) + Odontites vernus (Acker-Zahntrost) + 

Bupleurum rotundifolium (Rundblättriges Hasenohr) 1 Orlaya grandiflora (Strahlen-Breitsame) 1 

Calendula arvensis (Acker-Ringelblume) 2 Ornithogalum nutans (Nickender Milchstern) + 

Camelina microcarpa (Kleinfrüchtiger Leindotter) + Ornithogalum umbellatum (Dolden-Milchstern) + 

Camelina sativa (Saat-Leindotter) + Ornithopus perpusillus (Kleiner Vogelfuß) + 

Cardaria draba (Pfeilkresse) + Orobanche ramosa (Ästige Sommerwurz) 2 

Caucalis platycarpos (Acker-Haftdolde) 3 Papaver argemone (Sand-Mohn) + 

Centaurea cyanus (Kornblume) + Papaver dubium (Saat-Mohn) + 

Chaenorhinum minus (Kleiner Orant) + Papaver hybridum (Bastard-Mohn) 2 

Chenopodium glaucum (Graugrüner Gänsefuß) + Papaver lecoqii (Lecoques Mohn) + 

Chenopodium hybridum (Unechter Gänsefuß) + Papaver rhoeas (Klatsch-Mohn) + 

Chenopodium rubrum (Roter Gänsefuß) + Phleum paniculatum (Rispen-Lieschgras) 2 

Ackerwildkräuter
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Chrysanthemum segetum (Saat-Wucherblume) + Polycnemum arvense (Acker-Knorpelkraut) 1 

Conium maculatum (Gefleckter Schierling) + Polycnemum majus (Großes Knorpelkraut) 2 

Conringia orientalis (Ackerkohl) 2 Portulaca oleracea (Portulak) + 

Consolida regalis (Acker-Rittersporn) 3 Ranunculus arvensis (Acker-Hahnenfuß) 3 

Coronopus squamatus (Gewöhnlicher Krähenfuß) 3 Ranunculus sardous (Rauher Hahnenfuß) 3 

Crepis tectorum (Dach-Pippau) + Raphanus raphanistrum (Hederich) + 

Datura stramonium (Stechapfel) + Rapistrum rugosum (Runzliger Rapsdotter) + 

Digitaria ischaemum (Kahle Fingerhirse) + Rhinanthus alectorolophus (Zottiger Klappertopf) + 

Digitaria sanguinalis (Blutrote Fingerhirse) + Rhinanthus angustifolius (Großer Klappertopf) 3 

Diplotaxis muralis (Mauer-Doppelsame) + Scandix pecten-veneris (Venuskamm) 2 

Diplotaxis viminea (Ruten-Doppelsame) + Sedum telephium (Große Fetthenne) + 

Eragrostis cilianensis (Großes Liebesgras) + Setaria pumila (Fuchsrote Borstenhirse) + 

Erucastrum gallicum (Französische Hundsrauke) + Setaria verticilliformis (Täuschende Borstenhirse) + 

Euphorbia exigua (Kleine Wolfsmilch) + Sherardia arvensis (Ackerröte) + 

Euphorbia falcata (Sichel-Wolfsmilch) 1 Silene noctiflora (Acker-Lichtnelke) + 

Euphorbia platyphyllos (Breitblättrige Wolfsmilch) + Sinapis arvensis (Acker-Senf) + 

Fagopyrum tataricum (Falscher Buchweizen) + Solanum alatum (Mennigroter Nachtschatten) + 

Falcaria vulgaris (Sichelmöhre) + Solanum villosum (Gelbfrüchtiger Nachtschatten) + 

Filago arvensis (Acker-Filzkraut) 3 Spergularia rubra (Rote Schuppenmiere) + 

Filago minima (Kleines Filzkraut) + Stachys annua (Einjähriger Ziest) 3 

Filago vulgaris (Deutsches Filzkraut) 2 Stachys arvensis (Acker-Ziest) 3 

Fumaria parviflora (Kleinblütiger Erdrauch) 2 Stellaria pallida (Bleiche Vogel-Sternmiere) + 

Fumaria rostellata (Geschnäbelter Erdrauch) + Teesdalia nudicaulis (Bauernsenf) + 

Fumaria schleicheri (Schleichers Erdrauch) 3 Teucrium botrys (Trauben-Gamander) + 

Fumaria vaillantii (Vaillants Erdrauch) + Thlaspi alliaceum (Lauch-Hellerkraut) + 

Gagea pratensis (Wiesen-Gelbstern) + 
Thlaspi perfoliatum (Stengelumfassendes Heller-
kraut)

+ 

Gagea villosa (Acker-Gelbstern) 3 Thymelaea passerina (Spatzenzunge) 2 

Galeopsis angustifolia (Schmalblättriger Hohlzahn) + Torilis arvensis (Acker-Klettenkerbel) + 

Galeopsis ladanum (Acker-Hohlzahn) + Tulipa sylvestris (Wilde Tulpe) 3 

Galeopsis pubescens (Weichhaariger Hohlzahn) + Turgenia latifolia (Breitblättrige Haftdolde) 1 

Galeopsis segetum (Saat-Hohlzahn) + Vaccaria hispanica (Saat-Kuhnelke) 1 

Galeopsis speciosa (Bunter Hohlzahn) + Valerianella carinata (Gekielter Feldsalat) + 

Galium spurium s.l. (Saat-Labkraut) + Valerianella dentata (Gezähnter Feldsalat) + 

Galium tricornutum (Dreihörniges Labkraut) 3 Valerianella locusta (Gewöhnlicher Feldsalat) + 

Geranium columbinum (Tauben-Storchschnabel) + Valerianella rimosa (Gefurchter Feldsalat) 2 

Geranium dissectum (Schlitzblättriger Storchschnabel) + Veronica acinifolia (Drüsiger Ehrenpreis) 1 

Geranium rotundifolium (Rundblättriger Storchschnabel) + Veronica agrestis (Acker-Ehrenpreis) + 

Gypsophila muralis (Acker-Gipskraut) 3 Veronica opaca (Glanzloser Ehrenpreis) 2 

Heliotropium europaeum (Europäische Sonnenwende) 2 Veronica polita (Glanz-Ehrenpreis) + 

Holosteum umbellatum (Dolden-Spurre) + Veronica praecox (Früher Ehrenpreis) + 

Hyoscyamus niger (Schwarzes Bilsenkraut) + Veronica triphyllos (Dreiteiliger Ehrenpreis) + 

Hypericum humifusum (Niederliegendes Johanniskraut) + Veronica verna (Frühlings-Ehrenpreis) + 

Hypochaeris glabra (Kahles Ferkelkraut) 2 Vicia hirsuta (Vogel-Wicke) + 

Iberis amara (Schleifenblume) 1 Vicia lutea (Gelbe Wicke) + 

Illecebrum verticillatum (Quirlige Knorpelmiere) 3 Vicia villosa (Zottel-Wicke) + 

Kickxia elatine (Spießblättriges Tännelkraut) + Viola tricolor (Wildes Stiefmütterchen) + 
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Problemarten Acker
Acker-Problemarten, wie insbesondere die Folgenden, werden nicht als schützenswerte Ackerwildkräuter 
erfasst.

Agropyron repens (Gemeine Quecke)
Amaranthus retroflexus (Rauhhaariger Amarant)
Ambrosia artemisiifolia (Beifußblättriges Traubenkraut)
Apera spica-venti (Windhalm)
Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)
Convolvulus arvensis (Acker-Winde)
Echinochloa crus-galli (Hühner-Hirse)
Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm)
Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm)
Galium aparine (Kletten-Labkraut)
Stellaria media (Vogelmiere)
Veronica hederifolia (Efeublättriger Ehrenpreis)
Veronica persica (Persischer Ehrenpreis)

Problemarten im Acker

http://www.lfl.bayern.de/ips/landwirtschaft/unkrautsteckbrief/08879
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Checkliste potenziell für die Flur-
neuordnung planungsrelevanter 
Vogelarten

Die Liste der planungsrelevanten Vogel-
arten (vgl. Kap. 5.2.1.1) umfasst die für 
die Abschichtung in der speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung zugrun-
deliegende Grundgesamtheit. Sie stellt 
die ZAK-Arten, gefährdete Arten der 
Roten Liste, besonders seltene Arten, 
Koloniebrüter und die Zugvogelarten 
entsprechend der Vogelschutzrichtlinie 
(VRL) zusammen. Hinzu kommen Ar-
ten, welche zwar ungefährdet sind, aber 
trotzdem im Rahmen von Eingriffen 
Verbotstatbestände auslösen können. 
Der Grund der Einstufung wird durch 
jeweilige Überschrift angegeben. Die 
Liste ist eine Arbeitshilfe und darf nicht 
als abschließend betrachtet werden, da 
regional Arten hinzukommen können, 
die hier nicht aufgeführt wurden.

Arten der Roten Liste inkl. Vorwarn-
stufe (LUBW/OGBW, 2016)
• Auerhuhn
• Bartmeise
• Baumfalke
• Baumpieper
• Bekassine
• Berglaubsänger
• Bergpieper
• Beutelmeise
• Blaukehlchen
• Bluthänfling
• Braunkehlchen
• Dreizehenspecht
• Drosselrohrsänger
• Eisvogel
• Feldlerche
• Feldschwirl
• Feldsperling
• Fitis
• Flussregenpfeifer
• Flussseeschwalbe
• Flussuferläufer
• Gartenrotschwanz
• Gelbspötter
• Goldammer
• Grauammer
• Grauschnäpper
• Grauspecht
• Großer Brachvogel
• Halsbandschnäpper
• Haselhuhn
• Haubenlerche

• Haussperling
• Heidelerche
• Hohltaube
• Kiebitz
• Klappergrasmücke
• Kleines Sumpfhuhn
• Kleinspecht
• Knäkente
• Kuckuck
• Krickente
• Lachmöwe
• Löffelente
• Mauersegler
• Mehlschwalbe
• Moorente
• Nachtreiher
• Ortolan
• Pirol
• Purpurreiher
• Raubwürger
• Rauchschwalbe
• Rebhuhn
• Ringdrossel
• Rohrammer
• Rohrweihe
• Rotkopfwürger
• Schilfrohrsänger
• Schwarzkehlchen
• Schwarzkopfmöwe
• Schwarzstorch
• Steinkauz
• Steinschmätzer
• Stockente
• Sturmmöwe
• Tafelente
• Teichhuhn
• Trauerschnäpper
• Tüpfelsumpfhuhn
• Turmfalke
• Turteltaube
• Uferschwalbe
• Wachtel
• Wachtelkönig
• Waldlaubsänger
• Waldschnepfe
• Wasserralle
• Weidenmeise
• Weißrückenspecht
• Weißstorch
• Wendehals
• Wiedehopf
• Wiesenpieper
• Wiesenschafstelze

• Wiesenweihe
• Zaunammer
• Ziegenmelker
• Zippammer
• Zitronenzeisig
• Zwergdommel
• Zwergtaucher

Arten des Zielartenkonzepts (LUBW 
2006&2009)
ZLA = ZAK Landesarten der Einstufung A
ZLB = ZAK Landesarten der Einstufung B
ZN = ZAK Naturraumarten

• Bienenfresser (ZN)
• Gänsesäger (ZLA)
• Raufußkauz (ZN)
• Rohrschwirl (ZLB)
• Rotmilan (ZN)
• Schwarzhalstaucher (ZN)
• Sperlingskauz (ZN)
• Wespenbussard (ZN)

Zusätzlich seltene Arten
BP=Brutpaare

• Birkenzeisig (80-130 BP)
• Mittelmeermöwe (30-40 BP)
• Orpheusspötter (40-60 BP)
• Schlagschwirl (5-15 BP)
• Schwarzkopfmöwe (5-15 BP)
• Triel (5 - 15BP)
• Uhu (150-200 BP)
• Wanderfalke (240-280 BP)

Koloniebrüter und relevante Zugvögel 
nach Art. 4(2) VRL deren wesentliche 
Rastplätze potenziell betroffen sein 
können

• Dohle
• Graureiher
• Kormoran
• Kranich
• Mornellregenpfeifer
• Rotdrossel
• Saatgans
• Saatkrähe

Ungefährdete Arten, die trotzdem 
durch ihre Anwesenheit relevant sein 
können

• Kolkrabe
• Neuntöter
• Schwarzmilan

Checkliste potenziell für die Flurneuordnung planungsrelevanter Vogelarten
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Arbeitsablauf der Vogelkartierung 
 
EINLEITUNG
Das Vorgehen der Brutvogelerfassung basiert auf den Erhe-
bungsstandard aus Südbeck et al. (2005). In der ÖRA steht 
die Erfassung potenziell vom FNO-Verfahren betroffener 
Vogelarten im Vordergrund. Ziel ist daher eine flächende-
ckende Erfassung dieser planungsrelevanten Arten. Diese 
soll zum einen als Grundlage zur Abschätzung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände dienen und zum anderen ei-
nen Überblick geben, um den Bestand wertgebender Arten 
im Verfahrensgebiet einzuschätzen, u.a. die Grundlage für 
ein zukünftiges Monitoring möglicher Veränderungen der 
Häufigkeit der Vogelarten bieten. 

Mindestanforderungen an den Kartierenden sind ausrei-
chend gute feldornithologische Kenntnisse, die es ihm erlau-
ben alle Brutvogelarten – sowohl visuell als auch akustisch 
– sicher zu erkennen. Kartiererfahrung wird vorausgesetzt.

ZEITRÄUME DER BEGEHUNGEN
Richtwerte für die Zeiträume sind südBeck et al. (2005) zu 
entnehmen.
Da die Aktivität der Vögel von der Witterung stark beein-
flusst wird, wird nur bei günstigem Wetter begangen, nicht 
bei Niederschlag, starkem Wind, Nebel oder sehr tiefen 
Temperaturen. Die Begehungstermine und Erfassungsbedin-
gen werden dokumentiert. 
Bei bestimmten Arten können abendliche oder nächtliche 
Kartierungen notwendig werden. Bei Waldverfahren sind 
wesentlich zeitigere Kartierungen im Jahr notwendig, um 
die Spechte und Eulen zu erfassen. Dabei liegt die individu-
elle Anpassung der Kartierzeiträume in der Hand der kartie-
renden Person, um die planungsrelevanten Arten optimal, 
aber auch effizient zu erfassen. 
Die Kartierdurchgänge hängen stark von dem zu erwar-
tenden Artenspektrum ab. Je nach Art sind im Regelfall 3 
Durchgänge nötig. Für manche Arten decken sich Durch-
gänge. Bei einem größeren Artenspektrum sind sechs oder 
sieben Durchgänge nicht ungewöhnlich. In der nachstehend 
aufgeführten Tabelle sind die Erfassungszeiträume der pla-
nungsrelevanten Vogelarten gem. Südbeck et al. (2005) zu-
sammfassend aufgeführt. 

VOGELKARTIERUNG IM GELÄNDE
Pro Begehungstermin werden die Beobachtungen in eine 
neue (oder evtl. mehrere) Tageskarte(n) im Maßstab 1:5.000 
mit Abkürzungen der Vogelnamen (vgl. DDA-Kürzelliste der 
Vogelnamen Deutschlands; Anlage 15) eingetragen.
Bei der Kartierung werden alle gesehenen oder gehörten po-
tenziellen Revier- bzw. Brutvögel mit ihrer entsprechenden 
Abkürzung einzeln und möglichst punktgenau in die Tages-
karte eingetragen. Eine eindeutige Zahl der Individuen wird 
bei dem Kürzel ergänzt, wenn es sich um Koloniebrüter han-
delt. Alle Eintragungen werden als Brutvogel gewertet. Wenn 

der Eindruck entsteht, dass der Vogel kein Brutvogel auf der 
Fläche ist, z.  B. bei einem unausgefärbten Jungvogel oder 
einem Gastvogel wird der Status entsprechend auf Durch-
zügler oder Nahrungsgast geändert. Wesentliche, regelmäßig 
von einer/mehrerer Zugvogelart genutzte Rastplätze sind zu 
vermerken. Ebenso sind regelmäßige Nahrungsgäste, welche 
im Verfahrensgebiet einen essentiellen Teil ihrer Nahrung 
finden, zu erfassen.
Klangattrappen und sonstige Hilfsmittel zum Anlocken 
von Vögeln und gezielte Nachsuche sind zulässig, sofern die 
Vögel dadurch nicht wesentlich gestört werden (Methoden-
standard gem. südBeck et al.). Es wird der Gesamtbestand 
bestmöglich auf der kompletten Fläche lückenlos erfasst. Es 
werden nur DIN A 4-Kopien für die Tages- und Artkarten 
verwendet.

AUSWERTUNG
Es wird die Zahl der Revier- bzw. Brutpaare am 
Schreibtisch als sogenannte Papierreviere ermittelt: 

• Für jede kartierte Vogelart werden alle Beobachtun-
gen aus den Tageskarten in eine für jede Vogelart eige-
ne Artkarte übertragen. Dabei wird in der Artkarte die 
Artabkürzung durch eine Zahl zur Kennzeichnung der 
Begehung (1 bis n) ersetzt. Ergeben sich an einer Stelle 
mehrere Eintragungen, so werden diese als ein Revier zu-
sammengefasst, indem um diese Eintragungen ein Kreis 
(=Papierrevier) gezogen wird. Zusätzlich werden auf der 
Artkarte die Summe der Papierreviere als Zahl notiert. 
Natürlich gilt dies nicht für Arten die eindeutig nicht an 
dieser Stelle oder im direkten Umfeld brüten (z.B. Ansitz 
von Greifvögeln), hierfür ist der Status Nahrungsgast zu 
verwenden.

• Die flächenhaften Papierreviere werden für die GIS-Dar-
stellung in ein Punktshape der Revierzentren überführt.

• Randsiedler werden nur gewertet, wenn auch ein Nach-
weis innerhalb der Fläche erfolgte.

• Bei der Häufigkeitsangabe werden eindeutige (ggf. gemit-
telte) Zahlen angegeben, keine Häufigkeitsspannen.

• Doppelzählungen oder Auslassungen bei der Auswertung 
der Tageskarten sollten unbedingt vermieden werden.

• Die Ergebnisse werden punktgenau in das GIS übernom-
men und gemeinsam auf der Karte D dargestellt. Bei zu 
großer Revierdichte sind ggf. mehrere Karten anzulegen 
und die Arten sinnvoll zu verteilen.

• Abgegeben werden die Tageskarten (Originale) und zu-
sammengefassten Artkarten der Papierreviere. Die Ergeb-
nisse der Papierreviere aller Arten werden auf der Karte 
D Fauna als Punktshape dargestellt. Vor Abgabe sollten 
von wesentlichen Karten Sicherheitskopien erstellt wer-
den.

Arbeitsablauf der Vogelkartierung
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Artname wissenschaftlicher Artname Februar März April  Mai Juni  Juli August

(nach Barthel & Helbig 2005) A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis 1. 2. 3. 4.

Kormoran Phalacrocorax carbo 1. 2.

Zwergdommel Ixobrychus minutus 1. 2. 3. 4.

Nachtreiher Nycticorax nycticorax 1. 2. 3.

Graureiher Ardea cinerea 1.

Purpurreiher Ardea purpurea 1. 2. 3.

Schwarzstorch Ciconia nigra 1. 2. 3.

Weißstorch Ciconia ciconia 1. 2. 3.

Saatgans Anser fabalis 1. 2. 3.

Krickente Anas crecca 1. 2. 3. 4.

Stockente Anas platyrhynchos 1. 2. 3. 4.

Knäkente Anas querquedula 1. 2. 3. 4.

Löffelente Anas clypeata 1. 2. 3. 4.

Tafelente Aythya ferina 1. 2. 3. 4.

Moorente Aythya nyroca 1. 2. 3. 4.

Wespenbussard Pernis apivorus 1. 2. 3.

Schwarzmilan Milvus migrans 1. 2. 3.

Rotmilan Milvus milvus 1. 2. 3.

Rohrweihe Circus aeruginosus 1. 2. 3. 4.

Wiesenweihe Circus pygargus 1. 2. 3. 4.

Turmfalke Falco tinnunculus 1. 2. 3.

Baumfalke Falco subbuteo 1. 2. 3.

Wanderfalke* Falco peregrinus 1. 2. 3. 4.

Auerhuhn Tetrao urogallus 1. 2. 3.

Rebhuhn Perdix perdix 1. 2. 3.

Wachtel Coturnix coturnix 1. 2. 3. 4.

Wasserralle Rallus aquaticus 1. 2. 3.

Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 1. 2. 3. 4.

Kleines Sumpfhuhn Porzana parva 1. 2. 3. 4.

Wachtelkönig Crex crex 1. 2. 3. 4.

Flussregenpfeifer Charadrius dubius 1. 2. 3.

Kiebitz Vanellus vanellus Binnenland 1. 2. 3. 4.

Bekassine Gallinago gallinago 1. 2. 3. 4.

Waldschnepfe Scolopax rusticola 1. 2. 3.

Großer Brachvogel Numenius arquata 1. 2. 3.

Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus 1. 2. 3.

Lachmöwe Larus ridibundus Binnenland 1. 2.

Mittelmeermöwe Larus michahellis 1. 2. 3.

Flussseeschwalbe Sterna hirundo Binnenland 1. 2.

Hohltaube Columba oenas 1. 2. 3.

Turteltaube Streptopelia turtur 1. 2. 3.

Kuckuck Cuculus canorus 1. 2. 3.

Uhu * Bubo bubo 1. 2. 3.

Sperlingskauz Glaucidium passerinum 1. 2. 3. 4.

Steinkauz Athene noctua 1. 2. 3. 4.

Raufußkauz Aegolius funereus 1. 2. 3. 4.

Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 1. 2. 3.

Mauersegler Apus apus 1. 2. 3.

Eisvogel Alcedo atthis 1. 2. 3.

Bienenfresser Merops apiaster l 1. 2. 3.

Wiedehopf Upupa epops 1. 2. 3.

Wendehals Jynx torquilla 1. 2. 3.

Grauspecht Picus canus 1. 2. 3.

Weißrückenspecht Dendrocopos leucotos 1. 2. 3. 4.

Kleinspecht Dryobates minor 1. 2. 3.

Dreizehenspecht Picoides tridactylus 1. 2. 3. 4.

Haubenlerche Galerida cristata 1. 2. 3.

Heidelerche Lullula arborea 1. 2. 3.

Feldlerche Alauda arvensis 1. 2. 3. G. G.

Uferschwalbe Riparia riparia  1a. 1b.

Rauchschwalbe Hirundo rustica 1. 2. 3.

Mehlschwalbe Delichon urbicum 1.

Baumpieper Anthus trivialis 1. 2. 3.

Wiesenpieper Anthus pratensis 1. 2. 3. 4.

Bergpieper Anthus spinoletta 1. 2. 3. 4.

Wiesenschafstelze Motacilla flava 1. 2. 3. 4.

Blaukehlchen Luscinia svecica 1. 2. 3. G. G.

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 1. 2. 3.

Braunkehlchen Saxicola rubetra 1. 2. 3.

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola 1. 2. 3.

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe Süd-D 1. 2. 3. G. G.

Ringdrossel Turdus torquatus 1. 2. 3. 4. G. G.

Feldschwirl Locustella naevia 1. 2. 3.

Schlagschwirl Locustella fluviatilis 1. 2. 3.

Rohrschwirl Locustella luscinioides 1. 2. 3.

Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus 1. 2. 3.

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris 1. 2. 3.

Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 1. 2. 3.

Gelbspötter Hippolais icterina 1. 2. 3.

Orpheusspötter Hippolais polyglotta 1. 2. 3.

Berglaubsänger Phylloscopus bonelli 1. 2. 3.

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix 1. 2. 3.

Fitis Phylloscopus trochilus 1. 2. 3.

Grauschnäpper Muscicapa striata 1. 2. 3.

Halsbandschnäpper Ficedula albicollis 1. 2. 3.

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 1. 2. 3.

Bartmeise Panurus biarmicus 1. 2. 3.

Weidenmeise Parus montanus 1. 2. 3. G. G.

Beutelmeise Remiz pendulinus 1. 2. 3.

Pirol Oriolus oriolus 1. 2. 3. 4.

Neuntöter Lanius collurio 1. 2. 3.

Raubwürger Lanius excubitor 1. 2. 3.

Rotkopfwürger Lanius senator 1. 2. 3.

Dohle Coloeus monedula Wald 1. 2. 3.

Kolkrabe * Corvus corax 1. 2. 3. 4.

Haussperling Passer domesticus 1. 2. 3. 4.

Feldsperling Passer montanus 1. 2. 3.

Bluthänfling Carduelis cannabina 1. 2. 3. 4.

Goldammer Emberiza citrinella 1. 2. 3.

Zaunammer Emberiza cirlus 1. 2. 3.

Zippammer Emberiza cia 1. 2. 3.

Ortolan Emberiza hortulana 1. 2. 3. 4.

Rohrammer Emberiza schoeniclus 1. 2. 3.

Grauammer Emberiza calandra 1. 2. 3.

Arbeitsablauf Kartierung der Vögel: Erfassungszeiträume
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Artname wissenschaftlicher Artname Februar März April  Mai Juni  Juli August

(nach Barthel & Helbig 2005) A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis 1. 2. 3. 4.

Kormoran Phalacrocorax carbo 1. 2.

Zwergdommel Ixobrychus minutus 1. 2. 3. 4.

Nachtreiher Nycticorax nycticorax 1. 2. 3.

Graureiher Ardea cinerea 1.

Purpurreiher Ardea purpurea 1. 2. 3.

Schwarzstorch Ciconia nigra 1. 2. 3.

Weißstorch Ciconia ciconia 1. 2. 3.

Saatgans Anser fabalis 1. 2. 3.

Krickente Anas crecca 1. 2. 3. 4.

Stockente Anas platyrhynchos 1. 2. 3. 4.

Knäkente Anas querquedula 1. 2. 3. 4.

Löffelente Anas clypeata 1. 2. 3. 4.

Tafelente Aythya ferina 1. 2. 3. 4.

Moorente Aythya nyroca 1. 2. 3. 4.

Wespenbussard Pernis apivorus 1. 2. 3.

Schwarzmilan Milvus migrans 1. 2. 3.

Rotmilan Milvus milvus 1. 2. 3.

Rohrweihe Circus aeruginosus 1. 2. 3. 4.

Wiesenweihe Circus pygargus 1. 2. 3. 4.

Turmfalke Falco tinnunculus 1. 2. 3.

Baumfalke Falco subbuteo 1. 2. 3.

Wanderfalke* Falco peregrinus 1. 2. 3. 4.

Auerhuhn Tetrao urogallus 1. 2. 3.

Rebhuhn Perdix perdix 1. 2. 3.

Wachtel Coturnix coturnix 1. 2. 3. 4.

Wasserralle Rallus aquaticus 1. 2. 3.

Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 1. 2. 3. 4.

Kleines Sumpfhuhn Porzana parva 1. 2. 3. 4.

Wachtelkönig Crex crex 1. 2. 3. 4.

Flussregenpfeifer Charadrius dubius 1. 2. 3.

Kiebitz Vanellus vanellus Binnenland 1. 2. 3. 4.

Bekassine Gallinago gallinago 1. 2. 3. 4.

Waldschnepfe Scolopax rusticola 1. 2. 3.

Großer Brachvogel Numenius arquata 1. 2. 3.

Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus 1. 2. 3.

Lachmöwe Larus ridibundus Binnenland 1. 2.

Mittelmeermöwe Larus michahellis 1. 2. 3.

Flussseeschwalbe Sterna hirundo Binnenland 1. 2.

Hohltaube Columba oenas 1. 2. 3.

Turteltaube Streptopelia turtur 1. 2. 3.

Kuckuck Cuculus canorus 1. 2. 3.

Uhu * Bubo bubo 1. 2. 3.

Sperlingskauz Glaucidium passerinum 1. 2. 3. 4.

Steinkauz Athene noctua 1. 2. 3. 4.

Raufußkauz Aegolius funereus 1. 2. 3. 4.

Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 1. 2. 3.

Mauersegler Apus apus 1. 2. 3.

Eisvogel Alcedo atthis 1. 2. 3.

Bienenfresser Merops apiaster l 1. 2. 3.

Wiedehopf Upupa epops 1. 2. 3.

Wendehals Jynx torquilla 1. 2. 3.

Grauspecht Picus canus 1. 2. 3.

Weißrückenspecht Dendrocopos leucotos 1. 2. 3. 4.

Kleinspecht Dryobates minor 1. 2. 3.

Dreizehenspecht Picoides tridactylus 1. 2. 3. 4.

Haubenlerche Galerida cristata 1. 2. 3.

Heidelerche Lullula arborea 1. 2. 3.

Feldlerche Alauda arvensis 1. 2. 3. G. G.

Uferschwalbe Riparia riparia  1a. 1b.

Rauchschwalbe Hirundo rustica 1. 2. 3.

Mehlschwalbe Delichon urbicum 1.

Baumpieper Anthus trivialis 1. 2. 3.

Wiesenpieper Anthus pratensis 1. 2. 3. 4.

Bergpieper Anthus spinoletta 1. 2. 3. 4.

Wiesenschafstelze Motacilla flava 1. 2. 3. 4.

Blaukehlchen Luscinia svecica 1. 2. 3. G. G.

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 1. 2. 3.

Braunkehlchen Saxicola rubetra 1. 2. 3.

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola 1. 2. 3.

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe Süd-D 1. 2. 3. G. G.

Ringdrossel Turdus torquatus 1. 2. 3. 4. G. G.

Feldschwirl Locustella naevia 1. 2. 3.

Schlagschwirl Locustella fluviatilis 1. 2. 3.

Rohrschwirl Locustella luscinioides 1. 2. 3.

Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus 1. 2. 3.

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris 1. 2. 3.

Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 1. 2. 3.

Gelbspötter Hippolais icterina 1. 2. 3.

Orpheusspötter Hippolais polyglotta 1. 2. 3.

Berglaubsänger Phylloscopus bonelli 1. 2. 3.

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix 1. 2. 3.

Fitis Phylloscopus trochilus 1. 2. 3.

Grauschnäpper Muscicapa striata 1. 2. 3.

Halsbandschnäpper Ficedula albicollis 1. 2. 3.

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 1. 2. 3.

Bartmeise Panurus biarmicus 1. 2. 3.

Weidenmeise Parus montanus 1. 2. 3. G. G.

Beutelmeise Remiz pendulinus 1. 2. 3.

Pirol Oriolus oriolus 1. 2. 3. 4.

Neuntöter Lanius collurio 1. 2. 3.

Raubwürger Lanius excubitor 1. 2. 3.

Rotkopfwürger Lanius senator 1. 2. 3.

Dohle Coloeus monedula Wald 1. 2. 3.

Kolkrabe * Corvus corax 1. 2. 3. 4.

Haussperling Passer domesticus 1. 2. 3. 4.

Feldsperling Passer montanus 1. 2. 3.

Bluthänfling Carduelis cannabina 1. 2. 3. 4.

Goldammer Emberiza citrinella 1. 2. 3.

Zaunammer Emberiza cirlus 1. 2. 3.

Zippammer Emberiza cia 1. 2. 3.

Ortolan Emberiza hortulana 1. 2. 3. 4.

Rohrammer Emberiza schoeniclus 1. 2. 3.

Grauammer Emberiza calandra 1. 2. 3.

Artname wissenschaftlicher Artname Februar März April  Mai Juni  Juli August

(nach Barthel & Helbig 2005) A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis 1. 2. 3. 4.

Kormoran Phalacrocorax carbo 1. 2.

Zwergdommel Ixobrychus minutus 1. 2. 3. 4.

Nachtreiher Nycticorax nycticorax 1. 2. 3.

Graureiher Ardea cinerea 1.

Purpurreiher Ardea purpurea 1. 2. 3.

Schwarzstorch Ciconia nigra 1. 2. 3.

Weißstorch Ciconia ciconia 1. 2. 3.

Saatgans Anser fabalis 1. 2. 3.

Krickente Anas crecca 1. 2. 3. 4.

Stockente Anas platyrhynchos 1. 2. 3. 4.

Knäkente Anas querquedula 1. 2. 3. 4.

Löffelente Anas clypeata 1. 2. 3. 4.

Tafelente Aythya ferina 1. 2. 3. 4.

Moorente Aythya nyroca 1. 2. 3. 4.

Wespenbussard Pernis apivorus 1. 2. 3.

Schwarzmilan Milvus migrans 1. 2. 3.

Rotmilan Milvus milvus 1. 2. 3.

Rohrweihe Circus aeruginosus 1. 2. 3. 4.

Wiesenweihe Circus pygargus 1. 2. 3. 4.

Turmfalke Falco tinnunculus 1. 2. 3.

Baumfalke Falco subbuteo 1. 2. 3.

Wanderfalke* Falco peregrinus 1. 2. 3. 4.

Auerhuhn Tetrao urogallus 1. 2. 3.

Rebhuhn Perdix perdix 1. 2. 3.

Wachtel Coturnix coturnix 1. 2. 3. 4.

Wasserralle Rallus aquaticus 1. 2. 3.

Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 1. 2. 3. 4.

Kleines Sumpfhuhn Porzana parva 1. 2. 3. 4.

Wachtelkönig Crex crex 1. 2. 3. 4.

Flussregenpfeifer Charadrius dubius 1. 2. 3.

Kiebitz Vanellus vanellus Binnenland 1. 2. 3. 4.

Bekassine Gallinago gallinago 1. 2. 3. 4.

Waldschnepfe Scolopax rusticola 1. 2. 3.

Großer Brachvogel Numenius arquata 1. 2. 3.

Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus 1. 2. 3.

Lachmöwe Larus ridibundus Binnenland 1. 2.

Mittelmeermöwe Larus michahellis 1. 2. 3.

Flussseeschwalbe Sterna hirundo Binnenland 1. 2.

Hohltaube Columba oenas 1. 2. 3.

Turteltaube Streptopelia turtur 1. 2. 3.

Kuckuck Cuculus canorus 1. 2. 3.

Uhu * Bubo bubo 1. 2. 3.

Sperlingskauz Glaucidium passerinum 1. 2. 3. 4.

Steinkauz Athene noctua 1. 2. 3. 4.

Raufußkauz Aegolius funereus 1. 2. 3. 4.

Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 1. 2. 3.

Mauersegler Apus apus 1. 2. 3.

Eisvogel Alcedo atthis 1. 2. 3.

Bienenfresser Merops apiaster l 1. 2. 3.

Wiedehopf Upupa epops 1. 2. 3.

Wendehals Jynx torquilla 1. 2. 3.

Grauspecht Picus canus 1. 2. 3.

Weißrückenspecht Dendrocopos leucotos 1. 2. 3. 4.

Kleinspecht Dryobates minor 1. 2. 3.

Dreizehenspecht Picoides tridactylus 1. 2. 3. 4.

Haubenlerche Galerida cristata 1. 2. 3.

Heidelerche Lullula arborea 1. 2. 3.

Feldlerche Alauda arvensis 1. 2. 3. G. G.

Uferschwalbe Riparia riparia  1a. 1b.

Rauchschwalbe Hirundo rustica 1. 2. 3.

Mehlschwalbe Delichon urbicum 1.

Baumpieper Anthus trivialis 1. 2. 3.

Wiesenpieper Anthus pratensis 1. 2. 3. 4.

Bergpieper Anthus spinoletta 1. 2. 3. 4.

Wiesenschafstelze Motacilla flava 1. 2. 3. 4.

Blaukehlchen Luscinia svecica 1. 2. 3. G. G.

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 1. 2. 3.

Braunkehlchen Saxicola rubetra 1. 2. 3.

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola 1. 2. 3.

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe Süd-D 1. 2. 3. G. G.

Ringdrossel Turdus torquatus 1. 2. 3. 4. G. G.

Feldschwirl Locustella naevia 1. 2. 3.

Schlagschwirl Locustella fluviatilis 1. 2. 3.

Rohrschwirl Locustella luscinioides 1. 2. 3.

Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus 1. 2. 3.

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris 1. 2. 3.

Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 1. 2. 3.

Gelbspötter Hippolais icterina 1. 2. 3.

Orpheusspötter Hippolais polyglotta 1. 2. 3.

Berglaubsänger Phylloscopus bonelli 1. 2. 3.

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix 1. 2. 3.

Fitis Phylloscopus trochilus 1. 2. 3.

Grauschnäpper Muscicapa striata 1. 2. 3.

Halsbandschnäpper Ficedula albicollis 1. 2. 3.

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 1. 2. 3.

Bartmeise Panurus biarmicus 1. 2. 3.

Weidenmeise Parus montanus 1. 2. 3. G. G.

Beutelmeise Remiz pendulinus 1. 2. 3.

Pirol Oriolus oriolus 1. 2. 3. 4.

Neuntöter Lanius collurio 1. 2. 3.

Raubwürger Lanius excubitor 1. 2. 3.

Rotkopfwürger Lanius senator 1. 2. 3.

Dohle Coloeus monedula Wald 1. 2. 3.

Kolkrabe * Corvus corax 1. 2. 3. 4.

Haussperling Passer domesticus 1. 2. 3. 4.

Feldsperling Passer montanus 1. 2. 3.

Bluthänfling Carduelis cannabina 1. 2. 3. 4.

Goldammer Emberiza citrinella 1. 2. 3.

Zaunammer Emberiza cirlus 1. 2. 3.

Zippammer Emberiza cia 1. 2. 3.

Ortolan Emberiza hortulana 1. 2. 3. 4.

Rohrammer Emberiza schoeniclus 1. 2. 3.

Grauammer Emberiza calandra 1. 2. 3.

Arbeitsablauf Kartierung der Vögel: Erfassungszeiträume
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Zusätzlich ergänzende Vogelkartier-
anleitungen

Kartieranleitungen altern und werden durch neue 
Erkenntnisse, Veränderungen in der Umwelt oder 
aus anderen Gründen überarbeitungswürdig. Der 
Kartierstandard der Vögel nach Südbeck et al. 
(2005) ist nun bereits einige Jahre veröffentlicht. 
Bei einigen Arten ist es sinnvoll davon abzuwei-
chen, um ein optimales Kartierergebnis zu erzie-
len. Nachführend werden die Arten genannt und 
die Anpassungen erläutert.

REBHUHN (PERDIX PERDIX)

Zusammenfassung:
• 2 Erfassungstermine im Zeitraum M2 - M3, ge-

naue Terminwahl witterungsbedingt und mind. 
7 Tage Abstand zwischen den beiden Terminen.

• 1 Erfassungstermin E3 - A4 (nur erste Apriltage)

• 1 Erfassungstermin M6 – A7

Erläuterungen:
Den Hinweisen von Gottschalk et al. folgend 2 
Termine im Zeitraum M 2 bis M 3 (min. 7 Tage 
Abstand zwischen den zwei Terminen; ggf. mit 
leichten Verschiebungen je nach Witterung) plus 
ein 3. Termin E 3 bis A 4 (nach beiliegender von 
Gottschalk et al. stammender Grafik wirklich nur 
die ersten Apriltage noch günstig) 

Abb. 57: Grafik von Gottschalk et al. Rate of responding part-
ridges

Ein 4. Termin M 6 bis A 7 Südbeck et al. folgend 

(dort sind das die Termine 2. und 3.). Bei den ers-
ten 3 Terminen könnte die günstigste Erfassungs-
zeit Gottschalk et al. folgend präzisiert werden: 
Statt wie bei Südbeck et al. genannt SU bis ca. 1 
Std. nach SU und eine Std. vor SA bis SA besser 30 
Minuten nach Sonnenuntergang bis 1 Stunde nach 
Sonnenuntergang und 1 Stunde vor Sonnenauf-
gang bis 30 Minuten vor Sonnenaufgang. Für den 
4. Termin im Sommer ist die Tageszeit frei wählbar, 
da es nur noch um die Sichtung von Familienver-
bänden geht. 
Mit dieser Methodik sollte es möglich sein, einen 
guten Eindruck über den Gesamtbestand an Reb-
hühnern in einem Planungsraum zu erhalten und 
zudem die Verteilung der Brutreviere im Raum ab-
schätzen zu können. 
Bei Erfassungen in regionalen Rebhuhnschwer-
punktflächen oder einem Verfahren in dem diese 
Art im Fokus steht, würden weitere Kartierungen 
im Zeitraum E4/ 5 bis Oktober mit Beobachtun-
gen von Paaren, wachenden Hähnen im Nestum-
feld und Ketten mit juv.den Informationsgewinn 
noch verbessern.

Zusätzlich ergänzende Vogelkartierungen
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TA-Datenlieferung LGL

Anlage 17 TA-Datenlieferung LGL

Digitale Orthofotos (in Farbe)
Neigungsschummerung

Name Inhalt Hinweis

Gebietsgrenze
flurstücksscharfe Gebietsgrenze für die 
Kartendarstellung

F_AL_FLURSTUECKPOLYGON ALK-Flurstücke
F_AL_FLURSTUECKSNUMMERN Flurstücksnummern nur vom Untersuchungsgebiet, zur Beschriftung
F_AL_GEWANNBEZEICHNUNGEN Gewannbezeichnungen
F_UM_BIO_24AG Biotopkartierung §32 Maßstab 1:50.000, Daten teilweise nicht mehr aktuell
F_UM_END einzelne Naturdenkmale Daten sind nicht flächendeckend vorhanden
F_UM_FFH25 FFH_NATURA2000
F_UM_FND25 flächenhafte Naturdenkmale Daten sind nicht flächendeckend vorhanden
F_UM_FLUESSE Flussläufe enthält die Gerwässerordnung

F_UM_Gew_Feinkartierung

F_UM_MOORKARTE Moore Bislang bearbeitet: Oberrheinebene, Oberschwaben, Teile des 
Südschwarzwaldes

F_UM_LSG25 Landschaftsschutzgebiete
F_UM_NAG200 Naturräumliche Gliederung BW
F_UM_NAP25 Naturparke
F_UM_NSG25 Naturschutzgebiete
F_UM_QSG_ZONE25 Quellschutzgebietszone
F_UM_SEEN50 Stehende Gewässer
F_UM_SPA25 SPA_NATURA2000 (Vogelschutzgebiete)
F_UM_UESG25 Überschwemmungsgebiete
F_UM_WALD_BANN Bannwald
F_UM_WALDBIOTOPE Waldbiotope bei entsprechender fachl. Anforderung auch darstellen
F_UM_WALD_SCHON Schonwald
F_UM_WSG_ZONE25 Wasserschutzgebietszone
F_VF_GRENZE_UG Grenze des Untersuchungsgebietes
Generalwildwegeplan Generalwildwegeplan Achsen
Hoehenlinien Höhenlinien für die Kartendarstellung A_Boden
Hoehenlinienzahlen Höhenlinienzahlen für  die Beschriftung der Höhenlinien
LW_EROSION_WASSER landwirtschaftliche Erosionskulisse Wasser
LW_EROSION_WIND landwirtschaftliche Erosionskulisse Wind 
LW_STREUOBST_TREES Streuobstbäume zur Information für die Dgitalisierung des Streuobstes
LW_STREUOBST_FLAECHEN Kronen der Streuobstbäume zur Information für die Dgitalisierung des Streuobstes
LW_STREUOBST_DATENLOCH Flächen ohne Streuobst-Daten Streuobstdaten liegen nicht ganz flächendeckend vor
OEKOPUNKTE_BODEN Ökopunkte für den Boden

Feature-Class ohne Geometrien

ra_k_bes_pfl_arten
ra_k_problem_neophyten
ra_k_bes_tierarten
ra_k_pot_staetten
ra_k_pot_staetten_flaeche
ra_k_fallenstandorte
ra_k_wanderung
ra_k_amphibien
ra_k_heuschrecken
ra_k_laufkaefer
ra_k_reptilien
ra_k_tagfalter
ra_k_voegel
ra_k_fische
ra_k_fledermaeuse
ra_k_nachtfalter
ra_k_libellen
ra_k_wildbienen
ra_k_weichtiere
ra_k_saeugetiere
ra_k_xylobionte
ra_k_transekte
ra_k_faun_untersuchungsber Untersuchungsbereiche Fauna
ra_k_kleinstbiotope
ra_k_hochw_waldbereiche
ra_kb_landschaftselemente_punkt
ra_kb_landschaftselemente_linie
ra_kb_lebensraumtypen
ra_kb_lebensraumtypen_klein < 500m²

Bodenauflösung 20cm

Vektordaten (abgelegt in der OeRA_Vektor.gdb)

F_UM_ : Daten der Umweltverwaltung

ÖRA-Basisdaten

Gewässerstruktur-Feinkartierung (soweit digitale
Daten vorhanden)

ÖRA-Spezialdaten

innehalb der betroffenen Flächen, gibt es Auflagen für LW im Rahmen vom 
Gemeinsamen Antrag

Rasterdaten (abgelegt in der OeRA_Raster.gdb)

Diese Daten werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt
Werden aus Sicht des Auftragnehmers zusätzliche Daten benötigt, bitte bei LGL, Referat 62 nachfragen. Zusätzliche Datenrecherchen, Digitalisierungen oder 
Aufbereitungen  können ohne Freigabe durch das LGL nicht in Rechnung gestellt werden.

Diese Themen werden aus dem Geodatenserver des MLR exportiert (GISELa). Wenn eines der Themen leer sein sollte, 
dann liegen im Geodatenserver keine Daten vor.
hellblau hinterlegt: für die Karten nachrichtlich übernehmen (keine Bearbeitung notwendig)
weiß: Themen zur Information, werden in den Karten nicht dargestellt

Feature-Classes - die die Tabellenstruktur enthalten. In diesen Feature-Classes sollen die
Ergebnisse der ÖRA digital erfasst werden.
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ra_kb_biotop_rand
ra_kb_fliessgewaesser
ra_kb_graeben
ra_kb_waldbiotope
ra_na_lebensraumtypen
ra_p_hinweise_flaeche
ra_p_hinweise_flaeche_gross
ra_p_hinweise_linie
ra_p_hinweise_punkt
ra_z_rahmen
asp_arten_bw Tierartenkatalog für ASP
Amphibien Tierartenkatalog
Heuschrecken Tierartenkatalog
Laufkaefer Tierartenkatalog
Reptilien Tierartenkatalog
Tagfalter Tierartenkatalog
Voegel Tierartenkatalog
Fische Tierartenkatalog
Fledermaeuse Tierartenkatalog
Nachtfalter Tierartenkatalog
Libellen Tierartenkatalog
Wildbienen Tierartenkatalog
Weichtiere Tierartenkatalog
Saeugetiere Tierartenkatalog
Xylobionte Tierartenkatalog

ra_ga_acker Ackerflächen, für die Erosionskarte kann direkt verwendet werden

ra_kb_acker
Ackerflächen inklusive der 
Grünlandflächengeometrien, zur Ergänzung bei 
Bedarf

zur Bearbeitung durch den Auftragnehmer

ra_kb_gruenland
Grünlandflächen inklusive der 
Ackerflächengeometrien, zur Ergänzung bei
Bedarf

zur Bearbeitung durch den Auftragnehmer

ra_kb_landschaftselemente
Streuobstflächen, zur Ergänzung weiterer 
Streuobstflächen und anderer 
Landschaftselemente

zur Bearbeitung durch den Auftragnehmer

TK

ASP_INFO.shp ASP-Fundbereiche nur vom Untersuchungsgebiet; nähere Infos beim RP Referat 56

TK25

Sonstige Daten

Feature-Classes mit Geometrien des Untersuchungsgebietes
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 TA-Definition der vom Auftragnehmer zu liefernden Themen für die ÖRA
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TA-Bewertungskategorien
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TA-Ackerland
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TA-Grünland

BIOTOPTYP2 BIOTOPTYP3 Grünland-Biotoptypen

33.10

33.20

33.21 Nasswiese basenreicher Standorte der Tieflagen 

33.22 Nasswiese basenreicher Standorte der montanen Lagen

33.23 Nasswiese basenarmer Standorte

33.24 Nasswiese mit Molinion‐Arten im weiteren Sinne

33.30

33.40

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte

33.43 Magerwiese mittlerer Standorte FFH 6510

33.44 Montane Magerwiese mittlerer Standorte FFH 6520

33.50

33.51 Magerweide mittlerer Standorte

33.52 Fettweide mittlerer Standorte

33.60

33.61 Intensivwiese als Dauergrünland

33.62 Rotationsgrünland oder Grünlandansaat

33.63

33.70

33.71

33.72 Lückiger Trittpflanzenbestand

33.80

00.00

a optimal

b mäßig bis weniger gut hoch

a optimal

b mäßig bis weniger gut hoch

a optimal

b mäßig bis weniger gut hoch

a optimal

b mäßig bis weniger gut hoch

c gut aufwertbar hoch

d mäßig aufwertbar mäßig

e nicht aufwertbar

Intensivweide

Zierrasen

Trittrasen

Anlage 21 TA-Grünland

Weide mittlerer Standorte (ohne Intensivweide)

Intensivgrünland oder Grünlandansaat

Pfeifengras-Streuwiese (einschließlich Brachestadium)

Nasswiese

Darstellung in der Karte über die 
LegendendefinitionTabellenspalten

Flutrasen

Wirtschaftswiese mittlerer Standorte

mäßig4

mind. 6 Kennarten vorhanden

3

2

1
mind. 6 Kennarten mit einer Mindestdichte 
von je 10 Trieben/10 lfm vorhanden. 
Bestände „besonderer“, wertgebender Arten

Trittpflanzenbestand

anderer Grünlandbiotoptyp

Darstellung in der Karte 
über Legendendefinition

Bewertung der Artenvielfalt

mind. 4 Kennarten mit einer Mindestdichte 
von je 10 Trieben/10 lfm vorhanden

sehr hoch

durchschnittlich

hoch

mind. 4 Kennarten vorhanden

weniger als 4 Kennarten in allen drei 
Transektdritteln vorhanden 5 gering

Bewertung des Aufwertungspotenzials

Tabellenspalte
 ZUSTAND_GL

Bedeutung Darstellung in der Karte
über Legendendefinition

Bewertungskriterien Grünland 
Artenvielfalt

Tabellenspalte
BEW_GL



Anlage 22

Anleitung zur Ökologischen Ressourcenanalyse (ÖRA) und Ökologischen Voruntersuchung (ÖV) - 2018 125

TA-Landschaftselemente

KUERZEL_LE
Flächen

G
B
W
Ob
Bö
sG
sL
M
V

Linien
kW
sL

Punkte
B
S
sL

Bewertungskriterien Tabellenspalte: 
Bew_LE

Darstellung in der 
Karte über 
Legendendefinition

Tabellenspalte:
Zustand_LE

Bedeutung Darstellung in der Karte 
über Legendendefinition

a optimal

b kurz- bis mittelfristig weiter aufwertbar hoch

a optimal

b kurz- bis mittelfristig weiter aufwertbar hoch

c sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten hoch

d mäßig gute Entwicklungsmöglichkeiten mäßig

e geringe Enwicklungsmöglichkeiten

c sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten hoch

d mäßig gute Entwicklungsmöglichkeiten mäßig

e geringe Enwicklungsmöglichkeiten

c sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten hoch

d mäßig gute Entwicklungsmöglichkeiten mäßig

e geringe Enwicklungsmöglichkeiten

Anlage 22 TA-Landschaftselemente

kartierter Weg (Grünweg, Weg mit dauerhaften Pfützen, Hohlweg, Schotterweg mit artenreicher Saumstruktur...)

Böschung, langjährige Brache
stehendes Gewässer
sonstiges Landschaftselement (insbesondere komplexes Element)
Magerrasen

Baumgruppe, Baumreihe, Allee

TYP

Gebüsch, Gehölz, Hecke

Obstbaumwiese (extensiv)
artenreicher, strukturreicher Waldrand

5

Bewertung der strukturellen Vielfalt und 
Bedeutung als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen

sehr große strukturelle 
Vielfalt/sehr hohe Bedeutung 

als Lebensraum

 große strukturelle Vielfalt/hohe 
Bedeutung als Lebensraum

3

mäßige strukturelle 
Vielfalt/mäßige Bedeutung als 

Lebensraum

hoch

mittlere strukturelle 
Vielfalt/mittlere Bedeutung als 

Lebensraum

4

durchschnittlich

sonstiges Landschaftselement (z.B. Lößsteilwand)

sonstiges Landschaftselement

1

2

mäßig

Bereich mit wertvoller (Feucht-)Vegetation

gering

sehr hoch

Steinhaufen, Steinriegel, Trockenmauer, Felsausragung
Einzelbaum

Bewertung des Aufwertungspotenzials

geringe strukturelle 
Vielfalt/geringe Bedeutung als 

Lebensraum
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TA-Waldbiotoptypen

Tabellenspalte
BEW_WB

Darstellung in der Karte 
über Legendendefinition Ökopunkte

3 durchschnittlich

1 sehr hoch

2 hoch

5 gering

maximale Anzahl der Ökopunkte 
pro Biotoptyp

minimale Anzahl der Ökopunkte 
pro Biotoptyp

Bewertung der Biotopqualität

4 mäßig

WALDBIOTOPE
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TA-Planungshinweise

Tabellenspalte
RESSOURCE Farbe RGB
Bo 0,0,150

BSL 254,248,164
Fa 255,0,0
Fl 99,0,95
Ge
N
Kb

Planungshinweis

Fläche Linie Punkt neu anlegen erhalten entwickeln entfernen

Acker x

Ackerrandstreifen x x

Ackerwildkräuter x x

artenreiches Grünland x x x

Buntbrache x x x

Feuchtwiese x x x

Fichtenbestand x

Fischbesatz x

Gehölzstruktur x x x x

Gewässerrandstreifen x x x

Gewässerverbauung x

Graben x x

Grabenränder x x

Hochstaudenflur x x x

Magerrasen x x x

(Nieder-)Moor/Sumpf x x x

naturnahe Gewässerstruktur x x x

naturnahen Waldrand x x x

Obstbaumbestand x x x

Pufferbereich x x x

Saumgesellschaft x x x

Solitärbaum x x x x

Stillgewässer x x x

strukturreiche Böschung x x x

Verdolung x

Verschlammung x

Weg x x x x

Struktur/Objekt x x x x

Anlage 24: TA-Planungshinweise

mögliche Geometrie Kategorie

Entwicklung

Erhaltung

Entfernung
Neuanlage

P_HINW - zusammensetzen aus Planungshinweis und Kategorie

Biotope, Schutzflächen,
Landschaftselemente

Darstellung in der Karte
über Legendendefinition
Boden

Fauna
Flora
Gewässer
Nutzungsgrenzen (bis Febr. 2014)

Kategorie des 
Planungshinweises
P_HINW_KAT

Kleinstbiotope (ab März 2014)
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